
Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Kreistagspräsident 
 

 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

16. Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen 

 

- am Montag, dem 25. April 2022  

- um 17:00 Uhr  

- im Kulturhaus "Treffpunkt Europas", Heinrich-Heine-Straße 1a in 18507 
Grimmen  

 

 

Hinweis aufgrund der COVID-19-Situation:  

Während der Kreistagssitzung haben alle Teilnehmenden eine medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmaske (zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen. Das Abnehmen der 
Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, 
die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.  
 
Bitte finden Sie sich für einen geregelten Einlass ab 16:45 Uhr am Eingang des 
„Treffpunkt Europas“ ein und tragen Sie im Gebäude einen Mund- und 
Nasenschutz. Die Anzahl der Plätze für Gäste ist auf max. 15 Personen 
beschränkt, so dass neben den Kreistagsmitgliedern nur eine eingeschränkte 
Personenzahl zulässig ist. Besucher können sich vorab unter kreistagsbuero@lk-
vr.de per E-Mail oder unter 03831-357-1213 per Telefon anmelden.  
Ein beschränkter Teil an Sitzplätzen wird auch für nicht angemeldete Gäste 
vorbehalten.  

 

 

mailto:kreistagsbuero@lk-vr.de
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit 

2 Einwohnerfragestunde 

3 Bestätigung der Tagesordnung 

4 Genehmigung der Niederschrift vom 28. Februar 2022 

5 Information des Kreistagspräsidenten 

6 Bericht des Landrates 

7 Anfragen der Kreistagsmitglieder 

8 Nach- und Umbesetzungen 

8.1 Nachbesetzung eines Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss  

8.2 Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft  

8.3 Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitgliedes in den 
Mobilitätsausschuss  

8.4 Nachbesetzung eines Mitgliedes in den Ausschuss für Soziales und 
Gesundheit  

8.5 Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitgliedes in des Bildungs-, Kultur 
und Sportausschuss  

9 Neubesetzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Jobcenter 
Vorpommern-Rügen unter Vorbehalt der Genehmigung der 10. Änderung 
der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen durch das 
Innenministerium M-V 

10 Wirtschaftsplan der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mbH 
(BBR mbH) 

11 Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 2022/2023 - 
Ergänzungshaushaltssatzung 

12 Erfassung und Buchung der vom DRK Rügen-Stralsund an den Eigenbetrieb 
Rettungsdienst ausgezahlten Abschreibungen 

13 Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Rettungsdienst für 
das Jahr 2020, Umstellung der Bilanzierung der Gewinnvorträge und der 
kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes 
Rettungsdienst 

14 Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Rettungsdienst für das 
Jahr 2020 

15 Konzept zur Verdichtung des Radwegenetzes im Landkreis Vorpommern-
Rügen 

16 Nahverkehrsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen 
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17 Inkommunalisierung gemeindefreier Wasserflächen - Seebad Insel 
Hiddensee - Erweiterung Hafen Vitte 

18 Antrag der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR: "Förderung der Jugend- 
und Sozialarbeit erhalten" 

19 Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: "Stand der 
Planungen zum Ausbau straßenbegleitender Radwege an Landesstraßen" 

20 Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: "Vollständige 
Umsetzung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1" 

21 Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: 
"Eigentumswechsel der Wasserburg Divitz an das Land Mecklenburg-
Vorpommern" 

22 Antrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR: "Finanzielle Mittel für den 
notwendigen Eigenanteil zum Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie" 

23 Antrag der Kreistagsfraktionen SPD, CDU, B90/GRÜNE/FR und BVR/FW: 
"Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung" 

24 Mitteilungen 

Nichtöffentlicher Teil 

25 Vergabeangelegenheiten 

26 Grundstücksangelegenheiten 

27 Grundstücksangelegenheiten 

 

Stralsund, 12. April 2022 

 

 
Andreas Kuhn 
Kreistagspräsident 



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Kreistagspräsident 
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Niederschrift über  
die 15. Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen  

am 28. Februar 2022 
Sitzungsraum: Kulturhaus "Treffpunkt Europas", Heinrich-Heine-Straße 1a  

in 18507 Grimmen 
Sitzungsdauer: 16:30 - 20:59 Uhr 

Anwesenheit: 

 Kreistagsmitglied 
 Herr Michael Adomeit   Frau Christiane Müller  
 Herr Uwe Ahlers   Herr Thomas Naulin  
 Frau Ute Bartel   Herr Dirk Niehaus  
 Herr Norbert Benedict   Herr Michael Philippen  
 Frau Wenke Brüdgam   Herr Thoralf Pieper  
 Herr Jörg Burwitz   Herr Helmut Poppe  
 Herr Uwe Dalski   Frau Julia Präkel  
 Herr Christian Ehlers   Frau Maria Quintana Schmidt  
 Frau Rita Falkert   Herr Thomas Reichenbach  
 Herr Frank Fanter   Herr Gerd Scharmberg  
 Herr Stefan Giese   Frau Dr. Doris Schmutzer  
 Herr Harry Glawe   Herr Norbert Schöler  
 Herr Christian Griwahn   Herr Daniel Schossow  
 Herr Aurel Hagen   Herr Thomas Schulz  
 Herr Benjamin Heinke   Herr Maximilian Schwarz  
 Herr Maik Hofmann   Herr Dario Seifert  
 Herr Frank Ilchmann   Herr Jürgen Suhr  
 Frau Dr. Carmen Kannengießer   Herr Peter van Slooten  
 Frau Kristine Kasten   Frau Heike Völschow  
 Herr Albrecht Kiefer   Frau Petra Voß  
 Frau Anett Kindler   Herr Dr. Wolfgang Weiß  
 Frau Cornelia Klemm   Frau Susann Wippermann  
 Herr Holger Kliewe   Herr Dr. Ronald Zabel  
 Herr Frank Kracht   Frau Andrea Zachow  
 Herr Helmut Krüger   Herr Tilo Ziemßen  
 Frau Andrea Kühl   Frau Anita Zimmermann  
 Herr Andreas Kuhn    
 Frau Josefine Anika Kümpers    
 Herr Hendrik Lastovka    
 Frau Christiane Latendorf    
 Herr Mathias Löttge    
 Herr Michael Meister    
 Herr Wolfgang Meyer    

 Von der Verwaltung 
 Herr Dr. Stefan Kerth  Landrat 
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 Frau Ricarda Rumpel  FBL 1 
 Frau Carmen Schröter  FBL 2 
 Frau Kathrin Meyer  FBL 3 
 Herr Heiko Schröder   Stellv. FBL 4 
 Frau Stefanie Skock  FDL 01 
 Herr Marcus Hanusch   Stellv. FGL 01.20 
 Herr Bastian Köhler  SB Kreistagsangelegenheiten 
 Frau Anja Pfefferkorn   Protokollführung 
 Frau Sandra Lehmann  Pressesprecherin 
 Herr Ralph Langkammer   FDL 02 
 Frau Heike Karnatz  FDL 12 
 Herr Georg Rüting  FDL 13 
 Frau Dörte Heinrich  FDL 22 
 Herr Slawomir Moscinski  Auszubildender 
 

Es fehlen: 

 Kreistagsmitglied 
 Herr Alexander Benkert  entschuldigt  
 Herr Ernst Branse  entschuldigt  
 Herr Roland Herrmann  unentschuldigt  
 Frau Andrea Köster  entschuldigt  
 Herr Jens Kühnel  entschuldigt  
 Herr Philipp Laars  entschuldigt  
 Herr Dirk Leistner  entschuldigt  
 Frau Sylvia Schiefler  entschuldigt  
 Herr Norbert Thomas  entschuldigt  
 Herr Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp  entschuldigt  
 

Tagesordnung 

- Öffentlicher Teil - 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

 

 2. Einwohnerfragestunde  

 3. Bestätigung der Tagesordnung  

 4. Genehmigung der Niederschrift vom 13. Dezember 2021  

 5. Information des Kreistagspräsidenten  

 6. Bericht des Landrates  

 7. Anfragen der Kreistagsmitglieder  

 8. Nach- und Umbesetzungen  

 8.1. Wahl der 2. Stellvertreterin oder des 2. Stellvertreters des Kreis-
tagspräsidenten 

 

 8.2. Wahl eines Mitgliedes in das Präsidium  

 8.3. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes für die Sparkasse Vorpommern aufgrund des 
Ausscheidens von Frau Claudia Müller 

 

 8.4. Wahl einer Vertretung in die Mitgliederversammlung der Kommunal-  



  Seite 3 von 27 

gemeinschaft POMERANIA aufgrund des Ausscheidens von Frau Clau-
dia Müller durch Herrn Dr. Hannes Knapp als Mitglied 

 8.5. Wahl einer Vertretung in die Mitgliederversammlung der Kommunal-
gemeinschaft POMERANIA aufgrund des Ausscheidens von Frau Clau-
dia Müller als Stellvertreter durch Herrn Benjamin Kindler als stell-
vertretendes Mitglied 

 

 8.6. Nachbesetzung eines Mitgliedes in den Ausschuss für Soziales und 
Gesundheit aufgrund der Mandatsniederlegung von Frau Heike Lohr-
mann durch Herrn Mathias Löttge 

 

 8.7. Umbesetzung von Herrn Helmut Poppe als Mitglied in den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft für Herrn 
Roland Herrmann 

 

 8.8. Umbesetzung von Herrn Philip Laars vom Mitglied zum stellvertre-
tenden Mitglied in den Kreisausschuss 

 

 8.9. Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom stellvertretenden Mitglied 
zum Mitglied in den Kreisausschuss 

 

8.10. Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom Mitglied zum stellvertre-
tenden Mitglied im Mobilitätsausschuss 

 

8.11. Umbesetzung von Herrn Michael Meister vom stellvertretenden Mit-
glied zum Mitglied in den Mobilitätsausschuss 

 

 9. Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen  

 9.1. 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen 

BV/3/0278 

 9.2. Beschlussempfehlung des Kreisausschusses zur BV/3/0278  

 10. Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Be-
triebsausschusses Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen 

 

 11. Dringlichkeitsentscheidung zu überplanmäßigen Aufwendun-
gen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 zur Reparatur/Sanierung 
der Dachkonstruktion/Mauerwerk der Sporthalle und des Bewe-
gungsbades sowie der Tragkonstruktion des Technikraumes und der 
Schwimmbadtechnik des Bewegungsbades der Sonnenblumenschule 
in Franzburg 

BV/3/0321 

 12. Widerspruch des Landrates gegen den Beschluss des Kreistages KT 
306-14/2021 zum Antrag A/3/0134 in der Sitzung des Kreistages am 
13. Dezember 2021 

BV/3/0204 

 13. Nahverkehrsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen BV/3/0322 

 14. Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung - Mitgliedschaft im Ver-
ein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern 

BV/3/0318 

 15. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Vorpommern-
Rügen für den Doppelhaushalt 2022/2023 

 

15.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Vorpommern-
Rügen für den Doppelhaushalt 2022/2023 

BV/3/0300/1 

15.2. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschluss-
vorlage BV/3/0300/1 

A/3/0147 

15.2.1. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zum Antrag A/3/0151 
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A/3/0147 

15.3. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschluss-
vorlage BV/3/0300/1 

A/3/0149 

15.4. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschluss-
vorlage BV/3/0300/1 

A/3/0150 

 16. Inkommunalisierung einer gemeindefreien Land- und Wasserfläche in 
der Gemeinde Neuenkirchen - hier: Hafen Grubnow 

BV/3/0324 

 17. Inkommunalisierung gemeindefreier Land- und Wasserflächen im 
Bereich des Fähranlegers - Wittower Fähre Süd 

BV/3/0328 

 18. Annahme einer Spende der Sparkasse Vorpommern zur Förderung 
der Präventionsarbeit im Jahr 2022 

BV/3/0276 

 19. Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impflicht  

 19.1. Ermächtigung des Landrates bzgl. des Einsatzes der Leiterin des FD 
Rechnungsprüfung sowie der Prüfer/innen für die Umsetzung der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht 

BV/3/0329 

 19.2. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE zur BV/3/0329 A/3/0148 

 20. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP: "Aufhebung der 
2G+ Regel für die Gastronomie-, Beherbergungs-, Kultur- und Dienst-
leistungsbetriebe" 

A/3/0141 

 21. Dringlichkeitsantrag der Kreistagsfraktionen CDU, BfS/FDP, BVR/FW: 
„Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht!“ 

A/3/0152 

 22. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP: "Schaffung von 
Planungssicherheit für die Kultur- und Veranstaltungsbranche" 

A/3/0142 

 22.1. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion SPD zum Antrag A/3/0142 A/3/0142/1 

 23. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP, CDU: "Sicherung 
von Standorten für Unternehmen der maritimen Wirtschaft in der 
Hansestadt Stralsund und im Landkreis Vorpommern-Rügen" 

A/3/0143 

 24. Antrag der Kreistagsfraktion SPD: "Angebots-Ausbau vor Tarifmaß-
nahme" 

A/3/0144 

 24.1. Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zum Antrag 
A/3/0144 

A/3/0144/1 

 25. Antrag der Kreistagsfraktionen B90/DIE GRÜNEN/FR; BVR/FW: "Fi-
nanzielle Mittel für den notwendigen Eigenanteil zum Erarbeiten 
einer Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum" 

A/3/0145 

 26. Antrag der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR: "Förderung der 
Jugend- und Sozialarbeit erhalten" 

A/3/0146 

 27. Mitteilungen  

- Nichtöffentlicher Teil - 

 28. Vertragsangelegenheiten BV/3/0307 

 29. Grundstücksangelegenheiten BV/3/0288 

 30. Vertragsangelegenheiten BV/3/0313 

 31. Vertragsangelegenheiten BV/3/0316 

 32. Vertragsangelegenheiten BV/3/0319 



  Seite 5 von 27 

Sitzungsergebnis 

- Im öffentlichen Teil - 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn eröffnet die 15. Sitzung des Kreistages Vorpommern-
Rügen. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde, 57 von 69 Kreistagsmitglie-
dern anwesend sind und damit die Beschlussfähigkeit besteht. 
 
Des Weiteren teilt Herr Kreistagspräsident Kuhn mit, dass aufgrund der Mandatsnieder-
legung von Frau Müller Frau Josefine Anika Kümpers nachgerückt sei. Er bittet sie zu 
sich und verpflichtet sie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. 
 

 2. Einwohnerfragestunde 

  

 
Frau Hemmann-Rahn, Einwohnerin aus Falkenhagen, führt aus, dass es in Falkenhagen 
keine Bushaltestelle gebe und dies für die Schülerbeförderung zum neuen Schulzentrum 
Sundhagen wünschenswert sei. Letzten Freitag habe es bereits eine Vor-Ort-Begehung 
mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung sowie Mitarbeitern der Gemeinde gegeben. Vor 
Ort sei festgestellt worden, dass eine Anfahrt mit dem Bus technisch möglich sei, der 
Landkreis den Verkehrsbetrieb jedoch noch beauftragen müsse. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass zu der Thematik schon einige Gespräche geführt 
worden seien und man derzeit versuche Lösungen zu finden. Der Landkreis Vorpom-
mern-Rügen sei ein Flächenlandkreis. In kleineren Ortschaften sind weitere Wege zu 
Bushaltestellen für einige Schülerinnen/Schüler möglich. 
 
Herr Retzlaff, Kulturscheune Dändorf, erfragt, wie der Landrat darauf komme, dass 
sein gestelltes Bauvorhaben, einer Veranstaltungsscheune, eines Caravanstellplatzes 
sowie eines Bed&Bike in Dierhagen, nicht zulässig seien. Weiterhin erfragt Herr Retzlaff 
welche Mitarbeiterin / welcher Mitarbeiter am 15. Juni 2021 auf seinem Hof Hausfrie-
densbruch begangen habe. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass er zur zweiten Frage heute keine Auskünfte ge-
ben könne. Zur ersten Frage merkt er an, dass bereits mit der Bürgermeisterin Kontakt 
aufgenommen worden sei und man versucht habe Lösungen aufzuzeigen. Man könne 
keine Zustimmung erteilen, wenn juristische Gründe dagegensprechen.  
 
Herr Hahn, Einwohner aus Falkenhagen, erfragt ob bauliche Veränderungen oder Erwei-
terungen im Kompostwerk in Reinberg geplant seien.  
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass die Anfrage schriftlich beantwortet werde. 
 
Weitere Anfragen werden nicht gestellt. 
 

 3. Bestätigung der Tagesordnung 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn informiert, dass von Seiten der Kreistagsfraktionen CDU, 
BfS/FDP und BVR/FW ein Dringlichkeitsantrag zur Erweiterung der Tagesordnung vorlie-
ge. Er bittet die Dringlichkeit des Antrages A/3/0152 „Aussetzung der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht!„ zu begründen. 
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Herr Dr. Zabel begründet den eingebrachten Dringlichkeitsantrag. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung, den Dringlichkeitsantrag der 
Kreistagsfraktionen CDU, BfS/FDP und BVR/FW als Tagesordnungspunkt 21 mit in die 
Tagesordnung aufzunehmen. 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen stimmt der Erweiterung der Tagesordnung mehrheitlich 
zu. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth informiert zum TOP 13 – Nahverkehrsplan des Landkreises Vor-
pommern-Rügen, dass dieser TOP nicht von der Tagesordnung genommen werden solle, 
um die Gelegenheit zu geben, den Kreistagsmitgliedern dazu das Wort zu erteilen. Herr 
Landrat Dr. Kerth merkt jedoch an, dass er nach den Wortbeiträgen die Beschlussvorla-
ge für die heutige Abstimmung zurückziehen werde.  
 
Herr Löttge informiert, dass die Kreistagsfraktionen BVR/FW und BfS/FDP den Antrag 
A/3/0141 – "Aufhebung der 2G+ Regel für die Gastronomie-, Beherbergungs-, Kultur- und 
Dienstleistungsbetriebe" unter TOP 20 zurückziehen. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung der Tagesordnung unter Berück-
sichtigung der vorher genannten Änderungen. 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen stimmt der geänderten Tagesordnung einstimmig zu. 
 

 4. Genehmigung der Niederschrift vom 13. Dezember 2021 

  

 
Es werden keine Anmerkungen oder Änderungen zu der Niederschrift vorgetragen. 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen stimmt der Niederschrift vom 13. Dezember 2021 ein-
stimmig zu.   
 

 5. Information des Kreistagspräsidenten 

  

 
Außerdem informiert Herr Kreistagspräsident Kuhn, dass ab 18:30 Uhr eine angemelde-
te Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Treffpunkt Europas in Grim-
men beginnen und voraussichtlich um 20:30 Uhr enden werde.  
 
Weiter gibt Herr Kreistagspräsident Kuhn die Beschlüsse aus Nichtöffentlicher Sitzung 
vom 13. Dezember 2021 bekannt: 

1. Änderung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis  
Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund - BV/3/0305 

 Beschluss: KT 312-14/2021 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen ermächtigt den Landrat, den als An-
lage beigefügten Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag 
vom 18. Dezember 2012 zwischen der Hansestadt Stralsund und dem 
Landkreis Vorpommern-Rügen zur Vermögensauseinandersetzung gem. 
§ 12 Abs.1 Landkreisneuordnungsgesetz M-V abzuschließen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

 2. Vergabeangelegenheit Projektsteuerungsleistungen Errichtung  
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Berufsschulcampus – BV/3/0306 

 Beschluss: KT 313-14/2021 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt, 
 
die Firma GCA projektmanagement + consulting GmbH aus 90461 
Nürnberg  
mit der Projektsteuerung als Unterstützungsleistung des Landkreises  
Vorpommern-Rügen bei der Errichtung des Berufsschulcampus des Re-
gionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-
Rügen (RBB) am Standort Stralsund zu beauftragen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt  

 
 

3. Ankauf der Liegenschaft in der Lindenallee 63 in 18437 Stralsund  
– BV/3/0266 

 Beschluss: KT 272-13/2021 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Der am 7. Oktober 2021 vor dem Notar Dr. Guido Harder beurkundete 
Grundstückskaufvertrag (UR-Nr. 1139/2021) zum Ankauf der Liegen-
schaft in der Lindenallee 63 in 18437 Stralsund, belegen auf dem Flur-
stück 248/42 der  
Flur 1, Gemarkung Grünhufe und eingetragen im Grundbuch des Amts-
gerichts Stralsund von Stralsund Blatt 9542, mit einer Größe von 4.827 
m², von der Haus der Wirtschaft Bildungszentrum gGmbH Stralsund, 
geschäftsansässig Lindenallee 63 in 18437 Stralsund, wird genehmigt.  
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt 

4. Verlängerung des bestehenden Vertrages über die Vorhaltung und den Be-
trieb eines Wertstoffhofes in der Stadt Grimmen bis 31. Dezember 2025; 
VOL 12-15o/V2018 – BV/3/0273 

 Beschluss: KT 315-14/2021 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt, den bestehenden Vertrag 
mit der DÖRING Bauschuttaufbereitung & Abbruch GmbH & Co. KG, 
18374 Zingst, Boddenweg 14 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2025 zu verlängern. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

 
 

5. IT-Dienstleister für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen – BV/3/0290 

 Beschluss: KT 316-14/2021 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt:  
 
1. Der Landrat wird ermächtigt, mit dem Zweckverband eGo-MV (ZV eGo 
MV) aufgrund der Verbandsmitgliedschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen 
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den in der Anlage befindlichen EVB-IT-Rahmenvertrag zur Umsetzung des Digi-
talPakts Schule und des Medienentwicklungsplans (MEP) des Landkreises Vor-
pommern-Rügen abzuschließen. Grundlage hierfür ist die Absicht des ZV eGo-
MV, zum Zweck der Erfüllung seiner Verpflichtung die IKT-Ost AöR, die eben-
falls Mitglied im ZV eGo-MV ist, mit der entsprechenden Dienstleistung zu 
beauftragen. Dieser Vertrag wird mit einer Laufzeit von mindestens 5 Jahren 
geschlossen.  
 
2. Der Landrat wird beauftragt zu prüfen, ob der Betrieb und der 
Support der IT-Infrastruktur an den Schulen mittel- bis langfristig ei-
genverantwortlich oder weiterhin durch einen anderen externen 
Dienstleister erfolgen soll.  
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung zugestimmt 

 
 

 

 6. Bericht des Landrates 

  

 
Herr Landrat Dr. Kerth informiert beginnend über die aktuelle Corona-Lage im Land-
kreis Vorpommern-Rügen. Derzeit seien im Landkreis 5.827 Corona-Infizierte. Seit Be-
ginn der Pandemie habe der Landkreis 30.963 Infektionen und 191 Verstorbene zu ver-
zeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liege derzeit bei 1.794,7. Es erfolgte 
eine Umstellung auf ein SMS-System mit Verlinkungen zu wichtigen Informationen und 
Quarantäneanordnungen, da die telefonische Benachrichtigung und Beratung Neuinfi-
zierter seit 2 Wochen vom Gesundheitsamt nicht mehr leistbar sei. Eine Kontaktauf-
nahme erfolge jedoch noch zu Personen, welche in Kliniken sowie in Pflegeeinrichtun-
gen arbeiten oder anderweitig im Kontakt mit vulnerablen Gruppen stehen. Die Meldung 
von neuen Fällen funktioniere weiterhin fast immer tagesaktuell. 
 
Weiterhin teilt Herr Landrat Dr. Kerth zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impf-
licht zum 16. März 2022 mit, dass die inhaltlichen Details weiter unklar seien, die Vor-
bereitungen dennoch so gut es geht voranschreiten. Die Impfpflicht solle nicht zum 16. 
März umgesetzt werden, sondern ab dem Tag erhalte das Gesundheitsamt die Meldun-
gen der Arbeitgeber des Landkreises. Bei der Ermessensausübung des Infektionsschutz-
gesetztes werde man so agieren, dass es zu keiner zusätzlichen, unzweckmäßigen 
Schwächung des Gesundheitssystems komme infolge derer das Wohl von Patienten ge-
fährdet sein könne. Auch die personelle Umsetzung sei nach wie vor ein großes Prob-
lem. 
 
Zum Thema Impfen gegen Corona führt Herr Landrat Dr. Kerth aus, dass das Impfen 
mit dem proteinbasierten Impfstoff Novavax beginne, aber sich auch durch den neuen 
Impfstoff wahrscheinlich kein Impfdurchbruch herauskristallisiere. Weiterhin versuche 
man die Impfkampagne weiter voranzutreiben, jedoch gebe es im gesamten Land Meck-
lenburg-Vorpommern zurzeit eine deutliche Zurückhaltung. Im Landesvergleich stehe 
der Landkreis Vorpommern-Rügen mit der Gabe der Impfungen aktuell an zweiter Stel-
le.  
 
Außerdem informiert Herr Landrat Dr. Kerth zum Umgang mit Anfragen, dass in Bezug 
auf die Corona-Pandemie die Ressourcen stark beansprucht werden und es deshalb zur 
Nichteinhaltung der Fristen kommen könne. 
 
Hinsichtlich der Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine teilt Herr Landrat Dr. 
Kerth mit, dass die neue konkrete Herausforderung bei der Unterbringung liege. Die 
Bereitschaft zur Erstaufnahme sei da, man habe bereits 100 Plätze geschaffen. Bislang 



  Seite 9 von 27 

habe Vorpommern-Rügen noch keine Zuweisungen erhalten. Nach einer internen Schät-
zung könne man mit 1000 bis 2000 Zuweisungen von Geflüchteten im Landkreis rechnen. 
Weiterhin werde Herr Landrat Dr. Kerth in den nächsten Tagen zu einem runden Tisch 
zur aktuellen Situation laden, um die Hilfen zu organisieren. 
Des Weiteren waren zum 31. Dezember 2021 1147 Personen mithilfe von Asylbewerber-
leistungen im Landkreis untergebracht. Die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte 
belief sich zum Ende des Jahres auf 80,3 %. Da man aufgrund der Vorgaben zur Unter-
bringung die Plätze nie zu 100 % auslasten könne, seien die Gemeinschaftsunterkünfte 
voll. Eine Anmietung von dezentralem Wohnraum sei daher notwendig. Geplant seien 
aus diesem Grund weitere Anmietungen in Ribnitz-Damgarten und Grimmen. In 
Stralsund habe man derzeit 47 Wohnungen angemietet. 
 
Zum Thema Digitalisierung der Schulen informiert Herr Landrat Dr. Kerth, dass die Un-
terzeichnung der Verträge, die mit dem Beschluss des Kreistages am 13. Dezember 2021 
auf den Weg gebracht worden seien, mit dem eGo MV am 16. Januar 2022 stattgefunden 
habe. Für den 10. März 2022 habe man alle Schulleiterinnen und Schulleiter zu einer 
Auftaktveranstaltung eingeladen, um die nächsten, ganz konkreten Schritte zu bespre-
chen. 
 
Ebenfalls zum Kontext Schule teilt Herr Landrat Dr. Kerth mit, dass die Pflegefach-
schule nach Ribnitz-Damgarten umziehe. Der Kooperationsvertrag zwischen dem Helios-
Klinikum und dem Landkreis wurde durch Helios während der laufenden Vertragsver-
handlungen gekündigt. Daraufhin musste sich der Landkreis neue Räumlichkeiten für die 
Pflegefachschule suchen. Andere geeignete Räumlichkeiten wurden in der Hansestadt 
Stralsund, auch unter Einbeziehung der Hansestadt in diese Suche, nicht gefunden. Der 
Landkreis hätte sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Helios-Klinikum gewünscht.  
 
Aus den Bereichen Jugend und Soziales führt Herr Landrat Dr. Kerth aus, dass zum En-
de des letzten Jahres alle 8 Projekte zur Verbesserung der Hort-Betreuung erfolgreich 
abgeschlossen worden seien. Diese Maßnahmen wurden über die Hort-Investrichtlinie 
mit 1,14 Mio. Euro gefördert. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt zur Umsetzung des WoftG mit, dass am 13. Januar 2022 
eine Trägerberatung stattgefunden habe. Die Verwaltung und die Träger kamen über-
ein, 2 Modellprojekte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu starten. Zum 
einen werde man auf dem Gebiet des Altkreises Nordvorpommern eine zusätzliche Per-
sonalstelle in einer mobilen allgemeinen Sozialberatung durch die Caritas, mithilfe ei-
nes CariMobils, schaffen. Auf dem Gebiet Rügen und Stralsund werde eine weitere Per-
sonalstelle mit dem Schwerpunkt Behindertenberatung geschaffen, wobei hier der Trä-
ger das Deutsche Rote Kreuz sei. 
 
Weiterhin berichtet Herr Landrat Dr. Kerth über die Baukosten für die Erlebnisland-
schaft in Putbus. Man habe bei diesem Projekt mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen 
und werde angesichts der erwarteten dieser Kostensteigerung mit einem Ergänzungs-
haushalt auf den Kreistag zukommen. 
 
Zur Beschlusskontrolle des Kreistages informiert Herr Landrat Dr. Kerth wie folgt: 
 
Zum Antrag A/3/0127 der Kreistagsfraktion BfS/FDP “zum Investitionsvorhaben Lücken-
schluss Radweg OT Kuhle, Gemeinde Dranske” teilt Herr Landrat Dr. Kerth mit, dass 
die finanziellen Mittel im Haushalt eingeplant seien. 
 
Zum Antrag A/3/0135 der Kreistagsfraktionen CDU, BfS/FDP und BVR/FW “Steigende 
Gebühren bei der Abfallwirtschaft entgegenwirken” informiert Herr Landrat Dr. Kerth, 
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dass nach erfolgter Besetzung und Konstituierung des Betriebsausschusses für den Ei-
genbetrieb Abfallwirtschaft, dieser sich ausführlich mit dem Thema beschäftigen werde 
und eine entsprechende Beschlussvorlage auf den Weg bringe.  
 
Zum Antrag A/3/0140 der Kreistagsfraktionen CDU, BfS/FDP und BVR/FW “Keine Mittel-
kürzungen bei Finanzierung von Instrumenten der Arbeitsmarktförderung” führt Herr 
Landrat Dr. Kerth aus, dass ein Schreiben an die Bundes- und Landesregierung ver-
schickt worden sei. Diese Thematik wurde auf einer außerplanmäßigen Sitzung des Be-
triebsausschusses für das Jobcenter Vorpommern-Rügen mit einer positiven Rückmel-
dung behandelt. 
 

 7. Anfragen der Kreistagsmitglieder 

  

 
Herr Löttge erfragt den aktuellen Stand bezüglich der Geburtenstation des SANA- Klini-
kums in Bergen auf Rügen. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass zur Situation im SANA-Klinikum Bergen Rückfra-
gen an die Klinikleitung gestellt worden seien. Der Informationsrücklauf werde direkt 
durch den FD 33 im zuständigen Fachausschuss, dem Ausschuss für Soziales und Gesund-
heit, gegeben. 
 
Herr Glawe merkt an, dass nicht nur das SANA-Klinikum Fragen beantworten müsse, 
sondern auch die Fachaufsicht des Landes informieren müsse, wie die Situation bei den 
Hebammen geregelt sei. 
 
Frau Kasten erfragt, ob der Träger BBR mit seiner Arbeit aufhöre. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth informiert, dass demnächst mit dem Betriebsausschuss des Ei-
genbetriebes Jobcenter Gesprächsrunden mit allen Trägern des Landkreises stattfinden. 
Man stehe also mit den Trägern im Dialog und könne noch keine weiteren Auskünfte 
dazu geben. 
 
Weitere Anfragen werden nicht gestellt. 
 

 8. Nach- und Umbesetzungen 

  

 8.1. Wahl der 2. Stellvertreterin oder des 2. Stellvertreters des Kreistagspräsidenten 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn informiert, dass Herr Uwe Ahlers, Frau Ute Bartel und 
Frau Anett Kindler vorgeschlagen seien. 
 
Herr Scharmberg beantragt die geheime Wahl. 
 
Die Wahlkommission führt die Wahlhandlung durch. 

 

 
Beschluss: KT 334-15/2022 
 
Der Kreistag wählt in geheimer Wahl Herrn Uwe Ahlers zum zweiten Stellvertreter des 
Kreistagspräsidenten. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
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Abgegebene Stimmen: 58 
Gültige Stimmen: 58 
Ungültige Stimmen: 0 
 
Auf den Vorschlag Uwe Ahlers: 21 
 
Auf den Vorschlag Ute Bartel: 19 
 
Auf den Vorschlag Anett Kindler: 17  

  

 8.2. Wahl eines Mitgliedes in das Präsidium 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn informiert, dass Frau Julia Präkel von der CDU Kreistags-
fraktion und Frau Anett Kindler von der Kreistagfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR vorge-
schlagen seien. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 
 

 
Beschluss: KT 335-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen wählt Frau Julia Präkel als weiteres Mitglied in das 
Präsidium des Kreistages. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 

Abgegebene Stimmen: 51 
Gültige Stimmen: 51 
Ungültige Stimmen: 0 

Auf den Vorschlag Julia Präkel: 31 
 
Auf den Vorschlag Anett Kindler: 20  

  

 8.3. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes für die Sparkasse Vorpommern aufgrund des Ausscheidens von Frau Claudia 
Müller 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.  
 

 
Beschluss: KT 336-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen wählt Herrn Jürgen Suhr als stellvertretendes Mitglied 
in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Sparkasse Vorpommern. 

 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt  
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 8.4. Wahl einer Vertretung in die Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft 
POMERANIA aufgrund des Ausscheidens von Frau Claudia Müller durch Herrn Dr. 
Hannes Knapp als Mitglied 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.   

 

 
Beschluss: KT 337-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen wählt Herrn Dr. Hannes Knapp als Vertreter in die Mit-
gliederversammlung der Kommunalgemeinschaft POMERANIA. 

 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt  

  

 8.5. Wahl einer Vertretung in die Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft 
POMERANIA aufgrund des Ausscheidens von Frau Claudia Müller als Stellvertreter 
durch Herrn Benjamin Kindler als stellvertretendes Mitglied 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.   
 

 
Beschluss: KT 338-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen wählt Herrn Benjamin Kindler als Stellvertreter in die 
Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft POMERANIA. 

 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt  

  

 8.6. Nachbesetzung eines Mitgliedes in den Ausschuss für Soziales und Gesundheit auf-
grund der Mandatsniederlegung von Frau Heike Lohrmann durch Herrn Mathias Lött-
ge 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.   
 

 
Beschluss: KT 339-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Nachbesetzung von Herrn Mathias Löttge als Mitglied in den Ausschuss für Soziales 
und Gesundheit aufgrund der Mandatsniederlegung von Frau Heike Lohrmann.  

 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt  

  

 8.7. Umbesetzung von Herrn Helmut Poppe als Mitglied in den Ausschuss für Umwelt, 
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Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft für Herrn Roland Herrmann 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.   
 

 
Beschluss: KT 340-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Umbesetzung von Herrn Helmut Poppe als Mitglied in den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft für Herrn Roland Herrmann. 
 
Somit ist Herr Helmut Poppe Mitglied und Herr Frank Fanter stellvertretendes Mitglied 
im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft. 
 

 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen zu-
gestimmt  

  

 8.8. Umbesetzung von Herrn Philip Laars vom Mitglied zum stellvertretenden Mitglied in 
den Kreisausschuss 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.    

 

 
Beschluss: KT 341-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Umbesetzung von Herrn Philip Laars vom Mitglied zum stellvertretenden Mitglied in 
den Kreisausschuss.  

 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zuge-
stimmt  

  

 8.9. Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom stellvertretenden Mitglied zum Mitglied in 
den Kreisausschuss 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.    
 

 
Beschluss: KT 342-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom stellvertretenden Mitglied zum Mitglied in 
den Kreisausschuss. 



  Seite 14 von 27 

Somit ist Herr Stefan Giese Mitglied und Herr Philipp Laars stellvertretendes Mitglied im 
Kreisausschuss. 

 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen zu-
gestimmt  

  

8.10
. 

Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom Mitglied zum stellvertretenden Mitglied 
im Mobilitätsausschuss 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.    
 

 
Beschluss: KT 343-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Umbesetzung von Herrn Stefan Giese vom Mitglied zum stellvertretenden Mitglied 
im Mobilitätsausschuss.  

 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich mit einer Gegenstimme und vier Enthaltungen zu-
gestimmt 
 

8.11
. 

Umbesetzung von Herrn Michael Meister vom stellvertretenden Mitglied zum Mit-
glied in den Mobilitätsausschuss 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.    
 

 
Beschluss: KT 344-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Umbesetzung von Herrn Michael Meister vom stellvertretenden Mitglied zum Mit-
glied in den Mobilitätsausschuss. 
 
Somit ist Herr Michael Meister Mitglied und Herr Stefan Giese stellvertretendes Mitglied 
im Mobilitätsausschuss. 

 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt 
 

 9. Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 

  

 9.1. 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 
Vorlage: BV/3/0278 

 9.2. Beschlussempfehlung des Kreisausschusses zur BV/3/0278 

  

 
Redebedarf besteht nicht. 
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Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 

 

 Beschluss: KT 317-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die in der Anlage 1 beigefügte 10. Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen. Weiterhin nimmt 
der Kreistag Vorpommern-Rügen die Empfehlung des Kreisausschusses vom 31. Januar 
2022, die Anzahl der Ausschussmitglieder im Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb 
Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen von 7 Mitgliedern auf 13 Mitgliedern zu 
erhöhen, an. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  

 10. Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen 

  

 Herr Kreistagspräsident Kuhn verliest die Vorschläge und bittet um Abstimmung. 

 

 
Beschluss: KT 345-15/2022 
 
Der Kreistag wählt folgende Mitglieder und stellvertretende Mitglieder in den Betriebs-
ausschuss für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen: 
 

Nr. Mitglied stellvert. Mitglied 

  1. Schöler, Norbert Branse, Ernst 

  2. Krüger, Helmut Schwarz, Maximilian 

  3. Griwahn, Christian Lastovka, Hendrik 

  4. Ehlers, Christian Präkel, Julia 

  5. Suhr, Jürgen Kiefer, Albrecht 

  6. Niehaus, Dirk Kümpers, Josefine 

  7. Dr. Weiß, Wolfgang Dalski, Uwe 

  8. Latendorf, Christiane Meyer, Wolfgang 

  9. Schossow, Daniel Schiefler, Sylvia 

10. Burwitz, Jörg Löttge, Mathias 

11. Kühnel, Jens Giese, Stefan 

12. Ahlers, Uwe Ziemßen, Tilo 

13. Philippen, Michael Adomeit, Michael 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 
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 11. Dringlichkeitsentscheidung zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2021 zur Reparatur/Sanierung der Dachkonstruktion/Mauerwerk der 
Sporthalle und des Bewegungsbades sowie der Tragkonstruktion des Technikraumes 
und der Schwimmbadtechnik des Bewegungsbades der Sonnenblumenschule in 
Franzburg 
Vorlage: BV/3/0321 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.    
 

 Beschluss: KT 318-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung des Landra-
tes zur Zustimmung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushalts-
jahr 2021 zur Reparatur/Sanierung der Dachkonstruktion/Mauerwerk der Sporthalle und 
des Bewegungsbades der Sonnenblumenschule Franzburg über 264.000 EUR und zur Re-
paratur/Erneuerung der Tragkonstruktion des Technikraumes und der Schwimmbadt-
echnik des Bewegungsbades der Sonnenblumenschule in Franzburg über 200.000 EUR 
vom 29. Dezember 2021.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  

 12. Widerspruch des Landrates gegen den Beschluss des Kreistages KT 306-14/2021 zum 
Antrag A/3/0134 in der Sitzung des Kreistages am 13. Dezember 2021 
Vorlage: BV/3/0204 

  

 
Herr Landrat Dr. Kerth begründet die eingebrachte Beschlussvorlage. 
 
Frau Präkel führt aus, dass man über die im § 7 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern definierten Mindestangaben, weitere 
Angaben im Nahverkehrsplan verankern könne. Man müsse es sogar, wenn diese die zu-
künftige Entwicklung des Nahverkehrsangebotes betreffen. Aus dem Vermerk der 
Rechtsanwälte Rödl&Partner gehe eindeutig hervor, dass die Aufnahme der Wegebahnen 
im Nahverkehrsplan zulässig sei. Die CDU-Fraktion sehe somit keine Eindeutigkeit der 
Rechtswidrigkeit des Kreistagsbeschlusses zur Aufnahme der Wegebahnen in den Nah-
verkehrsplan und werde dem Widerspruch deshalb nicht zustimmen. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth macht deutlich, dass die Aufnahme der Wegebahnen im Nah-
verkehrsplan kein Problem darstelle. Der Gegenstand des Widerspruches sei jedoch die 
Forderung, dass auf diesen Strecken der Parallelverkehr auszuschließen sei. Damit ver-
biete man dem Betrieb, welcher die öffentliche Konzession habe, auf den eigenen Stre-
cken zu fahren. Weiterhin müsse auch auf diesen Strecken die Daseinsvorsorge gewähr-
leistet werden. 
 
Frau Bartel teilt mit, dass die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) der Inha-
ber des öffentlichen Dienstleistungsauftrages sei und damit das Recht habe, auf diesen 
Strecken zu fahren. Weiterhin habe die VVR die Daseinsvorsorge zur Aufgabe, und diese 
an jedem Tag im Jahr zu gewährleisten ist. Die Wegebahnen hingegen seien ein touristi-
scher Gelegenheitsverkehr und decken die Daseinsvorsorge nur zu den touristischen Sai-
sonzeiten ab. Die SPD-Fraktion beantragt dahingehend eine namentliche Abstimmung. 



  Seite 17 von 27 

 
Herr Niehaus merkt an, dass mit dem Kreistagsbeschluss zur Aufnahme der Wegebah-
nen in den Nahverkehrsplan dem eigenen Unternehmen, der VVR, geschadet werde. Die 
Wegebahnen haben eine Daseinsberechtigung, können jedoch nicht in die Daseinsvor-
sorge der VVR eingreifen.  
 
Herr Scharmberg führt an, dass der Landkreis sehr viel Geld in den ÖPNV investiere und 
man auch auf andere Verkehrsmöglichkeiten, wie die Wegebahnen, zur Unterstützung 
der Sicherung der Daseinsvorsorge schauen könne. 
 
Herr Löttge merkt an, dass niemand die Absicht habe, die VVR zu gefährden. Die Sach-
lage solle im nächsten Schritt nochmal vom Innenministerium geprüft werden. Bei dem 
Kreistagsbeschluss gehe es vor allem darum, die Wegebahnen als privatwirtschaftliche 
Unternehmen nicht zu gefährden, sondern deren Versorgungsleistungen weiterhin auf-
rechtzuerhalten. 
 
Herr Suhr führt aus, dass man hierbei um attraktive touristische Strecken rede, die man 
mit dem Kreistagsbeschluss dem eigenen Unternehmen entziehe und dafür an privat-
rechtliche Unternehmen vergebe. Diese Forderung sehe er als nicht fördernd für die 
VVR. 
 
Herr Kliewe merkt an, dass die Gemeinde Putgarten in den 90er-Jahren mit den ortsan-
sässigen Wegebahnen ein Verkehrskonzept organisiert habe. Ähnlich sei auch die Situa-
tion mit den Wegebahnen in der Gemeinde Binz. Diese Konzepte haben gut funktioniert, 
bis die VVR vor einigen Jahren auf den gleichen Strecken eingegriffen habe. Damit trete 
die VVR in Konkurrenz zu den Wegebahnen. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass es nicht darum gehe, dass auf den Strecken nur 
die VVR fahren dürfe. Der Widerspruch beziehe sich darauf, dass die VVR auf genehmig-
ten Strecken mit dem Kreistagsbeschluss ausgeschlossen werden solle. Die Wegebahnen 
sollen nach wie vor normal auf den Strecken weiterfahren. 
 
Frau Latendorf erfragt, ob die Wegebahnen auch den normalen Linienverkehr fahren. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth merkt an, dass es sich bei den Wegebahnen um einen Gelegen-
heitsverkehr handele und man die juristische Seite bei der Zulässigkeit betrachten müs-
se. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um namentliche Abstimmung: 
 
Die Liste der namentlichen Abstimmung ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 

 Beschluss: KT 324-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Dem Widerspruch des Landrates gegen den Beschluss des Kreistages KT 306-14/2021  
vom 13. Dezember 2021 zum Antrag A/3/0134: 
 
„Die Wegebahnen werden mit ihren jetzigen Strecken in den Nahverkehrsplan aufge-
nommen. 
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Der Landrat wird beauftragt, die Wegebahnen als touristischen Verkehr zu integrieren. 
Parallelverkehr ist auszuschließen.“ 
 
wird stattgegeben. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 25 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt 

  

 13. Nahverkehrsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen 
Vorlage: BV/3/0322 

  

 
Herr Landrat Dr. Kerth zieht die Beschlussvorlage zum Nahverkehrsplan zurück. Von 
den Fraktionen wurde signalisiert, dass der Nahverkehrsplan in der heutigen Form nicht 
beschlussreif sei. Herr Landrat Dr. Kerth macht jedoch auch auf die knappe zeitliche 
Situation aufmerksam.   
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht.  
 

 14. Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung - Mitgliedschaft im Verein für Regional-
marketing und -entwicklung Vorpommern 
Vorlage: BV/3/0318 

  

 
Herr Landrat Dr. Kerth begründet die eingebrachte Beschlussvorlage. 
 
Herr Schwarz führt aus, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisie-
rung sich dafür ausspreche mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Vorpommern-
Rügen in die Fläche zu gehen, wie bspw. das Angebot von Bürgersprechstunden in 
Grimmen und Bergen umzusetzen. Damit man auch für Bestandsunternehmen als An-
sprechpartner vor Ort da sei. Auf der anderen Seite wolle man ein klares Standort- und 
Regionalmarketing mithilfe der Neustrukturierung betreiben. Um die Entwicklung in 
Vorpommern voranzubringen, bittet er um Zustimmung der Beschlussvorlage. 
 
Frau Latendorf erfragt, ob die Hansestadt Stralsund ebenfalls involviert sei. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth teilt mit, dass die Hansestadt Stralsund eine eigene Wirtschafts-
förderung habe. Zum anderen sei die Hansestadt Stralsund bislang kein Gründungsmit-
glied des Marketingvereins. 
 
Herr Löttge merkt an, dass es in der Vergangenheit dazu kommunikative Probleme ge-
geben habe und dies zukünftig verbessert werden müsse. Die Fraktion BVR/FW spricht 
sich für eine Zustimmung der Beschlussvorlage aus. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
  
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 

 

 Beschluss: KT 319-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt den Kreistagsbeschluss KT 265-13/2021 vom 
11. Oktober 2021 wie folgt zu ändern: 
 
Der Landkreis Vorpommern-Rügen wird Gründungsmitglied im Verein für Regionalmarke-
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ting und -entwicklung Vorpommern. 
  
Der Kreistag empfiehlt den Landrat und den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses als 
Mitglieder im Vorstand des Vereins. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt 

  

 15. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für den 
Doppelhaushalt 2022/2023 

  

15.1
. 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für den 
Doppelhaushalt 2022/2023 
Vorlage: BV/3/0300/1 

  

 
Herr Landrat Dr. Kerth begründet die eingebrachte Beschlussvorlage anhand einer Prä-
sentation.  
 
Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
Herr Niehaus bedankt sich bei der Verwaltung für die gute Arbeit der Erstellung des 
Haushaltes des Landkreises Vorpommern-Rügen für den Doppelhaushalt 2022/2023. 
Nichtsdestotrotz halte er es für wichtig, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen sich für 
den Mehrbelastungsausgleich in Bezug der kostenfreien Kita bei der Landesregierung 
einsetze. 
 
Herr Heinke dankt der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltsplanes für den Dop-
pelhaushalt 2022/2023. Zur Entlastung der Kommunen sei es sehr positiv, dass der 
Kreisumlagehebesatz gleichbleibe. Zum Thema Mobilität im Landkreis Vorpommern-
Rügen setze sich unter anderem die CDU-Fraktion für einen kostenfreien Schülerverkehr 
zum Anfang des neuen Schuljahres ein. Mit Änderung der Anlage 1 könne die CDU Frak-
tion dieser Beschlussvorlage zustimmen und appelliere nochmals an den Landkreis, dass 
zum Schuljahresbeginn der fahrpreislose Schülerverkehr, auch für den Freizeitbereich, 
realisiert werden möge.  
 
Herr Löttge bedankt sich ebenfalls bei der Verwaltung für die Aufstellung des umfang-
reichen Haushaltsplanes. Die Fraktion BVR/FW könne dem Haushalt auch zustimmen, 
weil der Haushalt ausgeglichen sei, die freiwilligen Leistungen konstant bleiben sowie 
wichtige große Investitionen geplant seien.  
 
Herr Scharmberg schließt sich den Danksagungen an die Verwaltung seiner Vorredner 
an. Auch die Fraktion BfS-FDP setze sich für einen kostenfreien Schulverkehr für alle 
Schülerinnen/Schüler zum Beginn des nächsten Schuljahres ein. Weiterhin sei die finan-
zielle Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sehr wichtig, um auch in den 
nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Die Fraktion BfS-
FDP könne der Beschlussvorlage so zustimmen, lehne jedoch dem gestellten Änderungs-
antrag ab. In den letzten Wochen habe man sich in den Ausschüssen intensiv mit dem 
Haushalt befasst, sodass man heute nicht in der Lage sei, weitere Forderungen zu stel-
len. 
 
Herr van Slooten spricht ebenfalls seinen Dank an die Verwaltung im Namen der SPD-
Fraktion aus. Er bittet um Zustimmung des Haushaltes, damit der Landkreis Vorpom-
mern-Rügen handlungsfähig bleibe und die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung nicht 
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weiter verzögert werde.  
 
Frau Latendorf bedankt sich ebenfalls bei der Verwaltung für die Aufstellung des Haus-
haltes. Sie teilt mit, dass die Fraktion DIE LINKE dem Haushalt insgesamt auch zustim-
men werde, damit Vereine und Verbände ungehindert mit ihrer Arbeit beginnen können. 
In den nächsten Jahren werde man noch des Öfteren über den Haushalt diskutieren, um 
die sachlichen und fachlichen Voraussetzungen der im Haushalt verankerten Maßnahmen 
schaffen zu können. Des Weiteren merkt Frau Latendorf an, dass sich die Fraktion DIE 
LINKE zusammen mit der Fraktion B90/GRÜNE/FR schon seit einigen Jahren für den kos-
tenlosen Schülerverkehr im Landkreis einsetze. Man müsse jedoch darauf achten, dass 
die Ungerechtigkeit zwischen Stadt und Land nicht weiter ausgebaut werde, da im länd-
lichen Raum keine Buslinien außerhalb der Schulzeiten bestehen.   
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung der Beschlussvorlage. 

 

 Beschluss: KT 320-15/2022 
 

1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Haushaltssatzung des Landkreises 
Vorpommern-Rügen für den Doppelhaushalt 2022/2023 mit ihren Bestandteilen 
und Anlagen mit geänderter Haushaltssatzung in Anlage 1. 

2. Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vor-
pommern-Rügen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 fest. 

3. Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Jobcenter Vorpom-
mern-Rügen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 fest. 

4. Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Infrastrukturverwal-
tungsbetrieb Vorpommern-Rügen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 fest. 

5. Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rettungsdienst Vor-
pommern-Rügen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 fest. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt 

  

15.2
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschlussvorlage 
BV/3/0300/1 
Vorlage: A/3/0147 

  

15.2
.1. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zum Antrag A/3/0147 
Vorlage: A/3/0151 

  

 
Herr Niehaus begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Änderungsantrages der Kreis-
tagsfraktion B90/GRÜNE/FR. 
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR mehrheit-
lich ab. 
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 Beschluss: 
 

Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt, das Produktsachkonto 
5540600.5291001 aus den Mitteln des Haushaltes 2022/2023 „Landschaftsschutz, Arten-
schutz; Klima- und Lärmschutz“ (S. 350 im Haushaltsplan) für die 35 Naturschutzgebiete 
im Landkreis Vorpommern-Rügen für die Jahre 2022 und 2023 auf je 35.000 € zu erhö-
hen insg, mind. weitere 55.000 € zur Verfügung zu stellen. 
 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

  

15.3
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschlussvorlage 
BV/3/0300/1 
Vorlage: A/3/0149 

  

 
Frau Kindler merkt an, dass die Fraktion B90/GRÜNE/FR den Änderungsantrag zurück-
ziehe.    
 

15.4
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschlussvorlage 
BV/3/0300/1 
Vorlage: A/3/0150 

  

 
Frau Kindler merkt an, dass die Fraktion B90/GRÜNE/FR den Änderungsantrag zurück-
ziehe.    

 16. Inkommunalisierung einer gemeindefreien Land- und Wasserfläche in der Gemeinde 
Neuenkirchen - hier: Hafen Grubnow 
Vorlage: BV/3/0324 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.  

 

 Beschluss: KT 321-15/2022 

 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
Dem Antrag der Gemeinde Neuenkirchen auf Inkommunalisierung einer gemeindefreien 
Land- und Wasserfläche im Bereich des Wasserwanderrastplatzes Seglerhafen Grubnow 
wird zugestimmt.  

Der maßstabsgerechte Lageplan des Fachdienstes Kataster und Vermessung vom 13. 
Oktober 2021 Antr.-Nr. 21LVM0127 ist Bestandteil des Beschlusses.   

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  

 17. Inkommunalisierung gemeindefreier Land- und Wasserflächen im Bereich des 
Fähranlegers - Wittower Fähre Süd 
Vorlage: BV/3/0328 
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Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 
 

 Beschluss: KT 322-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
Dem Antrag der Gemeinde Trent auf Inkommunalisierung einer gemeindefreien Land- 
und Wasserfläche im Bereich des Fähranlegers – Wittower Fähre Süd wird zugestimmt.  

Der maßstabsgerechte Lageplan des Fachdienstes Kataster und Vermessung vom 27. Mai 
2021 Antr.-Nr. 21LVM0067 ist Bestandteil des Beschlusses.   

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  

 18. Annahme einer Spende der Sparkasse Vorpommern zur Förderung der Präventions-
arbeit im Jahr 2022 
Vorlage: BV/3/0276 

  

 
Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 
 

 Beschluss: KT 323-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
 
Die Annahme einer Spende der Sparkasse Vorpommern in Höhe von 10.000,00 EUR zur 
Unterstützung der Präventionsarbeit im Landkreis Vorpommern-Rügen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  

 19. Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impflicht 

  

19.1
. 

Ermächtigung des Landrates bzgl. des Einsatzes der Leiterin des FD Rechnungsprü-
fung sowie der Prüfer/innen für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht 
Vorlage: BV/3/0329 

  

19.2
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE zur BV/3/0329 
Vorlage: A/3/0148 

  

 
Frau Völschow trägt den eingebrachten Änderungsantrag der Kreistagsfraktion DIE LIN-
KE wie folgt vor: 
 
Der Kreistag ermächtigt den Landrat, die Leiterin und die Prüfer/innen des Rechnungs-
prüfungsamtes zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfplicht einzusetzen. Die 
Ermächtigung wird mit einer Verlängerungsoption zeitlich bis zum Termin der Kreis-
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tagssitzung am 27. Juni 2022 begrenzt. 
 
und begründet diesen. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Änderungsantrages der Kreis-
tagsfraktion DIE LINKE. 
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE mehrheitlich ab. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung der Beschlussvorlage. 
 

Beschluss: KT 325-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Der Kreistag ermächtigt den Landrat, die Leiterin und die Prüfer/innen des Rechnungsprü-
fungsamtes zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfplicht einzusetzen. 
 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt 

 
 

 20. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP: "Aufhebung der 2G+ Regel für die 
Gastronomie-, Beherbergungs-, Kultur- und Dienstleistungsbetriebe" 
Vorlage: A/3/0141 

  

 
Der Antrag wurde vom Einreicher zurückgezogen.   
 

 21. Dringlichkeitsantrag der Kreistagsfraktionen CDU, BfS/FDP, BVR/FW: „Aussetzung 
der einrichtungsbezogenen Impfpflicht!“ 
Vorlage: A/3/0152 

  

 
Herr Dr. Zabel begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung. 

 

 Beschluss: KT 326-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
der Landrat wird beauftragt,  
 

1. das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, in dem Ihm zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Rahmen, soweit wie möglich nicht umzusetzen. 
 

2. soweit eine Umsetzung, gemäß Ziffer 1, nicht unterlassen werden kann, wird der 
Landrat beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen auszuübenden Er-
messens der Versorgungssicherheit in den betroffenen Einrichtungen überwie-
gendes Gewicht zukommt. 
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Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt 

 22. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP: "Schaffung von Planungssicherheit 
für die Kultur- und Veranstaltungsbranche" 
Vorlage: A/3/0142 

  

22.1
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion SPD zum Antrag A/3/0142 
Vorlage: A/3/0142/1 

  

 
Herr Löttge begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Frau Bartel begründet den eingebrachten Änderungsantrag der SPD Kreistagsfraktion. 
 
Frau Kindler merkt an, dass man eine landeseinheitliche Lösung finden müsse. 
 
Herr Heinke führt aus, dass es in dem Antrag darum gehe, dass der Landrat sich gegenüber 
der Landesregierung für Veranstalter im Landkreis Vorpommern-Rügen einsetze. Viele Ver-
anstalter wollen das weitere Jahr planen und benötigen eine Planungssicherheit, wie bspw. 
das Angebot einer Entschädigung bei weiteren Veranstaltungsabsagen durch die Pandemie.  
 
Herr Scharmberg merkt an, dass man mit diesem Antrag klare und einheitliche Verhältnis-
se im Land schaffen möchte.  
 
Herr Glawe teilt mit, dass es darum gehe, eine Planungssicherheit für Sport- und Kultur-
veranstaltungen sowie für Events zu schaffen. Die Überlegung dahinter sei, dass die Veran-
stalter ihre Events normal planen und anmelden und bei Ausfall, aufgrund der Pandemie, 
durch die Landesregierung Entschädigungen gezahlt werden. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Änderungsantrages der Kreistags-
fraktion SPD. 
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der Kreistagsfraktion SPD mehrheitlich ab. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Antrages der Kreistagsfraktionen 
BVR/FW und BfS/FDP. 

 

Beschluss: KT 327-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen spricht sich nachdrücklich für Corona Regeln in Meck-
lenburg-Vorpommern aus, die der Kultur-, Sport- und Veranstaltungsbranche bei der Durch-
führung von Open-Air Veranstaltungen die dringend notwendige Planungssicherheit garan-
tieren.  
 
2.Der Kreistag Vorpommern-Rügen erachtet es, bereits zum jetzigen Zeitpunkt, als not-
wendig, konkrete Aussagen zur Durchführbarkeit und zu den möglichen Besucherzahlen für 
Open-Air Veranstaltungen zu treffen  
 
3. Der Landrat wird gebeten, entsprechend seiner Möglichkeiten auf die Landesregierung 
Einfluss zu nehmen, um klare Regeln zu treffen, welche die notwendige Planungssicherheit 
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garantieren. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt 
 

 23. Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP, CDU: "Sicherung von Standorten 
für Unternehmen der maritimen Wirtschaft in der Hansestadt Stralsund und im 
Landkreis Vorpommern-Rügen" 
Vorlage: A/3/0143 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn weist nunmehr daraufhin, dass der Kreistag seit bereits 4 
Stunden tage und gemäß § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Kreistages Vorpom-
merns-Rügen über die Fortsetzung oder Vertagung abgestimmt werden müsse.  
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn lässt über die Fortsetzung der Kreistagssitzung abstim-
men. 
 
Der Kreistag stimmt mehrheitlich für die Fortsetzung der Kreistagssitzung mit 17 Gegen-
stimmen. 
 
Herr Löttge begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Herr Landrat Dr. Kerth merkt an, dass er den eingebrachten Antrag der Kreistagsfrakti-
onen sehr unterstütze.  
 
Herr Meyer teilt mit, dass die Hansestadt Stralsund einen Beschluss zur Sicherung der 
Werftstandorte gefasst habe und dahingehend für die Umsetzung des Standortsicher-
heitskonzept auch die Unterstützung des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Rügen 
benötigt werde. Die Kreistagsfraktion DIE LINKE werde den Antrag unterstützen und 
zustimmen. 
 
Kein weiterer Redebedarf. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung.  

 

 Beschluss: KT 328-15/2022 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 

1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen bekennt sich zum Erhalt und zur Entwicklung 
der maritimen Wirtschaft am Standort der Hansestadt Stralsund und im weiteren 
Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

2. Der Kreistag Vorpommern-Rügen unterstützt nachdrücklich die Absicht der Han-
sestadt Stralsund, zur Standortsicherung für maritime Unternehmen durch die 
Errichtung eines maritimen Gewerbeparks auf dem Werftgelände. 
 

3. Der Landrat wird aufgefordert dieses Vorhaben entsprechend seiner Möglichkei-
ten zu unterstützen und sich gegenüber der Bundesregierung und der Landesre-
gierung Mecklenburg-Vorpommern, für eine Realisierung des Vorhabens, entspre-
chend zu engagieren. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 

  



  Seite 26 von 27 

 24. Antrag der Kreistagsfraktion SPD: "Angebots-Ausbau vor Tarifmaßnahme" 
Vorlage: A/3/0144 

  

 
24.1
. 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zum Antrag A/3/0144 
Vorlage: A/3/0144/1 

  

Frau Kasten begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Herr Suhr begründet den eingebrachten Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/DIE 
GRÜNEN/FR. 
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Änderungsantrages der Kreistags-
fraktion B90/DIE BRÜNEN/FR. 
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der Kreistagsfraktion SPD mehrheitlich ab. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Antrages der Kreistagsfraktion 
SPD. 
 
Der Kreistag lehnt den Antrag mehrheitlich ab. 

 

Beschluss: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Für die Verbesserung des ÖPNV im Landkreis soll der Grundsatz „Angebots-Ausbau vor Ta-
rifmaßnahme“ gelten.  
 
Zugunsten dieses Grundsatzes ist die Erstellung des Gutachtens zum kostenlosen Nahver-
kehr im Landkreis zurückzustellen. 
 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

 
 

 25. Antrag der Kreistagsfraktionen B90/DIE GRÜNEN/FR; BVR/FW: "Finanzielle Mittel für 
den notwendigen Eigenanteil zum Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie für ein Rü-
gen-Museum" 
Vorlage: A/3/0145 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn informiert, dass Herr Niehaus aufgrund von Befangenheit 
gemäß § 24 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) den Sitzungs-
saal verlässt. 
 
Frau Dr. Kannengießer begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Herr Schöler führt aus, dass die CDU Fraktion den erneuten Antrag für die Bereitstel-
lung der finanziellen Mittel einer Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum nicht zu-
stimmen kann. Aus dem Grund, dass die inhaltliche Begründung zwar gut sei, jedoch 
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noch viele Punkte, wie bspw. die Standortfrage, geklärt werden müssen. Außerdem lie-
ge auch noch kein Beschluss einer Gemeindevertretung der drei angeführten Städte für 
die Unterstützung dieses Projektes vor. Im Allgemeinen sei es eine gute Sache, welche 
im Detail noch eine konkrete Strategie benötige. Im Bildungs-Kultur- und Sportausschuss 
habe man einstimmig entschieden, dass das Projekt weiter vorbereitet werden solle und 
man dann einen neuen Antrag dazu stellen könne.   
 
Herr Hofmann stimmt Herrn Schöler zu und merkt an, dass ein Teil der im Bildungs-, 
Kultur- und Sportausschuss besprochenen Punkte schon vorliegen, aber weiterhin noch 
einige wichtige Fragen geklärt werden müssen, bevor der Kreistag dem Antrag zustim-
men könne. Aus diesem Grund stellt Herr Hofmann einen Verweisungsantrag in den Bil-
dungs-, Kultur- und Sportausschuss.  
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Verweisungsantrages der 
Fraktion BfS/FDP in den Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss. 
 
Der Kreistag stimmt dem Verweisungsantrag mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
und einer Enthaltung zu. 
 

 26. Antrag der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR: "Förderung der Jugend- und Sozi-
alarbeit erhalten" 
Vorlage: A/3/0146 

  

 
Frau Kindler begründet den eingebrachten Antrag. 
 
Frau Müller stellt einen Verweisungsantrag in den Jugendhilfeausschuss, da die Arbeit 
zu dieser Thematik im Ausschuss noch nicht abgeschlossen sei.  
 
Weiterer Redebedarf besteht nicht. 
 
Herr Kreistagspräsident Kuhn bittet um Abstimmung des Verweisungsantrag in den Ju-
gendhilfeausschuss.  
 
Der Kreistag stimmt dem Verweisungsantrag mehrheitlich zu. 
 

 27. Mitteilungen 

  

 
Herr Kreistagspräsident Kuhn teilt mit, dass die nächste Sitzung des Kreistages am 25. 
April 2022 stattfinde. Er schließt den öffentlichen Teil der Sitzung bedankt sich bei den 
Anwesenden und bittet darum, dass die Nichtöffentlichkeit hergestellt werde. 
 

11. April 2022, gez. A. Kuhn        11. April 2022, gez. A. Pfefferkorn 
____________________________ 
Datum, Unterschrift  

____________________________ 
Datum, Unterschrift  

Andreas Kuhn 
Kreistagspräsident 

Anja Pfefferkorn 
Protokollführerin 

 



111.04-MFB-0053 KT – namentliche Abstimmung 

 

 

 

Geändert am: 22.02.2021 Geprüft am: 22.02.2021 Freigabe am: 22.02.2021 Version: 1.4 

durch: QMA OE 01/QMB durch: QMB durch: FDL 01 Seite: 1 von 4 
 

lfd. 
Nr. 

Mitglied des Kreistages JA NEIN ENTHALTUNG 

1.  Michael Adomeit  x  

2.  Uwe Ahlers  x  

3.  Ute Bartel x   

4.  Norbert Benedict x   

5.  Alexander Benkert    

6.  Ernst Branse    

7.  Wenke Brüdgam x   

8.  Jörg Burwitz  x  

9.  Uwe Dalski x   

10.  Christian Ehlers   x  

11.  Rita Falkert x   

12.  Frank Fanter  x  

13.  Stefan Giese  x  

14.  Harry Glawe  x  

15.  Christian Griwahn  x  

16.  Aurel Hagen  x  

17.  Benjamin Heinke  x  

18.  Roland Herrmann    

19.  Maik Hofmann  x  

20.  Frank Ilchmann  x  

21.  Dr. Carmen Kannengießer   x 

22.  Kristine Kasten x   
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lfd. 
Nr. 

Mitglied des Kreistages JA NEIN ENTHALTUNG 

23.  Albrecht Kiefer x   

24.  Anett Kindler x   

25.  Cornelia Klemm x   

26.  Holger Kliewe  x  

27.  Andrea Köster    

28.  Frank Kracht x   

29.  Helmut Krüger  x  

30.  Andrea Kühl x   

31.  Andreas Kuhn   x 

32.  Jens Kühnel    

33.  Josefine Anika Kümpers x   

34.  Philipp Laars    

35.  Hendrik Lastovka  x  

36.  Christiane Latendorf x   

37.  Dirk Leistner    

38.  Mathias Löttge  x  

39.  Michael Meister  x  

40.  Wolfgang Meyer x   

41.  Christiane Müller x   

42.  Thomas Naulin  x  

43.  Dirk Niehaus x   

44.  Michael Philippen  x  

45.  Thoralf Pieper  x  

46.  Helmut Poppe  x  

47.  Julia Präkel  x  
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lfd. 
Nr. 

Mitglied des Kreistages JA NEIN ENTHALTUNG 

48.  Maria Quintana-Schmidt x   

49.  Thomas Reichenbach  x  

50.  Gerd Scharmberg  x  

51.  Sylvia Schiefler    

52.  Dr. Doris Schmutzer   x 

53.  Norbert Schöler   x 

54.  Daniel Schossow x   

55.  Thomas Schulz  x  

56.  Maximilian Schwarz  x  

57.  Dario Seifert  x  

58.  Jürgen Suhr x   

59.  Norbert Thomas    

60.  Peter van Slooten x   

61.  Heike Völschow x   

62.  Petra Voß x   

63.  Dr. Wolfgang Weiß x   

64.  Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp    

65.  Susann Wippermann x   

66.  Dr. Ronald Zabel  x  

67.  Andrea Zachow x   

68.  Tilo Ziemßen  x  

69.  Anita Zimmermann  x  
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28. Februar 2022  

 

Datum  Unterschrift Kreistagspräsident 

 



Haushalt 2022/2023

stabiler Kreisumlagehebesatz und  

Investitionen in die Zukunft des LK V-R

1



Ergebnishaushalt 2022 und Folgejahre 

2

Jahr
Jahresergebnis nach 

Rücklagenentnahme in EUR
Ergebnis mit Vorträgen in EUR

Vortrag 44.350.914

2020 (Ist) 16.404.189 60.755.103

2021 (Plan) -85.000 60.670.103

2022 (Plan) -1.551.700 59.118.403

2023 (Plan) -8.480.700 50.637.703

2024 (Plan) -15.829.200 34.808.503*

2025 (Plan) -12.588.900 22.219.603*



Jahr
Ergebnis/ Ansatz 

in EUR
Tilgung in EUR

Jahressaldo in 

EUR

Jahressaldo 

mit Vorträgen 

in EUR

Vortrag 14.629.650

2020 

(Ist)
7.128.981 5.093.253 2.035.728 16.665.378

2021

(Plan)
2.561.100 5.009.400 -2.448.300 14.217.078

2022

(Plan)
4.667.000 4.533.200 133.800 14.350.878

2023

(Plan)
-1.845.900 3.536.700 -5.382.600 8.968.278

2024

(Plan)
-4.639.700 3.366.900 -8.006.600 961.678*

2025

(Plan)
2.080.200 2.916.500 -836.300 125.378*

Finanzhaushalt 2022 und Folgejahre

3



53.743,60 56.165,70

63.225,20
66.376,00

70.099,80 71.686,60 72.692,80
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Entwicklung Personalaufwand 2019 - 2025

Entwicklungen der Personalstellen (ohne EB) 

4

864,2 852,2

917,1
950,0 952,0

800
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1000

2019 2020 2021 2022 2023

Entwicklung Stellen (ohne EB) 2019-2023

In TEuro



→ Kreistagsentscheidung (z. B. 

Wirtschaftsförderung, Bauprojekte 

(Verwaltungsstandorte, 

Berufsschulcampus)

→ Digitalisierung

Verwaltung/Schulen

→ Erhöhung der Fallzahlen in 

bestimmten Bereichen (z. B. 

Jugend- und Sozialhilfe,

Bauverwaltung, Brandschutz usw.)

Gründe für Stellenzuwächse

5

→ Änderung rechtlicher Vorschriften 

(z. Bsp. im Bereich des Vormund-

schafts- und Betreuungsrechtes, 

Eingliederungshilfe, Steuern)



LUP MSE NWM LRO VG VR Ø

2012 5,09 5,49 3,86 4,28 5,50 4,44 4,78

2012 5,02 5,43 3,78 4,45 4,39 5,31 4,73

2013 5,05 5,48 3,78 4,48 4,42 5,33 4,76

2014 4,41 4,36 3,74 3,83 3,85 5,24 4,24

2015 4,34 4,32 3,78 3,94 3,85 3,59 3,97

2016 4,40 4,40 3,96 4,25 3,99 3,62 4,10

2017 4,42 4,50 4,06 4,24 4,03 3,61 4,14

2018 4,47 4,36 4,20 4,27 4,09 3,66 4,18

2019 4,64 4,27 4,79 4,42 4,06 3,80 4,33

2020 4,79 4,37 4,91 4,45 4,29 3,79 4,43

2021 5,42 4,40 4,98 4,52 4,30 4,07 4,62

Stellenvergleich unter den Landkreisen in M-V 

je 1.000 Einwohner

6



BV/3/0322 – Nahverkehrsplan 2022-2023

7

VI

I

III
IV

V

II

Maßnahmen 

2022

I. Pilotprojekt-Rufbussystem 

Grimmen – Süderholz

II. Festschreibung des Be-

dienstandards Stralsund, 

Weichenstellung für 

Richtungsknoten

III. Verbesserte Erschließung 

Schulzentrum Miltzow

Maßnahmen 

2023

IV. Angebotsverbesserung 

Niepars – Steinhagen –

Franzburg/Richtenberg

V. Angebotsverbesserung Bad-

Sülze – Tribsees – Grimmen

VI. Schaffung eines 

Grundangebots 

Südwestrügen (Prüfung)



Entwicklung Förderung ÖPNV und 

Schülerverkehr 2018 – 2023 in EUR (Folie 1)

8

3.623.176,83

5.038.151,10

6.002.163,08
5.611.752,95

9.195.000,00
8.660.000,00

8.066.945,21

9.108.512,48
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Entwicklung Förderung ÖPNV und 

Schülerverkehr 2018 – 2023 in EUR (Folie 2)
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3.623.176,83

5.038.151,10

6.002.163,08
5.611.752,95

9.195.000,00
8.660.000,00

8.066.945,21

9.108.512,48

8.373.605,42

9.657.281,87

11.834.000,00

15.989.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Aufwendungen ÖPNV Aufwendungen Schülerverkehr

Anpassung der Planzahlen nach Kostenschätzung 

des VVR für 2022 (-1.900.000 EUR) und 2023 

(+1.900.000 EUR)



Berufsschulcampus

10

→ Investive Einzahlungen 2022-

2025 (Fördermittel): 

44.172.000 EUR

→ Investive Auszahlungen 

2022-2025: 49.080.000 EUR

→ Eigenanteil durch 

Kreditfinanzierung    

4.908.000 EUR

Beginn 2021 mit 
Ankauf Lindenallee 61

2022 2023 2024 Ziel 2025

Quelle: Architekturbüro Mittelbach 



Umsetzung Verwaltungsstandortkonzept -

Standort Stralsund

11

Beginn 2022 2023 2024 2025

Standorte 

- Lindenallee 61, HST

- Marienstraße 1, HST

- Tribseer Damm 1, HST

→ Investive Auszahlungen

34.160.400 EUR

→ Kreditfinanzierung    

34.160.400 EUR

∑ ca. 260 Mitarbeiter zum Standort Carl-

Heydemann Ring 67



Projekt DigitalPakt Schule

12

→ Investive Einzahlungen 2022-2025 

(Fördermittel) 768.200 EUR

→ Investive Auszahlungen 2022-2025

4.935.800 EUR

→ Eigenanteil durch

Kreditfinanzierung   

4.167.600 EUR

2022 2023 2024 Abschluss 2025

→ Projektphase hat im Jahr 2020 mit 

Medienentwicklungsplan begonnen



Kreisstraßen und Radwege

13

→ Investive Einzahlungen   

(Fördermittel) 1.355.200 EUR

→ Investive Auszahlungen

20.096.200 EUR

→ Eigenanteil durch 

Kreditfinanzierung    

18.741.000 EUR

Beginn 2022 2023 2024 Abschluss 2025



Straßenbegleitende Radwege

14

Investitionsplan

Auszahlungen in EUR

Maßnahme 2022 2023 2024 2025

NVP 6 - Radweg 

Ahrenshagen-Gruel

0 475.000 1.025.000

NVP 11 - L213.OL 

Schmedshagen

545.000

RÜG 2 – Radweg 

Ortslage Kuhle

0 35.000 110.000 (Beschluss 

Kreistag)

RÜG 15 – Radweg 

Bergen-Tilzow

288.600 320.000

→ Für 6,4 km grundhafte Erneuerung werden insgesamt 2.798.600 EUR investiert.

→ Nach Beschlussfassung des Radwegekonzeptes werden weitere Mittel in der 

nächsten Doppelhaushaltsplanung berücksichtigt.



Brandschutz

15

Beginn 2022 2023 2024 2025

→ Investive Einzahlungen   

(Fördermittel) 2.000.000 EUR

→ Investive Auszahlungen

6.553.000 EUR

→ Eigenanteil durch 

Kreditfinanzierung    

4.553.000 EUR



Touristische Eisenbahnerlebnislandschaft

16

Beginn 2021 2022 2023 2024 Abschluss 2025

→ Investive Einzahlungen   

(Fördermittel) 17.550.000 EUR

→ Investive Auszahlungen

19.500.000 EUR

→ Eigenanteil durch 

Kreditfinanzierung    

1.950.000 EUR

→ Ergänzungshaushalt 

ist für den Kreistag im 

April 2022 geplant



Investitionen vers. Verschuldung in Mio. EUR

17
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2021 2022 2023 2024 2025

100.079,6 109.293,0 116.805,6 113.895,9 120.610,8

Entwicklung Kreisumlage bei 41,24%

18

60.000,00

90.000,00

120.000,00

150.000,00

2021 2022 2023 2024 2025

Kreisumlage in TEUR

2021 2022 2023 2024 2025

242.676,0 265.017,0 283.233,7 276.178,2 292.460,7

Entwicklung Kreisumlagegrundlagen in TEUR



Übersicht über die Eigenanteile freiwilliger und in 

der Höhe gestaltbare Leistungen (ausgewählte) 

19

Eigenanteil ErgHH 2022 in 

EUR

Eigenanteil ErgHH 2023 in 

EUR

Gesamt 21.719.700 21.060.800

davon u.a.

ÖPNV (BKZ VVR) 9.195.000 8.660.000

Schulen inkl. Schülerbeförderung 9.147.800 8.740.300

Wirtschaftsförderung 1.459.900 1.419.700

Kultur/Sportförderung 1.299.300 1.217.900

Brandschutz 850.000 800.000

Umwelt- und Natur 333.800 159.200

Jugend/Soziales 261.700 276.700

Sonstige Bereiche 1.237.800 1.229.200



20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
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am dafür dagegen enthalten 
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Wirtschaftsplan der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mbH (BBR mbH) 

 
 
 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen nimmt den Wirtschaftsplan 2022 der BBR mbH mit dem dazuge-
hörigen Finanzplan zur Kenntnis. 
 
 

 

 

Stralsund, 18. März 2022 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Finanzen  
Vorlagen  Nr.: 

I/3/0017 

Status: öffentlich 



I/3/0017  Seite: 2 von 2 

 

Begründung: 
 
Auf Grundlage von § 73 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V hat die BBR mbH in sinngemäßer 
Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der 
Wirtschaftsplan, einschließlich der Finanzplanung, ist dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.  
 
Grundsätzlich werden die Wirtschaftspläne der in privater Rechtsform geführten Unternehmen 
zusammen mit dem Haushaltsplan dem Kreistag zur Kenntnis gegeben. Aufgrund der angespann-
ten Wirtschaftslage der BBR mbH hat sich ein erhöhter Abstimmungsbedarf zwischen der Ge-
schäftsführung und dem Gesellschafter ergeben, so dass der Wirtschaftsplan erst auf der Gesell-
schafterversammlung am 15. März 2022 bestätigt werden konnte.  
 
Der Wirtschaftsplan spiegelt die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund des allgemeinen 
Fachkräftemangels wider. Durch zurückgehende Zuweisungen aus Arbeitsmarktprogrammen hat 
sich die Ertragslage des Unternehmens erheblich verschlechtert. Sollten sich die Rahmenbedin-
gungen während der Wirtschaftsführung 2022 nicht nachhaltig verbessern, ist die Gesellschaft in 
ihrer Existenz bedroht. 
 
Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 14. Dezember 2021 hat sich der Landrat an das Land M-V 
und an den Bund mit der Bitte gewandt, die Kürzung im Bereich der Arbeitsmarktförderung zu-
rückzunehmen und die Beschäftigungsgesellschaften und Vereine hinsichtlich der Arbeitsmarkt-
qualifizierung finanziell zu unterstützen. 
Der Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit hat in seinem Antwortschreiben 
darauf hingewiesen, dass seitens des Landes und des Bundes nicht von höheren Zuweisungen für 
die Arbeitsmarktförderung auszugehen ist und auf bestehende Programme verwiesen. 
 
Die Bestätigung des Wirtschaftsplans erfolgte unter der Auflage, dass der Geschäftsführer bis 
zum 15. Juli 2022 einen Halbjahresbericht mit einer Prognose des Jahresergebnisses und einem 
Ausblick auf die Folgejahre dem Gesellschafter vorlegt. Bei einer negativen Prognose hat der 
Geschäftsführer die rechtlich vorgeschriebenen Schritte zur Liquidation der Gesellschaft einzu-
leiten. Sollte dieser Fall eintreten, werden selbstverständlich Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die MitarbeiterInnen der BBR mbH geprüft. 
 
   

Anlagen: 
 
Wirtschaftsplan 2022 
 
  
 
Finanzielle Auswirkungen:    keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im aktuel-
len Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Pro-
dukt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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Der Landrat 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreisausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022    

 
 

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 2022/2023 - 
Ergänzungshaushaltssatzung 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Ergänzung zur Haushaltssatzung des Landkrei-

ses Vorpommern-Rügen für den Doppelhaushalt 2022/2023 mit ihren Bestandteilen und Anla-

gen. 

2. Der Kreistag stellt den überarbeiteten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Infrastrukturver-

waltungsbetrieb“ für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 fest. 

 

 

Stralsund, 24. März 2022 

 
 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Finanzen  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0228 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Gemäß § 104 Abs. 3 Nr. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ent-
scheidet der Kreistag des Landkreises V-R über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 
und den Stellenplan. Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am 28. Februar 2022 die Haus-
haltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen beschlossen. Die Haushaltssatzung 
enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. Solange die obere Rechtsaufsichtsbehörde 
nicht über die genehmigungspflichtigen Bestandteile entschieden hat, kann die Haushalts-
satzung nicht wirksam in Kraft gesetzt werden. Änderungen an der Satzung und am Plan 
können folglich nicht im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 KV M-V durch 
den Kreistag beschlossen werden. Die vorliegenden Änderungen sind daher als Ergänzungen 
zur Haushaltssatzung zu behandeln und sind ebenfalls durch den Kreistag zu beschließen. 
Dieses Verfahren wurde mit der oberen Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt. 
 
Die Veranschlagung des Vorhabens touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft bildet den 
Planungsstand im Haushaltsplan 2022/2023 zum Oktober 2021 ab. Auf Grund von Kosten-
steigerungen und aktuellen Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber zur Umsetzung des 
Vorhabens muss die haushaltsrechtliche Betrachtung mittels Ergänzungsbeschluss in der 
Haushaltssatzung, im Haushaltsplan des Landkreis V-R und im Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes ISVB neu abgebildet werden.  
 
Das Investitionsvorhaben Errichtung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft in 
Putbus teilte sich ursprünglich in zwei Bereiche auf. Das Teilprojekt 1 bestand aus der Wa-
genhalle, dem Wasserturm, dem Ausstellungsgleis 5, der Zuwegung und dem Besucherpark-
platz. Das Teilprojekt 2 umfasste insbesondere den Bau eines Museums. 
 
Der Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen ist es aufgrund der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage trotz intensiver Beratung mit dem Land M-V und dem Landesförderinsti-
tut nicht gelungen, weitere für die vollständige Projektumsetzung notwendige Fördermittel 
zu generieren. Um das Teilprojekt 1 abschließen zu können und der Gefahr der Fördermit-
telrückzahlung zu begegnen, muss die Deckungslücke durch eigene Mittel finanziert wer-
den. Für das Teilprojekt 2 des Vorhabens Erlebnislandschaft stehen keine Fördermittel zur 
Verfügung, sodass dieses zurzeit nicht umgesetzt werden kann. Es ist haushaltswirtschaft-
lich nicht vertretbar, die erforderlichen 4,2 Mio. EUR für dieses Teilprojekt vollständig aus 
kreiseigenen Mitteln zu finanzieren. 
 
Die zugesicherte Förderung setzt sich aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) und der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" (GRW) zusammen. Die Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 
9.126.657,10 EUR. Hinzu kommt ein Eigenanteil i. H. v. 1.007.210,27 EUR. Somit ergibt 
sich insgesamt ein zur Verfügung stehender Betrag i. H. v. 10.133.867,37 EUR. 
 
Auf Grund der oben genannten Preissteigerungen belaufen sich die notwendigen Kosten 
allein für das Teilprojekt 1 auf 13.202.000 EUR. Die Differenz zwischen diesen Gesamtkos-
ten und dem zur Verfügung stehenden Betrag müssen durch weitere Eigenmittel des Land-
kreises V-R i. H. v. 3.068.132,63 EUR finanziert werden. 
Die geplanten Eigenanteile aus dem weggefallenen Teilprojekt 2 müssen also für die Finan-
zierung der Eigenanteile des Teilprojektes 1 eingesetzt werden.  
 
Entgegen der am 28. Februar 2022 beschlossenen Haushaltssatzung kann nunmehr durch 
den Einsatz der in den letzten Jahren bereits für das Projekt gebundenen investiven Über-
schüsse aus Vorjahren, der zur Verfügung gestellten Fördermittel und durch Streichung des 
Teilprojektes 2 die geplante Kreditaufnahme 2024 für die touristische Erlebnislandschaft 
entfallen. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 verbleibt es bei den beabsichtigten Kre-
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ditaufnahmen.  
 
Die Veränderungen wirken sich auf den Gesamthaushalt und den Teilhaushalt 6 bei den 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 19 des Finanzhaushaltes) im Jahr 2024 
und bei den Auszahlungen in das Anlagevermögen (lfd. Nr. 25 des Finanzhaushaltes) in den 
Jahren 2022 bis 2024 aus. 
 
Auswirkungen auf den laufenden Haushalt ergeben sich für den Finanzplanungszeitraum bis 
zum Jahr 2025 nicht. Es ist momentan davon auszugehen, dass sich das bisherige Zinsni-
veau in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern wird und die ersten fünf Jahre 
tilgungsfrei bleiben. 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ISVB war entsprechend anzupassen. Die Anpassun-
gen betreffen nur den Bereich Rügensche Kleinbahn. Die beiden anderen Bereiche Fähran-
leger und Verkehrslandeplatz Güttin bleiben unverändert. Ausführliche Erläuterungen er-
geben sich aus dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan. 
 

   

Anlagen: 

 
1. geänderte Haushaltssatzung 
2. Gesamtfinanzhaushalt 
3. Übersicht Teilhaushalte 00-06 
4. Teilhaushalt 6  
5. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ISVB 

 
 
 
 



Haushaltssatzung 

 

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 

 
  
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 25. April 2022 
und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt  

 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird 
  
 2022 2023 
1. im Ergebnishaushalt auf   

 einen Gesamtbetrag der Erträge von 479.576.700  EUR 491.638.600  EUR 

 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 488.756.400  EUR 508.626.800  EUR 

 ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  348.300  EUR -10.380.700  EUR 

    
 
2. im Finanzhaushalt auf 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 463.453.900  EUR 472.399.100  EUR 

 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1  von 461.420.100  EUR 479.681.700  EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 2.033.800  EUR -7.282.600  EUR 

    
    

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 27.644.000  EUR 20.979.700  EUR 

 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 51.869.900  EUR 49.247.300  EUR 

 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -24.225.900  EUR -28.267.600  EUR 

    

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
wird festgesetzt auf 24.225.900  EUR 28.267.600  EUR. 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 17.192.200  EUR  35.140.400  EUR. 

 

                                                           
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 



§ 4 Kassenkredite 
 

  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  46.345.390 EUR 47.239.910  EUR. 

 
 

§ 5 Kreisumlage 
 

Die Kreisumlage wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf 41,24 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 949,968 (2022) und 951,968 (2023) Vollzeitäquivalente 
(VzÄ). 

 
 

§ 7 Weitere Vorschriften 
 

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden 
oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im 
Teilfinanzhaushalt. 
 

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge werden nach § 14 
Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 

3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte 
hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden 
Auszahlungen. Honorare sowie Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen 
fallen nicht unter die zuvor genannte Regelung. 
 

4. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. 
 

5. Die unter 2. bis 4. genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt 
auszunehmen.  
 

6. Ansätze für laufende Auszahlungen werden innerhalb eines Teilhaushaltes zu Gunsten von Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, soweit die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen 
positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 
nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in 
Haushaltsfolgejahren benötigt wird und das geplante Ergebnis insgesamt erreicht wird. 
 

7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines 
Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes 
bestimmt ist (§ 7 Nr. 6 der Haushaltssatzung). Auch hier können z. B. bei geförderten Maßnahmen weitere 
Deckungskreise eingerichtet werden, so dass Fälle der echten und unechten Deckungsfähigkeit vorliegen können. 
Im Gegensatz zur laufenden Verwaltung werden die Investitionsvorhaben maßnahmengenau im HKR erfasst. D. h., 
jedes Investitionsvorhaben bekommt eine jahresbezogene Maßnahmennummer, die bei jeder Buchung anzugeben 
ist. 
Liegt kein Ansatz vor, ist eine außerplanmäßige Auszahlung zu beantragen, wenn der Bedarf nicht schon auf einem 
anderen PSK innerhalb desselben Deckungskreises geplant wurde. 
Zwingend erforderlich ist ein Antrag auf Sollübertragung, wenn geplante Mittel innerhalb eines Teilhaushaltes 
zwischen Investitionsmaßnahmen verschoben werden sollen. 
 



8. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides bzw. 
vorliegende Bestätigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, die einer Zusage jedoch nicht gleichzusetzen ist). 
 

9. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung 
von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes oder solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der 
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 
 

10. Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im 
Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn die Mittel bereits im Haushalt 
geplant sind, die produkt- bzw. kontenbezogene Zuordnung aber nicht den Zuordnungsvorschriften entspricht. 
 

11. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt oder oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 EUR einzeln im 
Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen. Ein- bzw. Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 
10.000 EUR werden in jedem Teilhaushalt zusammengefasst. 
 

12.  Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, wenn der 
Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht 
werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben spätestens bis zum Ende 
des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
 

13. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und 
Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. 
 

14. Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen. 
 

15. Ersparnisse bei den geplanten Zinsen können für die außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt 
werden.  
 

16. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die aufgrund des Wertumfangs durch den 
Kreisausschuss oder den Kreistag bereits entschieden wurden, bedürfen Folgeanträge einer erneuten Entscheidung 
der Gremien, auch wenn der Wert des Folgeantrages unterhalb der Wertgrenzen nach der Hauptsatzung liegt. 
Entscheidend für den Genehmigungsvorbehalt ist die Höhe der Überziehung in Bezug auf den beschlossenen 
Planansatz. 

 
 



Nachrichtliche Angaben:  
 

  2022 2023 
1. Zum Ergebnishaushalt   
 Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 61.018.403  EUR 50.637.703 EUR. 

    
2. Zum Finanzhaushalt   
 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des  

Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 16.250.878  EUR 8.968.278 EUR. 

    
3. Zum Eigenkapital   
 Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  

beträgt voraussichtlich 139.451,8 TEUR 128.263,4 TEUR. 

    
 
 
 
 
Stralsund, den       

Ort, Datum  Siegel Landrat 
   
   

   

 

 

 



 

Finanzhaushalt Erläute-
rung 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 
 
 
 

2020 

Ansätze 
einschl. 

Nachträge 
 

2021 

Ansatz 
 
 
 

2022 

Ansatz 
 
 
 

2023 

Planungs-
daten 

 
 

2024 

Planungs-
daten 

 
 

2025 

Konto-
nummern 

 
 
 

in €  

1 2 3 4 5 6  

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  12.435.024,75 10.265.200 10.262.800 10.262.800 10.262.800 10.262.800 60 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 
sonstige Transfereinzahlungen  249.970.099,12 263.205.400 280.518.300 290.621.000 289.948.900 304.801.100 61 

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  125.168.465,59 127.047.900 135.530.300 142.249.900 147.055.800 151.402.700 62 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  6.850.927,81 6.518.400 6.708.200 6.690.100 6.643.800 6.634.100 63 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.792.638,71 1.964.500 1.985.800 1.964.900 1.968.400 1.962.300 641 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
5.177.883,76 6.452.900 12.686.100 7.427.100 7.629.700 7.757.000 

642, 647-
648 

7 + Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen  146.272,02 152.800 155.000 141.500 141.500 141.500 67 

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  6.903.291,61 7.421.600 15.607.400 13.041.800 13.037.900 7.528.900 651, 66 

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe 
der Nummern 1 bis 8)  408.444.603,37 423.028.700 463.453.900 472.399.100 476.688.800 490.490.400  

10 – Personalauszahlungen  56.095.776,47 63.225.200 66.376.000 70.099.800 71.686.600 72.692.800 70 

11 – Versorgungsauszahlungen  1.318.007,52 1.632.200 1.841.400 1.991.800 2.156.400 2.336.100 71 

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  34.117.135,70 38.119.800 43.882.300 45.039.100 42.718.200 42.259.600 72 

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  113.698.242,40 115.406.800 128.561.900 131.833.300 136.034.800 140.534.700 74 

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherung  184.137.321,82 187.119.800 200.773.600 212.421.400 214.228.100 215.856.400 75 

15 – Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen  518.840,36 549.300 514.200 582.900 679.900 702.800 77 

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  11.430.298,59 14.414.500 14.937.500 14.176.700 13.824.500 14.027.800 76 

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe 
der Nummern 10 bis 16)  401.315.622,86 420.467.600 456.886.900 476.145.000 481.328.500 488.410.200  

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung 
(Saldo der Nummern 9 und 17)  7.128.980,51 2.561.100 6.567.000 -3.745.900 -4.639.700 2.080.200  

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  46.686.638,63 29.590.600 26.653.700 20.392.900 30.744.600 23.170.700 681, 6833 

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten  

0,00 0 0 0 0 0 

682, 6830-
6832, 6834-

6839 

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  66,43 2.100 500.100 500.100 500.100 100 684-686 

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  94.601,62 86.100 90.200 86.700 56.300 51.500 687 

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  3.592.497,00 319.300 400.000 0 0 0 688-689 

24 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 
bis 23)  50.373.803,68 29.998.100 27.644.000 20.979.700 31.301.000 23.222.300  

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  
43.123.482,00 28.353.300 43.116.400 43.393.100 48.310.000 21.763.200 

781, 784-
786 

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 49.100 51.500 52.100 52.700 53.300 787 

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  1.459.633,17 388.900 8.702.000 5.802.100 5.802.100 302.100 788-789 

28 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 
bis 27)  44.583.115,17 28.791.300 51.869.900 49.247.300 54.164.800 22.118.600  

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 
und 28)  5.790.688,51 1.206.800 -24.225.900 -28.267.600 -22.863.800 1.103.700  

30 Finanzmittelüberschuss/ 
Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 
18 und 29)  12.919.669,02 3.767.900 -17.658.900 -32.013.500 -27.503.500 3.183.900  

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  584.843,73 0 28.570.900 28.267.600 22.863.800 0 691-692 

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  

5.093.253,12 5.009.400 4.533.200 3.536.700 3.366.900 2.916.500 

791, 
7920000-
7925300, 
7925302-
7929999 
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Finanzhaushalt Erläute-
rung 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 
 
 
 

2020 

Ansätze 
einschl. 

Nachträge 
 

2021 

Ansatz 
 
 
 

2022 

Ansatz 
 
 
 

2023 

Planungs-
daten 

 
 

2024 

Planungs-
daten 

 
 

2025 

Konto-
nummern 

 
 
 

in €  

1 2 3 4 5 6  

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Umschuldung)  584.843,73 0 4.345.000 0 0 0 7925301 

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 
31 abzüglich Nummern 32 und 33)  -5.093.253,12 -5.009.400 19.692.700 24.730.900 19.496.900 -2.916.500  

35 Saldo der durchlaufenden Gelder und 
ungeklärten Zahlungsvorgänge  -56.828,55 0 0 0 0 0  

36 Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 
und 35)  7.769.587,35 -1.241.500 2.033.800 -7.282.600 -8.006.600 267.400  

37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 
und 32)  2.035.727,39 -2.448.300 2.033.800 -7.282.600 -8.006.600 -836.300  

 nachrichtlich:         

38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
31. Dezember des Haushaltsvorjahres  14.629.650,31 16.665.378 14.217.078 16.250.878 8.968.278 961.678  

39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der 
Nummern 37 und 38)  16.665.377,70 14.217.078 16.250.878 8.968.278 961.678 125.378  

 darunter:         

 Zuführung zum investiven Bereich aus einem 
positiven Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 
(Sonstige Investitionseinzahlungen) und 
Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende 
Auszahlungen) enthalten]  0,00 0 0 0 0 0  

 Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos 
der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres aus dem 
investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 
(Sonstige laufende Einzahlungen) und 
Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige 
Investitionsauszahlungen) enthalten]  0,00 0 0 0 0 0  

 Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-
Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in 
Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und 
Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige 
Investitionsauszahlungen) enthalten]  0,00 0 0 0 0 0  
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Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 
 

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022) 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 

Summe aller 
Teilhaushalte 

TH 0 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 6   

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  10.262.800 0 0 0 0 0 10.262.800  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  304.481.300 21.607.000 388.500 92.762.800 3.268.500 5.477.100 180.977.400  

3 + Erträge der sozialen Sicherung  135.002.300 0 0 94.669.700 11.096.500 29.236.100 0  

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  6.708.200 35.100 9.500 20.100 1.130.600 5.512.900 0  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.985.800 0 194.900 300 1.789.100 1.500 0  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  12.686.100 1.200.100 786.300 3.819.100 6.131.000 749.600 0  

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0 0 0 0 0 0 0  

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  243.000 0 0 0 0 0 243.000  

9 + Sonstige Erträge  8.207.200 246.100 497.200 1.119.400 5.829.800 514.700 0  

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   479.576.700 23.088.300 1.876.400 192.391.400 29.245.500 41.491.900 191.483.200  

11 – Personalaufwendungen  68.123.200 7.591.600 10.712.400 14.273.500 21.650.800 13.894.900 0  

12 – Versorgungsaufwendungen  1.575.700 478.400 550.500 96.500 240.200 210.100 0  

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  43.882.300 93.400 5.390.800 349.900 35.258.300 2.709.000 80.900  

14 – Abschreibungen  30.085.500 20.914.400 1.454.800 376.700 3.325.100 3.859.000 155.500  

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  128.561.900 11.012.100 391.700 112.471.500 953.000 400 3.733.200  

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  200.659.500 0 0 150.042.300 5.504.400 45.112.800 0  

17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  514.500 600 2.500 0 0 0 511.400  

18 – Sonstige Aufwendungen  15.353.800 1.628.200 5.314.700 264.100 6.377.500 1.759.300 10.000  

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 
18)   488.756.400 41.718.700 23.817.400 277.874.500 73.309.300 67.545.500 4.491.000  

20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 
Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   -9.179.700 -18.630.400 -21.941.000 -85.483.100 -44.063.800 -26.053.600 186.992.200  

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  396.300 0 396.300 0 0 0 0  

22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  396.300 41.500 70.300 104.600 122.700 57.200 0  

23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 
Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich 
Nummer 22)   -9.179.700 -18.671.900 -21.615.000 -85.587.700 -44.186.500 -26.110.800 186.992.200  
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Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023) 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 

Summe aller 

Teilhaushalte 
TH 0 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 6   

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  10.262.800 0 0 0 0 0 10.262.800  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  314.483.500 21.841.200 112.200 95.747.300 3.248.600 5.036.700 188.497.500  

3 + Erträge der sozialen Sicherung  142.388.400 0 0 103.313.400 11.056.500 28.018.500 0  

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  6.690.100 35.100 9.500 20.100 1.089.000 5.536.400 0  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.964.900 0 174.900 300 1.788.200 1.500 0  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  7.427.100 7.600 758.600 2.702.400 3.368.400 590.100 0  

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0 0 0 0 0 0 0  

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  259.500 0 0 0 0 0 259.500  

9 + Sonstige Erträge  8.162.300 251.600 505.800 1.120.500 5.762.600 521.800 0  

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   491.638.600 22.135.500 1.561.000 202.904.000 26.313.300 39.705.000 199.019.800  

11 – Personalaufwendungen  71.885.400 7.073.800 11.499.400 15.465.900 23.182.100 14.664.200 0  

12 – Versorgungsaufwendungen  1.720.700 524.900 594.800 106.100 264.100 230.800 0  

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  45.039.100 89.000 3.298.400 303.500 37.902.100 3.370.200 75.900  

14 – Abschreibungen  30.931.100 21.185.500 1.491.300 409.100 3.621.000 3.953.800 270.400  

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  131.833.300 10.397.500 416.700 116.325.600 954.100 400 3.739.000  

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  212.421.400 0 0 163.235.900 5.507.200 43.678.300 0  

17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  583.100 600 0 0 0 0 582.500  

18 – Sonstige Aufwendungen  14.212.700 1.391.600 4.791.700 273.800 6.024.300 1.721.300 10.000  

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 
18)   508.626.800 40.662.900 22.092.300 296.119.900 77.454.900 67.619.000 4.677.800  

20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 
Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   -16.988.200 -18.527.400 -20.531.300 -93.215.900 -51.141.600 -27.914.000 194.342.000  

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  389.500 0 389.500 0 0 0 0  

22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  389.500 40.700 66.400 104.600 122.700 55.100 0  

23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 
Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich 
Nummer 22)   -16.988.200 -18.568.100 -20.208.200 -93.320.500 -51.264.300 -27.969.100 194.342.000  
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Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 
 

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022) 

Nr. 
Ein- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Summe aller 
Teilhaushalte 

TH 0 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 6   

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  10.262.800 0 0 0 0 0 10.262.800  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  280.518.300 852.300 270.000 91.966.800 2.003.800 4.611.700 180.813.700  

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  135.530.300 0 0 95.197.700 11.096.500 29.236.100 0  

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  6.708.200 35.100 9.500 20.100 1.130.600 5.512.900 0  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.985.800 0 194.900 300 1.789.100 1.500 0  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  12.686.100 1.200.100 786.300 3.819.100 6.131.000 749.600 0  

7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  155.000 0 0 0 0 0 155.000  

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  15.607.400 4.600 194.900 1.086.800 5.363.400 258.000 8.699.700  

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 
1 bis 8)   463.453.900 2.092.100 1.455.600 192.090.800 27.514.400 40.369.800 199.931.200  

10 – Personalauszahlungen  66.376.000 7.140.500 10.079.700 14.213.100 21.527.000 13.415.700 0  

11 – Versorgungsauszahlungen  1.841.400 478.400 816.200 96.500 240.200 210.100 0  

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  43.882.300 93.400 5.390.800 349.900 35.258.300 2.709.000 80.900  

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  128.561.900 11.012.100 391.700 112.471.500 953.000 400 3.733.200  

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  200.773.600 0 0 150.156.400 5.504.400 45.112.800 0  

15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  514.200 600 2.500 0 0 0 511.100  

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  14.937.500 1.628.200 5.278.700 264.100 5.997.200 1.759.300 10.000  

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)   456.886.900 20.353.200 21.959.600 277.551.500 69.480.100 63.207.300 4.335.200  

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der 
Nummern 9 und 17)   6.567.000 -18.261.100 -20.504.000 -85.460.700 -41.965.700 -22.837.500 195.596.000  

18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 
Leistungsbeziehungen   0 -41.500 326.000 -104.600 -122.700 -57.200 0  

18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung 
der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 
18 und 18.1)   6.567.000 -18.302.600 -20.178.000 -85.565.300 -42.088.400 -22.894.700 195.596.000  

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  26.653.700 4.451.700 4.547.600 3.092.600 1.268.200 394.200 12.899.400  

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  0 0 0 0 0 0 0  

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  500.100 0 100 0 0 0 500.000  

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  90.200 0 0 0 0 600 89.600  

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  400.000 0 400.000 0 0 0 0  

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 
der Nummern 19 bis 23)   27.644.000 4.451.700 4.947.700 3.092.600 1.268.200 394.800 13.489.000  

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  43.116.400 4.484.700 14.475.500 3.092.600 10.087.400 5.244.800 5.731.400  

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  51.500 0 0 0 0 51.500 0  

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  8.702.000 1.800 0 0 0 400 8.699.800  

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 25 bis 27)   51.869.900 4.486.500 14.475.500 3.092.600 10.087.400 5.296.700 14.431.200  

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Saldo der Nummern 24 und 28)   -24.225.900 -34.800 -9.527.800 0 -8.819.200 -4.901.900 -942.200  

30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des 
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   -17.658.900 -18.337.400 -29.705.800 -85.565.300 -50.907.600 -27.796.600 194.653.800  

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  28.570.900 0 0 0 0 0 28.570.900  

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  4.533.200 0 0 0 0 0 4.533.200  

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Umschuldung)  4.345.000 0 0 0 0 0 4.345.000  

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)   19.692.700 0 0 0 0 0 19.692.700  
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Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023) 

Nr. 
Ein- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Summe aller 

Teilhaushalte 
TH 0 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 6   

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  10.262.800 0 0 0 0 0 10.262.800  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  290.621.000 820.700 0 95.443.800 1.971.300 4.141.900 188.243.300  

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  142.249.900 0 0 103.174.900 11.056.500 28.018.500 0  

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  6.690.100 35.100 9.500 20.100 1.089.000 5.536.400 0  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.964.900 0 174.900 300 1.788.200 1.500 0  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  7.427.100 7.600 758.600 2.702.400 3.368.400 590.100 0  

7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  141.500 0 0 0 0 0 141.500  

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  13.041.800 4.500 197.400 1.086.800 5.694.400 258.900 5.799.800  

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 
1 bis 8)   472.399.100 867.900 1.140.400 202.428.300 24.967.800 38.547.300 204.447.400  

10 – Personalauszahlungen  70.099.800 6.612.900 10.853.500 15.403.800 23.055.300 14.174.300 0  

11 – Versorgungsauszahlungen  1.991.800 524.900 865.900 106.100 264.100 230.800 0  

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  45.039.100 89.000 3.298.400 303.500 37.902.100 3.370.200 75.900  

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  131.833.300 10.397.500 416.700 116.325.600 954.100 400 3.739.000  

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  212.421.400 0 0 163.235.900 5.507.200 43.678.300 0  

15 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  582.900 600 0 0 0 0 582.300  

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  14.176.700 1.391.600 4.755.700 273.800 6.024.300 1.721.300 10.000  

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)   476.145.000 19.016.500 20.190.200 295.648.700 73.707.100 63.175.300 4.407.200  

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der 
Nummern 9 und 17)   -3.745.900 -18.148.600 -19.049.800 -93.220.400 -48.739.300 -24.628.000 200.040.200  

18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 
Leistungsbeziehungen   0 -40.700 323.100 -104.600 -122.700 -55.100 0  

18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung 
der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 
18 und 18.1)   -3.745.900 -18.189.300 -18.726.700 -93.325.000 -48.862.000 -24.683.100 200.040.200  

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  20.392.900 3.054.300 9.700.000 0 500.000 697.600 6.441.000  

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  0 0 0 0 0 0 0  

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  500.100 0 100 0 0 0 500.000  

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  86.700 0 0 0 0 600 86.100  

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 0  

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 
der Nummern 19 bis 23)   20.979.700 3.054.300 9.700.100 0 500.000 698.200 7.027.100  

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  43.393.100 3.087.300 25.447.800 0 6.402.000 7.374.000 1.082.000  

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  52.100 0 0 0 0 52.100 0  

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  5.802.100 1.800 0 0 0 400 5.799.900  

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 25 bis 27)   49.247.300 3.089.100 25.447.800 0 6.402.000 7.426.500 6.881.900  

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Saldo der Nummern 24 und 28)   -28.267.600 -34.800 -15.747.700 0 -5.902.000 -6.728.300 145.200  

30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des 
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   -32.013.500 -18.224.100 -34.474.400 -93.325.000 -54.764.000 -31.411.400 200.185.400  

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  28.267.600 0 0 0 0 0 28.267.600  

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  3.536.700 0 0 0 0 0 3.536.700  

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Umschuldung)  0 0 0 0 0 0 0  

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)   24.730.900 0 0 0 0 0 24.730.900  

          

 



 

Teilergebnishaushalt 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 

Ergebnis 
 
 

2020 

Ansätze einschl. 
Nachträge 

 
2021 

Ansatz 
 
 

2022 

Ansatz 
 
 

2023 

Planungsdaten 
 
 

2024 

Planungsdaten 
 
 

2025 

in € 

1 2 3 4 5 6 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  12.435.024,75 10.265.200 10.262.800 10.262.800 10.262.800 10.262.800 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  166.175.764,00 173.245.100 180.977.400 188.497.500 185.747.100 198.883.200 

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0,00 0 0 0 0 0 

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0 0 0 0 0 

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  5.029.930,25 257.800 243.000 259.500 258.500 257.500 

9 + Sonstige Erträge  362.610,55 0 0 0 0 0 

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  184.003.329,55 183.768.100 191.483.200 199.019.800 196.268.400 209.403.500 

11 – Personalaufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

12 – Versorgungsaufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  52.130,00 53.000 80.900 75.900 80.900 80.900 

14 – Abschreibungen  31.144,47 46.400 155.500 270.400 347.900 427.100 

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  3.580.335,89 3.211.400 3.733.200 3.739.000 3.744.000 3.740.000 

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0 0 0 0 0 

17 – Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen  1.545.952,53 547.300 511.400 582.500 679.300 702.300 

18 – Sonstige Aufwendungen  305.764,33 0 10.000 10.000 0 0 

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 
11 bis 18)  5.515.327,22 3.858.100 4.491.000 4.677.800 4.852.100 4.950.300 

20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 
und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der 
Nummern 10 und 19)  178.488.002,33 179.910.000 186.992.200 194.342.000 191.416.300 204.453.200 

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0,00 0 0 0 0 0 

22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0,00 0 0 0 0 0 

23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 
und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 
zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)  178.488.002,33 179.910.000 186.992.200 194.342.000 191.416.300 204.453.200 
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verantwortlich: Frau Rumpel 
 

Teilfinanzhaushalt 

Nr. 
Ein- und Auszahlungsarten 

(gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnis 
 
 

2020 

Ansätze einschl. 
Nachträge 

 
2021 

Ansatz 
 
 

2022 

Ansatz 
 
 

2023 

Planungsdaten 
 
 

2024 

Planungsdaten 
 
 

2025 

in € 

1 2 3 4 5 6 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  12.435.024,75 10.265.200 10.262.800 10.262.800 10.262.800 10.262.800 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  166.131.342,24 173.149.200 180.813.700 188.243.300 185.430.800 198.503.200 

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  0,00 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00 0 0 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0,00 0 0 0 0 0 

7 + Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen  146.272,02 152.700 155.000 141.500 141.500 141.500 

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  1.212,60 386.600 8.699.700 5.799.800 5.799.800 299.800 

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der 
Nummern 1 bis 8)  178.713.851,61 183.953.700 199.931.200 204.447.400 201.634.900 209.207.300 

10 – Personalauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 

11 – Versorgungsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  52.130,00 53.000 80.900 75.900 80.900 80.900 

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  3.580.335,89 3.211.400 3.733.200 3.739.000 3.744.000 3.740.000 

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  0,00 0 0 0 0 0 

15 – Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen  518.276,83 549.000 511.100 582.300 679.200 702.100 

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  0,00 0 10.000 10.000 0 0 

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)  4.150.742,72 3.813.400 4.335.200 4.407.200 4.504.100 4.523.000 

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo 
der Nummern 9 und 17)  174.563.108,89 180.140.300 195.596.000 200.040.200 197.130.800 204.684.300 

18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 
Leistungsbeziehungen  0,00 0 0 0 0 0 

18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 
(Summe der Nummern 18 und 18.1)  174.563.108,89 180.140.300 195.596.000 200.040.200 197.130.800 204.684.300 

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  9.019.214,75 18.765.500 12.899.400 6.441.000 10.105.500 6.458.100 

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten  0,00 0 0 0 0 0 

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  0,00 0 500.000 500.000 500.000 0 

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  66.092,41 85.500 89.600 86.100 55.700 50.900 

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 

24 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 
23)  9.085.307,16 18.851.000 13.489.000 7.027.100 10.661.200 6.509.000 

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  560.780,08 8.236.000 5.731.400 1.082.000 668.000 1.097.300 

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0 0 0 0 0 

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 386.700 8.699.800 5.799.900 5.799.900 299.900 

28 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 
27)  560.780,08 8.622.700 14.431.200 6.881.900 6.467.900 1.397.200 

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 
28)  8.524.527,08 10.228.300 -942.200 145.200 4.193.300 5.111.800 

30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 
des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 
und 29)  183.087.635,97 190.368.600 194.653.800 200.185.400 201.324.100 209.796.100 

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  584.843,73 0 28.570.900 28.267.600 22.863.800 0 

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  5.093.253,12 5.009.400 4.533.200 3.536.700 3.366.900 2.916.500 

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)  584.843,73 0 4.345.000 0 0 0 

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 
für  Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  (Nummer 31 
abzüglich Nummern 32 und 33)  -5.093.253,12 -5.009.400 19.692.700 24.730.900 19.496.900 -2.916.500 
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Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan gemäß der EigVO für den
Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Rügen "lnfrastrukturverwal
tungsbetrieb" fur 2022/23

1 Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 hat der Eigenbetrieb mittels Satzungsänderung eine Aufgabenerweiterung
erfahren. Hierzu wurden zwei neue Bereiche in das Sondervermögen durch den Landkreis über
tragen. Folglich gliedern sich die Aufgaben des Eigenbetriebes ISVB nun in drei Bereiche.

1.1 Bereich 1: Verkehrslandeplatz Güttin (VLP)
Der Verkehrslandeplatz Güttin befindet sich im Eigentum des Landkreises. Der wesentliche Ver
trag ist ein bestehender Betreibervertrag mit der Ems AG. In diesem Betreibervertrag.ist gere
gelt, dass der Landkreis alle Kosten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Flugplatzes
trägt. Neben diesem Betreibervertrag existieren noch mehrere Erbbaurechtsverträge über Teil
flächen auf dem Verkehrslandeplatz. Größere Projekte sind auf dem Verkehrslandeplatz erst
wieder ab 2024 geplant.

1.2 Bereich 2: Fähranleger (FA)
Zu den Fähranlegern zählen die Anleger Wittower Fähre Nord/Süd und Schaprode/Vltte. Der
Landkreis ist u.a. im Rahmen der Daseinsvorsorge für diese Fähranleger verantwortlich. So ist
der Fähranleger Schaprode/Vitte die einzige Schütt- und Stückgutverbindung von Rügen zur .
Insel Hiddensee und nimmt folglich eine Schlüsselposition in der Versorgungssicherheit für Hid
densee ein.

Für die Fähranleger gibt es Pachtverträge des Landkreises Vorpommern-Rügen mit der Rüge
ner Hafen- und Touristik GmbH, der Gemeinde Wiek und der Gemeinde Trent. Alle Pächter
sind verpflichtet die jeweiligen Anleger im Rahmen des öffentlichen Verkehrs in funktions
tüchtigem Zustand jederzeit zur Nutzung vorzuhalten.
Durch die Reederei Hiddensee (ein Unternehmen der Weißen Flotte GmbH), als Betreiber der
Fährverbindung, wurde der Einsatz einer neuen und innovativen Hybridfähre ab ca. 2023 an
gezeigt.
Die Hybridfähre soll vollelektrisch betrieben werden können. Damit trägt die Fährverbindung
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei, was im öffentlichen Interesse liegt. Die Fähre, betrie
ben mit erneuerbarer Energie, leistet weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Ziele
des Klimaschutzkonzepts des Landkreises nach der konkreten Information seitens der Reederei
im Juni 2020. Die Inbetriebnahme des neuen Fährschiffes ist seitens der Reederei für das Jahr
2023 avisiert. Hieraus ergibt sich ein Anpassungsbedarf dieser beiden Fähranleger. Die Rügener
Hafen- und Touristik GmbH (RHT) plant ebenfalls den Ausbau des Hafens Schaprode für 2022.
Durch die gemeinsame Baumaßnahme können Kosten für Baustelleneinrichtung und Transport
eingespart werden.

Der Reserveliegesteg an der Wittower Fähre Nord ist auf Grund von Sanierungsbedarf nur noch
eingeschränkt nutzbar. Da er einen Teil der Infrastruktur Bereich Fähranlage darstellt, wurde
ein Konzept hinsichtlich Sanierung und Nutzung entwickelt. In mehreren Varianten wurde
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versucht weitere Nutzergruppen einzubinden und die Anlage entsprechend anzupassen. Dieser
Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
Es ist geplant für diese Investitionen Fördermittel zu generieren.

1.3 Bereich 3: Rügensche Kleinbahn "Rasender Roland" (RÜG KB)
Der damalige Landkreis Rügen (jetzt: Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Kleinbahn „Rasen
der Roland" mit Wirkung zum 1. Januar 1996 privatisiert und im Jahre 2008 zurückerworben.
Das Land M-V und der neue Betreiber Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn
mbH, Am Bahnhof 78, 09477 Jöhstadt (Press) mit der Zweigniederlassung Rügensche Bäder
Bahn in Putbus wurden im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens im Jahre 2007 Partner eines
neuen Vertrags über die Erbringung von Leistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auf
der Schmalspurstrecke der Insel Rügen (,,Rasender Roland").
Mit dieser Vergabe hat das Eisenbahnunternehmen drei Verträge (Auftragsbestandteile), die
nachfolgend erläutert sind, über die maßgebende Vertragslaufzeit abgeschlossen. Die Vertrags
laufzeit beträgt für alle Verträge einheitlich 20 Jahre und endet am 30. Juni 2028.

Das Vertragswerk besteht aus einem Verkehrsvertrag der Press mit dem Land Mecklenburg
Vorpommern über die Erbringung von Verkehrsleistungen im SPNV, welcher Art, Umfang, Qua
lität und Finanzierung von Leistungen des Unternehmens regelt. Weiterhin gibt es einen Fahr
zeugleihvertrag der Press mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen (ehemals Landkreis Rügen)
über die leihe von historischen Eisenbahnfahrzeugen, der die· Nutzung und Unterhaltung der
dem Landkreis gehörenden historischen Fahrzeuge regelt. Unter anderem. wurde festgehalten,
dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) der Halter der Fahrzeuge ist und diese in einem
funktionstüchtigen Zustand zu erhalten hat. Alle gesetzlichen Verpflichtungen, die sich aus·dem
Betrieb und der Wartung dieser Fahrzeuge ergeben, hat das EVU zu erfüllen. Der dritte Vertrag
ist ein Pachtvertrag über die Nutzung, den Betrieb und die Unterhaltung der Eisenbahninfra
struktur der Kleinbahn sowie weiterer für die Verkehrsleistungen benötigter Immobilien, aus
dem unter anderem die Investitionsverpflichtungen des EVU und die Verwendung der Pacht
rückstellungen des Landkreises hervorgehen. Im Zusammenhang mit dem Werkstattneubau
wurde das Vertragswerk zum Februar 2019 modifiziert und erhielt den ersten Nachtrag. Somit
wurde die Voraussetzung geschaffen, dass die Investitionsvorhaben Werkstattneubau und Er
richtung der Eisenbahn-Erlebnislandschaft in Putbus vertragstechnisch realisiert werden kön
nen.

2 Panjahr 2022-2023

Die wesentlichen Positionen im Erfolgsplan gliedern sich wie folgt:

Zur besseren Übersicht wurden neben dem Erfolgsplan, die einzelnen Erfolgspläne der drei Be
reiche Verkehrslandeplatz Güttin (VLP), Fähranleger (FA) und Rügensche Kleinbahn (RÜG KB)
aufgestellt. Im Folgenden wird der Erfolgsplan (gesamt) erläutert. Die Bereichszahlen ergeben
sich aus dem jeweiligen Bereichserfolgsplan, welche Bestandteil des Wirtschaftsplans sind.

2.1 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse beinhalten den Pachtzins der Erbbaurechtsverträge und fassen die sonstigen
Pacht- und Mieteinnahmen zusammen. Sie sind mit jeweils 212 TEUR in 2022 und 2023 geplant.
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Die Umsatzerlöse werden sich in den Folgejahren voraussichtlich erhöhen. Die Umsatzerlöse
der drei Bereiche setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse VLP Güttin Fähranleger Rüg KB
Jahr 2022 65 TEUR 129 TEUR 18 TEUR
Jahr 2023 65 TEUR 129 TEUR 18 TEUR

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich VLP Güttin summieren sich aus:
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ca. 20.000,00 Euro pro Jahr
Zuschuss Land für Flugleitung ca. 17.000,00 Euro pro Jahr
Lande- u. Stellplatzgebühren ca. 28.000,00 Euro pro Jahr

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Fähranleger summieren sich aus:
Fähranleger Schaprode 26.858,04 Euro pro Jahr
Fähranleger Vitte 26.376,76 Euro pro Jahr
Fähranleger Wittow Nord 38.066,32 Euro pro Jahr
Fähranleger Wittow Süd 38.066,32 Euro pro Jahr

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich RÜG KB summieren sich aus:
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ca. 18.000,00 Euro pro Jahr

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

2022 VLP Güttin Fähranleger RUG KB
Erträge 212 TEUR 0TEUR 185 TEUR
davon
Betriebskostenzuschuss 184 TEUR 0TEUR 156 TEUR
2023
Erträge 217 TEUR 0 TEUR 186 TEUR
davon
Betriebskostenzuschuss 189 TEUR 0 TEUR 156 TEUR

2.1.1 Bereich 1: Verkehrslandeplatz Güttin
Für den Bereich des Verkehrslandeplatzes Güttin sind in den Jahren 2022 und 2023 Umsatzer
löse in Höhe von ca. je 65 TEUR zu planen. Diese setzen sich aus den Mieten, Pachten, Erbbau
zinseri, den Lande- und Stellplatzgebühren sowie dem Zuschuss des Landes für die Personalkos
ten Flugleitung zusammen. Der Betrag für die Lande- und Stellplatzgebühren wurde vorsichtig
geschätzt, da die Corona-Pandemie hier auch große Auswirkungen hat. Außerdem wird in Folge
der Ukraine-Krise und bei steigenden Energiepreise dieser Wert zusätzlich beeinflusst.
Bei der Erhebung von Lande- und Stellplatzgebühren kann es unter anderem auch witterungs
bedingt zu Schwankungen kommen. Der Planwert ist ein Erfahrungswert aus den vergangenen
Jahren.
Im Jahr 2020 wurde eine Risssanierung der Start- und Landebahn durchgeführt. Außerdem wer
den im Planungszeitraum die angrenzenden Flächen von Bewuchs befreit, um die Flugsicherheit
zu gewährleisten. Hierfür entstehen zukünftig Kosten für den Ausgleich der Eingriffe und die
Freihaltung der angrenzenden Flächen.
Teile der Freiflächen des Verkehrslandeplatzes wurden verpachtet. Hier wird ein Solarfeld zur
Gewinnung erneuerbarer Energie entstehen. Der Strom soll, neben der Netzeinspeisung, auch
für eine noch zu errichtende Schnellladestation für das Laden von E-Automobilen zur Verfügung
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stehen. Der Flugplatz leistet damit einen-Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, die im Klima
konzept des Landkreises festgehalten sind.

2.1.2 Bereich 2: Fähranleger
Die Umsatzerlöse für den Bereich der vier Fähranleger belaufen sich aufgrund der bestehenden
Verträge auf 129,4 TEUR und resultieren aus den Pachteinnahmen. In diesem Bereich wird im
Jahr 2022 und 2023 mit einem Jahresüberschuss von jeweils 57 TEUR geplant. Der Überschuss
gleicht einen Teil der Defizite aus den Bereichen VLP und RÜG KB aus und mindert so den
Betriebskostenzuschuss.

2.1.3 Bereich 3: Rügensche Kleinbahn "Rasender Roland"
Ab 1. Juli 2008 begann die Laufzeit des Pachtvertrages mit der Eisenbahn-Bau- und Betriebsge
sellschaft Pressnitztalbahn mbH (Press) als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung zur Fort
führung des Kleinbahnbetriebes. Im Zuge des geplanten Werkstattneubaus. erfolgte u.a. eine
Anpassung des Pachtvertrages in Form eines ersten Nachtrags. Dieser umfasst auch den Pacht
zins. Ab 1. Juli 2018 wurden im Rahmen der Vorbereitung des Projektes Werkstattneubau keine
Zahlungen seitens der Press mehr geleistet. Stattdessen fließen die Mittel in die Umsetzung der
Maßnahme "Werkstattneubau". Der Werkstattneubau wird durch die Eisenbahn-Bau- und Be
triebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (Press) realisiert.

Bis Mai 2021 wurde die Genehmigungsplanung für die Touristische Erlebnislandschaft Kleinbahn
hof Putbus abgeschlossen. Im Jahre 2021 wurden die Ausschreibungen für die Maßnahmen be
gonnen und der Baubeginn ist im August 2021 erfolgt. Die Baumaßnahme soll bis 2024 abge
schlossen sein.

Die Einnahmen der Erbbauzinsen für die Kleinbahnhöfe Binz, Sellin und Göhren sind Bestandteil
des Umsatzerlöses. Der Erbbauzins beläuft sich auf eine geplante Gesamtsumme von 18 TEUR
im Jahr 2022 und 2023, da Pachtverträge geändert-wurden.

Es sind 20 TEUR für den Baumschnitt und für die Unterhaltung der Zuwegung zu den Haltepunk
ten eingeplant. Weiterhin fallen die anteiligen Kosten des Bereiches Kleinbahn an den Allge
meinkosten, wie zum Beispiel für die Inanspruchnahme der jeweiligen Fachdienste des LK, die
Kosten für Fortbildung, Miete, Reisekosten, Büromaterial, Inanspruchnahme von Steuerberater
u.Ä. in Höhe von ca. 50 TEUR an.

2.2 Personalaufwand

Seit dem 1. Januar 2018 ist der Eigenbetriebsleiter auf Hinweis des Landesrechnungshofes aus
schließlich für den Eigenbetrieb tätig. Neben dem Eigenbetriebsleiter sind zwei Mitarbeiter für
den Eigenbetrieb tätig. Der Personalaufwand für die 3 Mitarbeiter wird im Jahr 2022 mit einer
Höhe von 217 TEUR und für das Jahr 2023 mit 219 TEUR beziffert.

3 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen für alle drei Bereiche beläuft sich im Jahr 2022 / 2023 jeweils
auf 252 TEUR. Sie setzt sich aus den Abschreibungen auf die Bauten auf dem
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Verkehrslandeplatzes, dem WC-Neubau am Bahnhof Göhren und auf die technischen Anlagen
und Geräte des VLP, der Fähranleger und der Kleinbahn zusammen. Sie verteilen sich wie folgt:

Abschreibungen VLP Güttin Fähranleger RUG KB
2021 135 TEUR 97 TEUR 15 TEUR
2022 135 TEUR 97 TEUR 20TEUR
2023 135 TEUR 97 TEUR 20 TEUR

4 Kosten für Rechts- und Beratungskosten, Buchführung und Wirtschaftsprüfung
(sonstige betriebliche Aufwendungen)

Hier sind Kosten für die sächliche Ausstattung (Gemeinkosten) des Eigenbetriebes verankert.
Hierunter fallen die Kosten für Miete, Nutzung des Fuhrparkes, IT-Nutzung, Versicherungen,
Buchführung, Wirtschaftsprüfung u.Ä..
So werden u.a. für die Anwalts- und Beratungskosten 19 TEUR und für die Wirtschaftsprüfung
8 TEUR veranschlagt. Weiterhin fallen Kosten für Fortbildung, Fahrkosten, Büromaterial, Ver
sicherungen und den Geldverkehr an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des VLP Güttin
beinhalten außerdemden Zuschuss für die Kosten der Flugleitung den der ISVB an den Betreiber
des VLP zahlt. Diese Zahlung wurde im Betreibervertrag vereinbart.
Für alle Lieferungen und Leistungen des LK für den ISVB gibt es zwischen dem LK und dem ISVB
Vereinbarungen, in denen eine angemessene Vergütung dieser Leistungen festgehalten wurde.
Die Gemeinkosten sowie die Kosten für den Personalaufwand verteilen sich zu 60% auf den
Bereich Kleinbahn, zu 30% auf den Bereich Verkehrslandeplatz Güttin und zu 10% auf den Be
reich Fähranleger.

5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist ausgeglichen zu planen, da die Überschüsse aus dem Bereich Fähranleger
im Jahr 2022 und 2023 in den Bereichen VLP Güttin und RÜG KB aufgehen.
So sind· bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in der Zeile 4 des Bereichserfolgsplanes der.
Kleinbahn 29 TEUR und im Bereichserfolgsplan des VLP 28 TEUR erfasst, welche hier den Be
triebskostenzuschuss reduzieren. Diese Summe von 57 TEUR ist im Erfolgsplan des Fähranlegers
in der Zeile 9 sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst.

6 Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Das Eigenkapital (Stand: 31.12.2020) setzt sich aus dem Stammkapital mit 25.564,59 EUR, der
Kapitalrücklage mit 822.490,53 EUR und einem Bilanzgewinn von 366.163,08 EUR zusammen.
Das Stammkapital, welches aus dem Bereich Kleinbahn eingebracht wurde, ist nach Absprache
mit dem Ministerium für Inneres und Europa M-V prozentual auf das Anlagevermögen der drei
Teilbereiche aufgeteilt worden.

Das Stammkapital teilt sich auf die drei Bereiche wie folgt auf:

VLP Güttin
16.872,63 EUR{66 %

Fähranle er
7.925,02 EUR 31%
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Die Liquidität (Stand: 31.12.2020) des Eigenbetriebes ist aufgrund der Rückstellungen gut. "Sie
beträgt ca. 1.214 TEUR. Hiervon sind ca. 789 TEUR Rückstellungen für die zu einem Großteil
eine Auskehrpflicht bei Vertragserfüllung für den Werkstattneubau an die Press besteht.
In den Planjahren 2022 und 2023 wird die Liquidität im Zuge der Investition für die Eisenbahn
Erlebnislandschaft abnehmen und sich so das Eigenkapital planmäßig verringern. Einnahmen
aus dem Vertragsverhältnis mit der Press für die Infrastruktur Putbus sind für den Investitions
zeitraum bis zum Jahr 2023 nicht vereinbart. Die Rückstellung wird zu einem Großteil im Zu
sammenhang des Werkstattneubaus an die Press ausgekehrt (siehe auch Punkt 8.1). Dadurch
kommt es zu einer Auszahlung im Planungsverlauf und zu einem Liquiditätsentzug in Höhe von
ca. 494 TEUR insgesamt. Die Zahlung erfolgt hälftig in 2 Raten (1. Zahlung nach Abnahme der
Bodenplatte, 2. Zahlung nach Fertigstellung und Abnahme des Werkstattneubaus). Über die
Zulässigkeit dieser Rückstellung erfolgt gegenwärtig eine steuerrechtliche Prüfung seitens der
Finanzbehörde.

7 Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit setzt sich aus dem Perio
denergebnis, den Abschreibungen und den Rückstellungen zusammen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beziffert sich im
Planjahr 2022 auf -187 TEUR und 2023 auf 60 TEUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
der Investitionstätigkeit beträgt 2022 -5.409 TEUR und 2023 -1.082 TEUR. Die Einzahlungen
erfolgen durch den Landkreis als Fördermittelempfänger an den Eigenbetrieb ISVB in Höhe der
geplanten Auszahlungen für die Investitionen "Eisenbahn-Erlebnislandschaft" und Erneuerung
der Fähranleger Schaprode und Vitte.
Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 5.408 TEUR in 2022 und 1.081 TEUR in 2023.
Die Ertragssteuerzahlung resultiert aus dem Bereich Fähranleger und beträgt im Jahr 2022 sowie
2023 je 11 TEUR.
Das Eigenkapital ändertsich im Planungszeitraum nicht.

8 Investitionen

Der Finanzplan zeigt die geplanten Investitionen der nächsten 4 Jahre auf.
In den Finanzplan wurden der Grundstückserwerb und die Vermessung für das Jahr 2022 und
2023 mit 62 TEUR aufgenommen. Der Erwerb des Grundstückes ist im Zusammenhang mit der
Maßnahme Erlebnislandschaft in Putbus notwendig.

Da die bisherige Betriebswerkstatt des "Rasenden Roland" am Putbuser Bahnhofskopf in Rich
tung Lauterbach Mole teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt und den heutigen Erfor
dernissen eines effizienten und nachhaltigen Eisenbahnbetriebes nicht gewachsen ist, planen
Press/ Land und Landkreis in den kommenden Jahren den Neubau einer nach heutigen Maßstä
ben entsprechenden modernen Betriebswerkstatt am Putbuser Bahnhofskopf in Richtung Ber
gen/Göhren. Die Gesamtmaßnahme besteht aus· zwei Investitionsvorhaben sowie aus Teilpro
jekten.
Folglich besteht für den „Rasenden Roland" die Notwendigkeit einer Investition in den Bahn
hofsbereich Putbus. Hierbei sind der Umbau der ehemaligen Sozialgebäude und Gleistrasse so
wie der Neubau von Lokwerkstatt, Sozialräumen und einer Wagenhalle vorgesehen.
Die Kostenberechnung beläuft sich für das Gesamtvorhaben (Investition Press und Landkreis
zusammen) vorläufig auf netto ca. 37 Mio. Euro (Stand: 05/2021). Zwischenzeitlich erfolgte auf
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Grund der angespannten Marktsituation im Baubereich eine Preissteigerung auf ca. 44 Mio. Euro
(Stand 01/2022). Es wurde in Verhandlungen mit dem Fördermittelgeber und dem Betreiber des
,,Rasenden Roland" ein gangbarer Weg zur Finanzierung dieses Vorhabens gefunden. Sowohl
Finanzierung als auch Umsetzungszeitraum werden im Zuge der Planung fortlaufend konkreti
siert. (hierzu Punkt 8.1 und 8.2)

Die Fähranleger Schaprode und Vitte sowie der Reserveliegesteg Wittow Nord bedürfen einer
Ertüchtigung. (hierzu Punkt 8.3)

Für den VLP Güttin ist die Sanierung einer Stellfläche sowie die Erneuerung der Befeuerung für
Start- und Landebahn vorgesehen. (hierzu 8.4)

8.1 Investitionsvorhaben 1 (Pressnitztalbahn)

,,Neubau des Werkstattgebäudes einschließlich aller betriebsnotwendigen Gleisanlagen, Sozial
räume sowie des Kohlebansen "

Für dieses Vorhaben zeichnet die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn
mbH (Press) als Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) verantwortlich. Soweit die Press die
vereinbarten Investitionen an den Gebäuden und Grundstücken des Landkreises durchführt, er
hält sie einen Großteil der bis zum Jahr 2017 gezahlten Pacht zurück. Die dafür bereits gebil
dete Rückstellung für Pachtzinsauskehrung wird aufgelöst.

8.2 Investitionsvorhaben 2 (Landkreis)
I

„Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft bei der Rügenschen Bäder-Bahn
"Rasender Roland" in Putbus".
Als Fördermittelempfänger fungiert der Landkreis, welcher diese Mittel an den Eigenbetrieb
durchreichen wird. Der Beginn dieser Maßnahme erfolgte mit der Ausschreibung der Planungs
leistungen im Jahr 2019 (in Abhängigkeit zum Investitionsvorhaben 1). Nach gegenwärtigem
Planungsstand wird mit einer Fertigstellung im Jahr 2024 gerechnet.

Die Grundlage und Basis für die anzustrebende Schaffung einer Touristischen Eisenbahn-Erleb
nislandschaft bei der Rügenschen Bäder-Bahn "Rasender Roland" in Putbus war die Erarbeitung
eines Ausstellungs- und Gestaltungskonzeptes im Jahr 2017. Ziel dieser Projekt- und Machbar
keitsstudie ist die Erörterung und die Gewinnung von Erkenntnissen zur genauen Ausgestaltung
für die zu schaffende Touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft als Ausgangsbasis für deren
spätere Umsetzung. Diese Studie kam zu dem Schluss, dass die geplante Vorgehensweise die
wirtschaftlichste Lösung zur Erreichung der vorgenannten Ziele ist.
Basis für Pläne, Kostenberechnungen, einen lnvestitionszeitenplan usw. ist der gegenwärtige
Planungsstand, der durch das Planungsbüro erarbeitet wurde. Im Ergebnis der laufenden Pla
nungen werden die Planzahlen weiter konkretisiert.
Die Maßnahme erstreckt sich über einen geplanten Gesamtzeitraum von 5 bis 6 Jahren. Im Zuge
der Projektvorbereitung ergibt sich bisher eine Kostensteigerung im Gesamtvorhaben.

Für die jetzigen, historischen Betriebsanlagen am Putbuser Bahnhofskopf in Richtung Lauter
bach bietet sich in diesem Zuge die einmalige Chance, diese in einem Eisenbahn-Erlebnisbe
reich umzugestalten. Durch diese Maßnahme lassen sich mehrere positive Synergien erzielen:

a. Errichtung einer Wagenhalle zur Sicherung des historischen Fahrzeugparkes
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b. Absicherung des Gesamtvorhabens im Hinblick der Umsetzung der Teilvorhaben Zuwegung

und Erschließung des Grundstückes mittels Straßenneubau
c. Neubau von Stellplatzanlagen für die Besucher des ,,Rasenden Roland"

Durch die deutlich reduzierte finanzielle Ausstattung des Landes wird beabsichtigt die Maßnah
men zu einem Teil finanziell umzuschichten. Dies führt zu folgenden Anpassungen innerhalb
des Investitionsvorhabens 2 des Landkreises:

1. Das Teilprojekt 1 innerhalb des Vorhabens Erlebnislandschaft (EL 1) bestehend aus Wa
genhalle, Wasserturm, Ausstellungsgleis 5, Zuwegung und Besucherparkplatz sollte ur
sprünglich eine reine EFRE-Förderung erhalten. Da die EFRE-Mittel zwischenzeitlich im
Land weitestgehend gebunden sind, wird ein neuer Ansatz bei der Förderung verfolgt.
Demnach soll die EL 1 aus zwei Fördertöpfen gespeist werden. Die Förderung soll jetzt
folgende Bestandteile beinhalten:
a) Die EFRE - Förderung bei einer 90%-igen Förderung von 7.385.437,50 EUR der förder

fähigen Gesamtkosten beläuft 6.646.893,75 EUR.
b) die reine nationale GRW - Förderung soll in Höhe der förderfähigen Gesamtkosten

von 2.686.665,17 EUR die Lücke des bisher avisierten Fördermitteldeckels von
10.072.102,67 EUR schließen. Der Landkreis kalkuliert hierbei mit einer Förderquote
von 90 Prozent. Hierzu muss der Landkreis in die Vorfinanzierung gehen. Im Ergebnis
soll der Landkreis Fördermittel von 2.417.998,65 EUR erhalten.

c) Das Marktgeschehen spiegelt sich auch in diesem Bauvorhaben mit deutlich gestie
genen Baupreisen wieder. So stiegen die Kosten von den ursprünglich avisierten
10.072.102,67 auf jetzt 12.955.300,22 EUR (Stand 14.03.22). Folglich trat im Zuge
des Baufortschrittes eine weitere Deckungslücke auf. Diese Deckungslücke umfasst
zum Stand 14.03.22 einen Betrag von 2.883.197,54 EUR. Neben dem deutlich gestie
genem Kostenniveau sind auch Nachträge auf Grund bautechnologisch notwendiger
Maßnahmen enthalten. Diese Deckungslücke soll durch eine Aufstockung des Eigen
anteils seitens des Landkreises geschlossen werden. Der Gesamtzuschuss des Land
kreises beläuft sich somit auf 4.075.342,90 EUR.

2. Das Teilprojekt 2 innerhalb des Vorhabens Erlebnislandschaft (EL 2) bestehend aus dem
Museumsbereich, dem Gleis 23 inkl. Viadukt sollte u.a. folgende Synergien ermöglichen:

a. Um- bzw. Nachnutzung der alten Anlagen am Bahnhofskopf in- Richtung Lau
terbach

b. Umsetzung bahnhistorischer Anlagen im Zuge der Schaffung von Baufreiheit
bei gleichzeitigem Erhalt des baulichen Ensembles

c. Nebeneffekt ist die Nachnutzung in einer zukünftigen Umgestaltung der jet
zigen Bahnbetriebs- und Werksanlagen zu einer Eisenbahn-Erlebnislandschaft

d. Dieser neue Anlagenteil hat den Vorteil, witterungs- und jahreszeitenunab
hängig zu sein. Folglich bietet sich hierfür eine saisonverlängernde Wirkung
und stellt insgesamt eine weitere Steigerung der Attraktivität der Insel Rügen
als Urlaubsziel auch außerhalb der Hauptsaison dar.

Dies kann gegenwärtig in einer Förderung nicht mehr vollumfänglich abgebildet werden.
Folglich wird geprüft das Gleis 23 inkl. Viadukt über das Investitionsvorhaben 1 (Press)
abzubilden und dort umzusetzen. Für die Museumslandschaft mit einer avisierten Kos
tenschätzung von 4,2 Mio. EUR (netto) stehen gegenwärtig seitens des Landes keine
Fördermittel zur Verfügung.
Aus diesem Grund kann das Projekt „Museumslandschaft" nicht mehr Bestandteil der
aktuellen Wirtschaftsplanung sein und soll zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit
der verfügbaren Fördermittel umgesetzt werden.
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LANDKREIS
VORPOMMERN RÜGEN

wirnordeln.
Entwicklung der Investitionen (Planungsstand 03/2022)

Jahresscheibe Bau und Baunebenkosten (mit
Projektsteuerunt netto

2018 bis 2021 - IST 8.300.620, 99 €
2 (2022) 4.355.379,01 €
3 (2023) 534.000,00 €
4 (2024) , 12.000,00 €

GESAMT 13.202.000,00 €

Von den Gesamtkosten in Höhe von 13.202.000,00 EUR werden einschließlich der Projektkosten
Fördermittel i. H. v. 9.126.657, 10 EUR bereitgestellt, sodass sich der Eigenanteil für den LK V
R auf 4.075.342, 90 EUR beläuft.
Die Investitionssumme beträgt 13.202 TEUR (Netto) insgesamt. Diese Summe unterteilt sich in
12.955 TEUR (Netto) Bau- und Baunebenkosten und 171 TEUR (Netto) Projektsteuerungskosten.
Im Jahr 2022 sind für die Investitionen zusätzlich 62 TEUR für den Grundstückserwerb notwendig
geworden. Weiterhin wurden auf Grund der Komplexität zusätzliche Rechtsberatungen einge
kauft.
Der Grundstückserwerb dient dem Werkstattneubau und die Rechtsberatung insbesondere zur
Vergabe ist auf Grund der Komplexität Basis für das Bauvorhaben am Bahnhof Putbus. Diese
beiden Teilleistungen sind nicht förderfähig und belaufen sich gegenwärtig auf 75.522,21 EUR..
Diese durchgeführten Leistungen sind zur Durchführung der Investitionsmaßnahmen auf dem
Bahnhofsgelände Putbus unerlässlich.

Der Förderantrag für die Teilleistung einer ingenieurtechnischen Unterstützungsleistung wurde
durch den Landkreis gestellt. Laut Förderrichtlinie beträgt der Fördersatz 60% der zuwendungs
fähigen Kosten, in Ausnahmen sind auch 75% Förderung möglich. Für den Teilbetrag von 82
TEUR (netto) liegt ein Zuwendungsbescheid über 75% Förderung vor. Für den Mehrbedarf von
89 TEUR auf jetzt 171 TEUR wurde ein Nachtrag zum Zuwendungsbescheid beim Fördermittel
geber gestellt. Da hier seitens des Landes noch keine verbindliche Rückmeldung vorliegt, geht
der Landkreis von der Aufstockung des Eigenanteils in Höhe des ursprünglichen Mehrbedarfes
von 89 TEUR auf nunmehr ca. 110 TEUR aus.

8.3 Fähranleger

Die Fähranleger Schaprode und Vitte sollen für den Betrieb eines Ersatzschiffes für das 50 Jahre
alte Fährschiff MF „Vitte" angepasst werden. Dazu wurden in 2021 Aufträge in Höhe von 17
TEUR zur Objektplanung ausgelöst.

In den Jahren 2022 und 2023 sollen weitere Planungen und die Bauausführung erfolgen. Die
Kosten werden auf ca. 1.992 TEUR (geschätzt). Diese Investition des Landkreises soll über ein
Förderprogramm des Landes M-V zum Ausbau der Hafeninfrastruktur gefördert werden. Dazu
gab es bereits Vorgespräche mit dem LFI und Energieministerium M-V, aus denen hervor ging,
dass mit einer 60 bis 90 % Förderung der Maßnahme zu rechnen sei. Die Sanierung des Reserve
liegeplatzes Wittower Fähre Nord wird in diesem Zusammenhang erfolgen.
Erst im Rahmen der Planung, die Ende August 2021 beauftragt wurde, können nähere Aussagen
zu den Baukosten getroffen werden. In einer ersten Kostenschätzung wurde eine
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VORPOMMERN-RÜGEN

· wirnordeln.
Gesamtbausumme von ca. 1.992 TEUR ermittelt. Es hat sich ein erhöhter Abstimmungsbedarf
bezüglich der Fähranleger mit den Gemeinden und der Reederei ergeben. Dieser verzögerte die
Planung. Somit konnten die im Haushalt vorgesehenen Gelder nur teilweise in 2021 ausgegeben
werden.
Die Maßnahmen sollen im Zusammenhang mit der Hafensanierung durch den Betreiber durch
geführt werden. Somit können Kosten (Anfahrten, Baustelleneinrichtung) reduziert werden. Es
wird mit einer 65%-igen Förderung entsprechend Richtlinie für den Landkreis gerechnet.

Die Baukosten für den Fähranleger können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sehr grob ge
schätzt werden, da sich der Markt, insbesondere für Stahl, sehr dynamisch entwickelt.
Nach Abschluss der Planung (Kostenberechnung) voraussichtlich im April 2022 wird ein konkret
untersetzter Förderantrag durch den Landkreis beim Land gestellt.

8.4 Verkehrslandeplatz Güttin (VLP)

In den Jahren 2024 und 2025 sollen weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung des VLP Güttin erfol
gen. In 2024 ist die Erneuerung der Stellfläche (Fläche für Start, Landung und Abstellen der
Hubschrauber) für den Hubschrauberlandeplatz vorgesehen. Diese Fläche wird für den Bundes
grenzschutz und für die Flugstaffel des OFF-Shore Windparks genutzt. Die Sanierung dieser Flä
che ist mit 656 TEUR kalkuliert.
Die Erneuerung der Befeuerungsanlage in 2025 bedarf eines erweiterten Planungsvorlaufes in
2023 und 2024. Es muss hierbei eine möglichst geringe Unterbrechung des Flugbetriebes er
reicht werden. Weiterhin soll den langen Bestellvorlaufzeiten für Technik und Montage ent
sprochen werden. Die Kosten für die Befeuerungsanlage sind mit 1.097 TEUR kalkuliert.

9 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Für den Wirtschaftsplan 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 über eine
Summe von 656 TEUR (VLP Güttin) zuzüglich der Schlussrechnung für die Projektsteuerung für
die Erlebnislandschaft in Höhe von 12 TEUR sowie in 2024 für 2025 mit vorläufig 1.097 TEUR
(VLP Güttin) zu planen. Da im Vorfeld der Baumaßnahmen bereits eine Vertragsbindung einzu
gehen ist, muss diese mittels einer VE finanziell abgesichert sein. Diese VE sollen für die Erneu
erung einer Abstellfläche auf dem VLP Güttin sowie für die Erneuerung der dort befindlichen
Befeuerungsanlage verwendet werden.
zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung des Zuschusses aus
dem Kreishaushalt für das Planungsjahr 2022 sowie auch für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes
Betriebsergebnis erreicht werden kann.

Hinweis:
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen können aufgrund der kaufmännischen Rundung
geringe Differenzen auftreten.

45=Eigenbetriebsleiter
Kay-Uwe Hermes/
24. März 2022
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Gesamtbetrag der Erträge 802
Gesamtbetrag der Aufwendungen 802
Jahresergebnis 0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 253
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit -440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit -187

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -5.409
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -5.409

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.427
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.408

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -188

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 0

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 25

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 0

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 3,00

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich 
fortgeltenden Kreditermächtigungen 0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.176
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 1.214
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.214
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.214

Sonstige Angaben

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Erfolgsplan

Finanzplan

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Gesamtbetrag der Erträge 807
Gesamtbetrag der Aufwendungen 807
Jahresergebnis 0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 253
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit -193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 60

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -1.082
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -1.082

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.081

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 59

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 0

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 25

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 1.765

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 3,00

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich 
fortgeltenden Kreditermächtigungen 0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.235
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 1.214
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.214
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.214

Eigenbetrieb ISVB

 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Finanzplan

Sonstige Angaben

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 213 223 212 212 212 212
2

3
4 724 354 397 402 407 403

609 288 340 345 350 346
5

a)
   

b)

6 176 210 217 219 222 224
a)
b)

7 248 247 252 252 252 252
a)

248 247 252 252 252 252

b)

8
199 193 193 193 193 193

9 630 301 321 324 324 319
10
11

0 0 0 0 0 0

12
13

14 1 1 1 1 1 1
15 11
16 70
17 2 11 11 11 11 11
18 68 0 0 0 1 1

Ausgleich durch die Gemeinde

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *

Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

sonstige Steuern
Ergebnis nach Steuern

Ausschüttung an die Gemeinde
Entnahme aus den Rücklagen

Verrechnung mit dem Gewinnvortrag

Verwendung des Jahresergebnisses
Verrechnung mit dem Verlustvortrag

Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung in die Rücklagen

* Abweichungen von bis zu 1 TEUR basieren auf Rundungen in der Tabelle

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens

Abschreibungen

Umsatzerlöse
Erhöhung oder Verminderung des 
Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung

davon Betriebskostenzuschuss

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Erfolgsplan

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3.Folgejahr)

1 Periodenergebnis 68 0 0 0 1 1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) 

auf Gegenstände des Anlagevermögens
248 247 252 252 252 252

3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Rückstellungen

-11 -236 -236 11 11 11

4 Sonstige zahlungsunwirksame 
Aufwendungen (+) / Erträge (-)

-199 -193 -193 -193 -193 -193

5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, 
der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

55 0 0 0 0 0

6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-59 0 0 0 0 0

7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermögens

8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) -1 1 1 1 1 1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)

10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus 
außerordentlichen Posten

11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) 11 0 0 0 0 0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen 

Posten (+)
13 Auszahlungen aus außerordentlichen 

Posten (-)
0 -12 0 0 0 0

14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) -11 -11 -11 -11 -11 -11
15 Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit
101 -204 -187 60 61 60

16 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens (+)

17 Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen (-)

18 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens 
(+)

19 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen (-) *

-422 -8.236 -5.409 -1.082 -668 -1.097

20 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens (+)

21 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen (-)

22 Einzahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (+)

23 Auszahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (-)

24 Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)

0 0 0 0 0 0

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Finanzplan

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

25

26
27
28 -422 -8.236 -5.409 -1.082 -668 -1.097
29

30

31

32
-16 -17 -18 -18 -20 -15

33
438 8.254 5.427 1.100 688 1.112

a) von der Gemeinde 438 8.254 5.427 1.100 688 1.112
b) einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten

34

35

36 0 -1 -1 -1 -1 -1
37
38

406 8.236 5.408 1.081 667 1.096

39
85 -204 -188 59 59 59

40
1.483 1.568 1.364 1.176 1.235 1.294

41
1.568 1.364 1.176 1.235 1.294 1.353

1.568 1.364 1.176 1.235 1.294 1.353

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
(+)

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Gezahlte Zinsen (-)
Gezahlte Dividenden (-)
Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelfonds

Auszahlungen aus der Tilgung von 
Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)
- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen (+)

jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der 
liquiden Mittel gehören

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Finanzplan

Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)
Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)

Auszahlungen aus 
Eigenkapitalherabsetzungen (-)
Einzahlungen aus der Begebung von 
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten (+)

- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Erhaltene Zinsen (+)
Erhaltene Dividenden (+)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus 
Eigenkapitalzuführungen (+)

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 67 75 65 65 65 65
2

3
4 352 167 212 217 220 216

281 134 184 189 192 188
5

a)

b)

6 52 62 65 67 68 69
a)
b)

7 132 135 135 135 135 135
a)

132 135 135 135 135 135

b)

8
109 109 109 109 109 109

9 338 153 185 188 190 185
10
11

12 0 0 0 0 0 0
13

14 1 1 1 1 1 1
15
16
17 2 0 0 0 0 0
18 3 0 0 0 0 0

 

Einstellung in die Rücklagen
Entnahme aus den Rücklagen
Ausschüttung an die Gemeinde
Ausgleich durch die Gemeinde

* Abweichungen von bis zu 1 TEUR basieren auf Rundungen in der Tabelle

Verwendung des Jahresergebnisses
Verrechnung mit dem Verlustvortrag
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag
Vortrag auf neue Rechnung

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *

auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern

auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung

Abschreibungen

davon Betriebskostenzuschuss

Umsatzerlöse

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Verkehrslandeplatz Güttin

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 128 129 129 129 129 129
2

3
4
5

a)

b)

6 17 22 26 26 26 27
a)
b)

7 97 97 97 97 97 97
a)

97 97 97 97 97 97

b)

8
71 71 71 71 71 71

9 8 70 66 66 66 66
10
11

12 0 0 0 0 0 0
13

14 -1 0 0 0 0 0
15
16
17 11 11 11 11 11 11
18 65 0 0 0 0 0

Einstellung in die Rücklagen
Entnahme aus den Rücklagen
Ausschüttung an die Gemeinde
Ausgleich durch die Gemeinde

* Abweichungen von bis zu 1 TEUR basieren auf Rundungen in der Tabelle

Verwendung des Jahresergebnisses
Verrechnung mit dem Verlustvortrag
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag
Vortrag auf neue Rechnung

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *

auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern

auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung

Abschreibungen

Umsatzerlöse

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Fähranleger

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 18 19 18 18 18 18
2

3
4 372 187 185 185 187 187

328 154 156 156 158 158
5

a)

b)

6 105 126 126 126 128 128
a)
b)

7 19 15 20 20 20 20
a)

19 15 20 20 20 20

b)

8
19 13 13 13 13 13

9 284 78 70 70 69 69
10
11

12
13

14 0 0 0 0 0
15
16
17 -2
18 -1 0 0 0 1 1

Ausgleich durch die Gemeinde

sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *

* Abweichungen von bis zu 1 TEUR basieren auf Rundungen in der Tabelle

Verwendung des Jahresergebnisses
Verrechnung mit dem Verlustvortrag
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung in die Rücklagen
Entnahme aus den Rücklagen
Ausschüttung an die Gemeinde

Ergebnis nach Steuern

auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

Erhöhung oder Verminderung des 
Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung

Abschreibungen

davon Betriebskostenzuschuss

Umsatzerlöse

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Kleinbahn

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 Periodenergebnis 4 0 0 0 0 0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) 

auf Gegenstände des Anlagevermögens
132 135 135 135 135 135

3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Rückstellungen

-116 0 0 0 0 0

4 Sonstige zahlungsunwirksame 
Aufwendungen (+) / Erträge (-)

15 -109 -109 -109 -109 -109

5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, 
der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

10 0 0 0 0 0

6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-6 0 0 0 0 0

7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermögens

8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) 0 1 1 1 1 1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)

10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus 
außerordentlichen Posten

11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)
12 Einzahlungen aus außerordentlichen 

Posten (+)
13 Auszahlungen aus außerordentlichen 

Posten (-)
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) 0 0 0 0 0 0
15 Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit
39 27 27 27 27 27

16 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens (+)

17 Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen (-)

18 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens 
(+)

19 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen (-)

0 0 0 0 -656 -1.097

20 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens (+)

21 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen (-)

22 Einzahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (+)

23 Auszahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (-)

24 Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Verkehrslandeplatz Güttin

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

25

26
27
28 0 0 0 0 -656 -1.097
29

30

31

32
-16 -17 -18 -18 -20 -15

33
16 18 18 18 676 1.112

a) von der Gemeinde 16 18 18 18 676 1.112
b) einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten

34

35

36 0 -1 -1 -1 -1 -1
37
38

-16 0 -1 -1 655 1.096

39
23 27 26 26 26 26

40
-150 -127 -100 -74 -48 -22

41 -127 -100 -74 -48 -22 4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der 
liquiden Mittel gehören

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
(+)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelfonds

- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen aus der Tilgung von 
Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)
- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Einzahlungen aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen (+)

Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)
Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Gezahlte Zinsen (-)
Gezahlte Dividenden (-)
Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Begebung von 
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich VLP Güttin

Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Erhaltene Zinsen (+)
Erhaltene Dividenden (+)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus 
Eigenkapitalzuführungen (+)
Auszahlungen aus 
Eigenkapitalherabsetzungen (-)

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 Periodenergebnis 65 0 0 0 0 0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) 

auf Gegenstände des Anlagevermögens
96 97 97 97 97 97

3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Rückstellungen

60 11 11 11 11 11

4 Sonstige zahlungsunwirksame 
Aufwendungen (+) / Erträge (-)

-162 -71 -71 -71 -71 -71

5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, 
der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

2 0 0 0 0 0

6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

16 0 0 0 0 0

7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermögens

8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) -1 0 0 0 0 0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)

10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus 
außerordentlichen Posten

11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) 11
12 Einzahlungen aus außerordentlichen 

Posten (+)
13 Auszahlungen aus außerordentlichen 

Posten (-)
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) -11 -11 -11 -11 -11 -11
15 Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit
76 26 26 26 26 26

16 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens (+)

17 Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen (-)

18 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens 
(+)

19 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen (-)  *

0 -390 -1.054 -548 0 0

20 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens (+)

21 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen (-)

22 Einzahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (+)

23 Auszahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (-)

24 Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Fähranleger

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

25

26
27
28 0 -390 -1.054 -548 0 0
29

30

31

32

33
0 390 1.054 548 0 0

a) von der Gemeinde 0 390 1.054 548 0 0
b) einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten

34

35

36
37
38

0 390 1.054 548 0 0

39
76 26 26 26 26 26

40
33 109 135 161 187 213

41 109 135 161 187 213 239

109 135 161 187 213 239
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der 
liquiden Mittel gehören

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
(+)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelfonds

- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen aus der Tilgung von 
Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)
- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Einzahlungen aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen (+)

Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)
Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Gezahlte Zinsen (-)
Gezahlte Dividenden (-)
Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Begebung von 
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022  / 2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Fähranleger

Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Erhaltene Zinsen (+)
Erhaltene Dividenden (+)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus 
Eigenkapitalzuführungen (+)
Auszahlungen aus 
Eigenkapitalherabsetzungen (-)

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

1 Periodenergebnis -1 0 0 0 1 1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) 

auf Gegenstände des Anlagevermögens
20 15 20 20 20 20

3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Rückstellungen

45 -247 -247 0 0 0

4 Sonstige zahlungsunwirksame 
Aufwendungen (+) / Erträge (-)

-51 -13 -13 -13 -13 -13

5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, 
der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

43 0 0 0 0 0

6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die 
nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-69 0 0 0 0 0

7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermögens

8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) 0 0 0 0 0 0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)

10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus 
außerordentlichen Posten

11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)
12 Einzahlungen aus außerordentlichen 

Posten (+)
13 Auszahlungen aus außerordentlichen 

Posten (-)
-12

14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) 0 0 0 0 0 0
15 Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit
-13 -257 -240 7 7 7

16 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens (+)

17 Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen (-)

18 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens 
(+)

19 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen (-)   *

-422 -7.846 -4.355 -534 -12 0

20 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens (+)

21 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen (-)

22 Einzahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (+)

23 Auszahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition (-)

24 Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Kleinbahn

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)

25

26
27
28 -422 -7.846 -4.355 -534 -12 0
29

30

31

32

33
422 7.846 4.355 534 12 0

a) von der Gemeinde 422 7.846 4.355 534 12 0
b) einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten

34

35

36
37 0 0 0 0 0 0
38

422 7.846 4.355 534 12 0

39
-14 -257 -240 7 7 7

40
1.600 1.586 1.329 1.089 1.096 1.103

41 1.586 1.329 1.089 1.096 1.103 1.110

1.586 1.329 1.089 1.096 1.103 1.110
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der 
liquiden Mittel gehören

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
(+)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelfonds

- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen aus der Tilgung von 
Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)
- davon für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Einzahlungen aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen (+)

Einzahlungen aus außerordentlichen 
Posten (+)
Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Gezahlte Zinsen (-)
Gezahlte Dividenden (-)
Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Begebung von 
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten (+)

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Kleinbahn

Auszahlungen aus außerordentlichen 
Posten (-)
Erhaltene Zinsen (+)
Erhaltene Dividenden (+)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus 
Eigenkapitalzuführungen (+)
Auszahlungen aus 
Eigenkapitalherabsetzungen (-)

Beschluss vom: Angaben in TEUR



an Bereich 1 an Bereich 2 an Bereich 3 an Bereich 4 Summe
von Bereich 1
von Bereich 2
von Bereich 3
von Bereich 4
Summe

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026

(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)

0 0 0 0 0 0 0

0
16.947 8.691 5.409 1.082 668 1.097 0

0 0 0 0 0 0 0

16.947 8.691 5.409 1.082 668 1.097 0

0 0 0 0 0 0

-16.947 -8.691 -5.409 -1.082 -668 -1.097 0

16.947 8.691 5.409 1.082 668 1.097 0

16.947 8.691 5.409 1.082 668 1.097 0

8.691 5.409 1.082 668 1.097 0

Einzahlungen

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Investitionszusammenfassung

    a) von der Gemeinde

davon aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens, des 
Sachanlagevermögens und des 
Finanzanlagevermögens

davon Sonstige
Auszahlungen

davon für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen

davon für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer 
im Planjahr eingegangenen 
Verpflichtung
Saldo der Ein- und 
Auszahlungen
finanziert durch Einzahlungen 
aus der Begebung von Anleihen 
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen 
aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen

Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung

    b) einmalige Entgelte
    Nutzungsberechtigter
    c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme 
aus dem Finanzmittelfonds

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 
der Gemeinde (Entstehung/ 
Wegfall/Erhöhung/Verminderung)
Zuschuss

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Maßnahme: Bereich:

Kurzbeschreibung:

ja 

ja

ja 

ja 

Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026

(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)

0 0 0 0 0 0

13.202 8.301 4.355 534 12 0 0

13.202 8.301 4.355 534 12 0 0

-13.202 -8.301 -4.355 -534 -12 0 0

13.202 8.301 4.355 534 12 0 0

13.202 8.301 4.355 534 12 0 0

8.301 4.355 534 12 0 0

Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen

    b) einmalige Entgelte
    Nutzungsberechtigter
    c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme 

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 
der Gemeinde (Entstehung/ 
Wegfall/Erhöhung/Verminderung)

Zuschuss

Auszahlungen

finanziert durch Einzahlungen 
aus der Begebung von Anleihen 
finanziert durch Einzahlungen 
aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen
    a) von der Gemeinde

davon Sonstige

davon für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

davon zu leisten aufgrund einer 

davon für Sonstige

Einzahlungen
davon aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens, des 
Sachanlagevermögens und des 
Finanzanlagevermögens

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, 
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung 
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die 
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden 
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Investitionsübersicht

Schaffung touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft

11547020500100000000 Kleinbahn

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Maßnahme: Bereich:

Kurzbeschreibung:

ja 

ja 

ja 

ja 

Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026

(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)

0 0 0 0 0 0

1.753 0 0 0 656 1.097 0

1.753 0 0 0 656 1.097 0

-1.753 0 0 0 -656 -1.097 0

1.753 0 0 0 656 1.097 0

1.753 0 0 656 1.097 0

0 0 0 656 1.097 0Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung

    a) von der Gemeinde
    b) einmalige Entgelte
    Nutzungsberechtigter
    c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme 
aus dem Finanzmittelfonds

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 
der Gemeinde (Entstehung/ 
Wegfall/Erhöhung/Verminderung)

finanziert durch Einzahlungen 
aus erhaltenen 
Zuschüssen/Zuwendungen

Einzahlungen
davon aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens, des 
Sachanlagevermögens und des 
Finanzanlagevermögens

davon Sonstige
Auszahlungen
davon für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer 
im Planjahr eingegangenen 
Verpflichtung
Saldo der Ein- und 
Auszahlungen
finanziert durch Einzahlungen 
aus der Begebung von Anleihen 
und der Aufnahme von Krediten

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Investitionsübersicht

Verkehrslandeplatz

Verkehrslandeplatz

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, 
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung 
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die 
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden 
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.

Beschluss vom: Angaben in TEUR



Maßnahme: Bereich:

Kurzbeschreibung:

ja 

ja 

ja 

ja 

Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026

(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)

0 0 0 0 0 0

1.992 390 1.054 548 0 0 0

1.992 390 1.054 548 0 0 0

-1.992 -390 -1.054 -548 0 0 0

1.992 390 1.054 548 0 0 0

1.992 390 1.054 548 0 0 0

390 1.054 548 0 0Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung

    a) von der Gemeinde

    b) einmalige Entgelte

    c) von sonstigen Dritten

finanziert durch eine Entnahme 
aus dem Finanzmittelfonds

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 

finanziert durch Einzahlungen 

Einzahlungen
davon aus Abgängen von 
Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens, des 
Sachanlagevermögens und des 
Finanzanlagevermögens

davon Sonstige
Auszahlungen
davon für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das 

davon für Sonstige

davon zu leisten aufgrund einer 
im Planjahr eingegangenen 

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen

finanziert durch Einzahlungen 
aus der Begebung von Anleihen 
und der Aufnahme von Krediten

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Investitionsübersicht

Fähranleger

Fähranleger

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, 
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung 
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die 
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden 
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.

Beschluss vom: Angaben in TEUR



2022 2023 2024 2025 ab 2026
(Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)

im Wirtschaftsplan 2019
im Wirtschaftsplan 2020
im Wirtschaftsplan 2021 6.826 4.183 1.947 696
im Wirtschaftsplan 2022 0 0 0 0 0 0
im Planjahr 2023 1.765 668 1.097 0
Summe 8.591 4.183 1.947 1.364 1.097 0
davon finanziert durch 
Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten

Eigenbetrieb ISVB

"Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr "2022 /2023"

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr
Veranschlagung in Höhe von

bisher in 
Anspruch 

genommen

Beschluss vom: Angaben in TEUR



laufende 
Nummer

Bezeichnung
Anzahl und 
Bewertung

2021

tatsächliche 
Besetzung am 

30.06.2021

Anzahl und 
Bewertung

2022
Bemerkungen

1 Betriebsleiter Eigenbetrieb 1 TVöD 13 (6) 1 1 TVöD 13 (6)
2 SB  Haushalt u. Verwaltung 1 TVöD  6 (3) 1 1 TVöD  6 (3)
3 SB Projektmanagement 1 TVöD 11 (2) 1 1 TVöD 11 (2)

Summe 3 3 3

laufende 
Nummer

Bezeichnung
Anzahl und 
Bewertung

2022

tatsächliche 
Besetzung am 

30.06.2022

Anzahl und 
Bewertung

2023
Bemerkungen

1 Betriebsleiter Eigenbetrieb 1 TVöD 13 (6) 1 1 TVöD 13 (6)
2 SB  Haushalt u. Verwaltung 1 TVöD  6 (3) 1 1 TVöD  6 (4)
3 SB Projektmanagement 1 TVöD 11 (2) 1 1 TVöD 11 (3)

Summe 3 3 3

Eigenbetrieb ISVB

"Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr "2022/2023"

Stellenübersicht für 2022

Stellenübersicht für 2023

Beschluss vom: Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 4.384 4.106

I. 0 0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0 0

2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0 0

3. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 4.384 4.106

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

3.101 3.212

2. technische Anlagen und Maschinen 752 894
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 531 0

III. 0 0
1. Beteiligungen 0 0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
4. sonstige Ausleihungen 0 0

B. 1.610 1.580
I. 0 0

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 42 96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 7

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen die Gemeinde 35 88

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. sonstige Vermögensgegenstände 5 1

III. 0 0

IV. 1.568 1.484

C. 0 0

D. 0 0

E. 0 0

5.994 5.686

Wertpapiere

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive latente Steuern

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz  gesamt

Aktivseite
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen
Vorräte

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 1.214 1.147

I. 26 26

II. 822 822

III. 0 0

IV. 298 296

V. 68 3

B. 3.498 3.171
I. 0 0

II. 1.053 547
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 0 0
2. Investitionszuschüsse 3.498 3.171

C. 1.137 1.147
1. 0 0
2. 0 0
3. 1.137 1.147

D. 145 221
1. 0 0

2. 0 0

3. 24 71

4. 0 0

5. 0 0

6. 119 137

7. 2 13

E. 0 0

F. 0 0

5.994 5.686

Passive latente Steuern

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 
Wechsel
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

sonstige Rückstellungen

Stammkapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklage

Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Sonderposten
Ertragszuschüsse

zum Anlagevermögen

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Steuerrückstellungen

Eigenkapital

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz Gesamt

Passivseite

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 1.072 566

I. 0 0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0 0

2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0 0

3. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 1.072 566

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

541 527

2. technische Anlagen und Maschinen 0 39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 531 0

III. 0 0
1. Beteiligungen 0 0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
4. sonstige Ausleihungen 0 0

B. 1.621 1.677
I. 0 0

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 35 77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 6

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen die Gemeinde 34 71

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. sonstige Vermögensgegenstände 0 0

III. 0 0

IV. 1.586 1.600

C. 0 0

D. 0 0

E. 0 0

2.693 2.243

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Wertpapiere

Immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzanlagen

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive latente Steuern

Umlaufvermögen

Sachanlagen

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz RÜGKB

Vorräte

Anlagevermögen
Aktivseite

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 422 454

I. 1 1

II. 124 124

III. 0 0

IV. 298 296

V. -1 33

B. 1.053 547
I. 0 0

II. 1.053 547
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 0 0
2. Investitionszuschüsse 1.053 547

C. 1.215 1.170
1. 0 0
2. 0 0
3. 1.215 1.170

D. 3 72
1. 0 0

2. 0 0

3. 1 64

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 2 8

E. 0 0

F. 0 0

2.693 2.243

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Rechnungsabgrenzungsposten

Passive latente Steuern

Kapitalrücklage

Gewinnrücklage

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz RÜGKB

Eigenkapital
Stammkapital

Passivseite

Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Sonderposten

zum Anlagevermögen

Ertragszuschüsse

Steuerrückstellungen
sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 
Wechsel

Angaben in TEUR



         

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 2.345 2.477

I. 0 0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0 0

2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0 0

3. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 2.345 2.477

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

1.593 1.622

2. technische Anlagen und Maschinen 752 855
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0

III. 0 0
1. Beteiligungen 0 0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
4. sonstige Ausleihungen 0 0

B. -120 -130
I. 0 0

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 7 19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen die Gemeinde 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. sonstige Vermögensgegenstände 6 18

III. 0 0

IV. -127 -149

C. 0 0

D. 0 0

E. 0 0

2.225 2.347

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz VLP

Aktivseite
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen
Vorräte

Wertpapiere

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive latente Steuern

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 405 297

I. 17 17

II. 384 384

III. 0 0

IV. 0 0

V. 4 -104

B. 1.738 1.847
I. 0 0

II. 0 0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 0 0
2. Investitionszuschüsse 1.738 1.847

C. -60 55
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0

D. 142 148
1. 0 0

2. 0 0

3. 23 7

4. 0 0

5. 0 0

6. 119 137

7. 0 4

E. 0 0

F. 0 0

2.225 2.347

Eigenkapital

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz VLP

Passivseite

sonstige Rückstellungen

Stammkapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklage

Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Sonderposten
Ertragszuschüsse

zum Anlagevermögen

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Steuerrückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 
Wechsel
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passive latente Steuern

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Rechnungsabgrenzungsposten

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 967 1.063

I. 0 0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0 0

2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0 0

3. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 967 1.063

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

967 1.063

2. technische Anlagen und Maschinen 0 0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0

III. 0 0
1. Beteiligungen 0 0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
4. sonstige Ausleihungen 0 0

B. 109 33
I. 0 0

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0
4. geleistete Anzahlungen 0 0

II. 0 0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen die Gemeinde 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. sonstige Vermögensgegenstände 0 0

III. 0 0

IV. 109 33

C. 0 0

D. 0 0

E. 0 0

1.076 1.096

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz FA

Aktivseite
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen
Vorräte

Wertpapiere

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive latente Steuern

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019
A. 387 396

I. 8 8

II. 314 314

III. 0 0

IV. 0 0

V. 65 74

B. 707 777
I. 0 0

II. 0 0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 0 0
2. Investitionszuschüsse 707 777

C. -18 -78
1. 0 0
2. 0 0
3. -18 -78

D. 0 1
1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 1

E. 0 0

F. 0 0

1.076 1.096

Eigenkapital

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz FA

Passivseite

sonstige Rückstellungen

Stammkapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklage

Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Sonderposten
Ertragszuschüsse

zum Anlagevermögen

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Steuerrückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 
Wechsel
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passive latente Steuern

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Rechnungsabgrenzungsposten

Angaben in TEUR



2020 2019
1 937 839
2
3 0 0
4 0 0
5 502 510

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6 175 134
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung
7 248 239

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon außerplanmäßig

b)
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten
- davon außerplanmäßig

8 199 189

9 128 128
10
11
12 0 0
13
15 1 2
15 11 11
16 71 4
17 3 2
18 68 2

* Zahlen aus JAB 2020 lfd.Nr.1-17 gerundet

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis nach Steuern

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung gesamt

Umsatzerlöse
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Angaben in TEUR



2020 2019
1 419 338
2
3 0 0
4 0 0
5 254 301

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6 52 40
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung
7 132 132

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon außerplanmäßig

b)
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten
- davon außerplanmäßig

8 109 109

9 85 75
10
11
12 0 0
13
15 0 2
15 0 1
16 5 4
17 2 1
18 3 -105

* Zahlen aus JAB 2020 lfd. Nr. 1-1 7 gerundet

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

Umsatzerlöse

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung Verkehrslandeplatz Güttin

Angaben in TEUR



2020 2019
1 128 129
2
3 0 0
4 0 0
5 0 0

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6 17 13
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung
7 97 97

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon außerplanmäßig

b)
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten
- davon außerplanmäßig

8 71 71

9 8 5
10
11
12 0 0
13
15 1 0
15 11 11
16 65 74
17 0 0
18 65 74

* Zahlen aus JAB 2020 lfd. Nr. 1-17 gerundet

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

Umsatzerlöse

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung Fähranleger

Angaben in TEUR



2020 2019
1 390 372
2
3 0 0
4 0 0
5 248 209

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6 105 80
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung
7 19 11

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon außerplanmäßig

b)
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten
- davon außerplanmäßig

8 19 9

9 36 47
10
11
12 0 0
13
15 0 0
15 0 0
16 1 33
17 2 1
18 -1 33

* Zahlen aus JAB 2020 lfd. Nr. 1-17 gerundet

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

Umsatzerlöse

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung Kleinbahn

Angaben in TEUR



2020 2019
1 68 2
2 249,00 239
3 -11 351
4 -199 -339

5 55 -29

6 -59 69

7 0 0
8 -1 -2
9 0 0

10 11 11
11 0 0
12 0 0
13 -12 0
14 -11 -11
15 90 291
16
17
18
19 -525 -452
20
21
22
23
24
25
26
27
28 -525 -452
29
30
31

32 -16 -137

33 524 601
a) von der Gemeinde
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten

34
35
36 1 2
37 0
38 509 466
39 85 305
40
41 1.483 1.178
42 1.568 1.483

1.568 1.483
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige 
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören

Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten, der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

Ertragsteuerzahlungen (-/+)
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)
Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)
Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)
Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Sonstige Beteiligungserträge (-)
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)
Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)

Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
Periodenergebnis

Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)
Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)

Eigenbetrieb ISVB

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Finanzrechnung gesamt

Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)

- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)

- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)

- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Erhaltene Dividenden (+)
Erhaltene Zinsen (+)

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)
Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)

Gezahlte Zinsen (-)
Gezahlte Dividenden (-)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)

Angaben in TEUR



Zuänge Abgänge Umbuchun- kumulierter Zuschreibun- Abschreibun- Umbuchun- kumuliert auf außerplan-

Stand am im Jahr im Jahr gen im Jahr Stand am Stand am gen im Jahr gen im Jahr gen im Jahr Abgänge bis mäßig bis Stand am Stand am

31.12.2019 2020 2020 2020 31.12.2020 31.12.2019 2020 2020 2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

Immaterielle 
Vermögensgegenstände

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

selbst geschaffene gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschäfts- oder Firmenwert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen 4.599 525 0 0 5.124 492 0 248 0 741 0 4.107 4.383

Grundstücke, 
grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden 
Grundstücken

3.492 0 0 33 3.525 279 0 146 0 425 0 3.213 3.100

technische Anlagen und 
Maschinen

1.067 0 0 0 1.067 213 0 102 0 316 0 854 751

andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau

39 525 0 -33 531 0 0 0 0 0 0 39 531

Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ausleihungen an Unternehmen, 
mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wertpapiere des 
Anlagevermögens

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sonstige Ausleihungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RestbuchwerteAnschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 

Anlagenübersicht ISVB  2020

Angaben in TEUR



Wertberichti-
31.12.2020 31.12.2019 gungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 7 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2 7 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Forderungen gegen die Gemeinde 34 88 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 34 88 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
sonstige Vermögensgegenstände 5 1 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 5 1 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Summe 41 96 0

Bilanzwert am

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 

Forderungsübersicht

Angaben in TEUR



31.12.2020 31.12.2019 Höhe Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24 71 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 3 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener 
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 119 137 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
sonstige Verbindlichkeiten 2 13 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 0 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
bis zu fünf Jahren

0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0 0 0
Summe 145 221 0

Sicherung durch Pfandrechte o. ä.

Eigenbetrieb ISVB

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Verbindlichkeitenübersicht

Bilanzwert am

Angaben in TEUR



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 30.03.2022    

Kreisausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022    

 
 

Erfassung und Buchung der vom DRK Rügen-Stralsund an den Eigenbetrieb Rettungsdienst 
ausgezahlten Abschreibungen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die gezahlten Abschreibungen des DRK Rügen-Stralsund in Höhe von insgesamt 402.319,00 € an 
den Eigenbetrieb Rettungsdienst werden dem Eigenkapital (d.h. der Gewinnrücklage) des 
Eigenbetriebes zugeführt.   
 

 

Stralsund, 17. März 2022 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

Eigenbetrieb Rettungsdienst  
Vorlagen Nr.: 

BV/3/0205 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 10. April 2000 übertrug der Landkreis Rügen die 
Durchführung des Rettungsdienstes im Landkreis Rügen dem Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Rügen e.V. mit Wirkung zum 1. April 2000. Die Übertragung der Fahrzeuge 
auf das DRK wurde gemäß § 7 Abs. 2 des o.g. Vertrags durch gesonderte Übergabeverträge 
geregelt. 
Mit Datum vom 18. bzw. 21. Mai 2015 wurde der o.g. Vertrag mit Wirkung zum 1. Januar 
2013 an die neuen Gegebenheiten aufgrund der Kreisgebietsreform angepasst. Die vom 
Landkreis Rügen auf das DRK ursprünglich übertragenen Rettungsdienstfahrzeuge 
verblieben im Eigentum des DRK. Das DRK schreibt die Fahrzeuge weiterhin ab, kalkuliert 
die Aufwendungen für die Abschreibungen in seinem Gesamtbudget jährlich mit und der 
Eigenbetrieb Rettungsdienst leistet entsprechende Zahlungen an das DRK zur Deckung 
dessen Gesamtkosten (inkl. Abschreibungen). Neuinvestitionen in Fahrzeuge werden gemäß 
§ 3 Abs. 4 der o.g. Vertragsanpassung vom Landkreis Vorpommern-Rügen (Rechtsnachfolger 
des Landkreises Rügen) - durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst - vorgenommen. Aufgrund 
dieser Vorgehensweise summierten sich beim DRK Abschreibungen, die nicht mehr für 
Investitionen verwendet werden. 
Diese Abschreibungen wurden vom DRK KV Rügen-Stralsund e.V. an den Eigenbetrieb 
Rettungsdienst ausgezahlt: 
 
02.05.2018 307.973,00 € Kfz-Afa aus JA 2016 

27.07.2018   71.219,00 € Kfz-Afa aus JA 2017 

03.08.2020   23.127,00 € Kfz-Afa aus JA 2018 

Gesamt: 402.319,00 € 
 
Damit wurden alle angesparten, nicht verwendeten Kfz-Abschreibungen an den Eigenbe-
trieb erstattet. 
 
Laut der Jahresabschlussberichte des Rettungsdienstbereiches des DRK Rügen wurden die 
Rettungsdienstfahrzeuge vom ehemaligen Landkreis Rügen ohne Ausgleichszahlung auf das 
DRK übertragen. Dementsprechend wurden die Restbuchwerte der übertragenen 
Rettungsdienstfahrzeuge in das Anlagevermögen des Rettungsdienstbereiches 
aufgenommen, der Gegenwert wurde im Eigenkapital unter den Rücklagen erfasst und die 
Fahrzeuge wurden weiter über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Jährlich wurde die 
Rücklage aufgeteilt in: 

- Rücklagen verwendet: Hier wurde der Restbuchwert der Rettungsdienstfahrzeuge 
abgebildet 

- Rücklagen noch nicht verwendet: Hierhin wurden die aufgelaufenen Abschreibungen 
(von der Rücklage verwendet) umgebucht, die noch nicht für die Ersatzbeschaffung 
von Rettungsmitteln verwendet wurden 
 

Diese Verfahrensweise wurde ab dem Geschäftsjahr 2013 geändert, da ab 2013 aufgrund 
der erfolgten Kreisgebietsreform und aufgrund des o.g. Anpassungsvertrages die 
Neubeschaffungen durch den Landkreis Vorpommern-Rügen (Eigenbetrieb Rettungsdienst) 
vorgenommen werden. Dementsprechend wurden vom DRK die nicht verbrauchten 
Abschreibungen aus dem Eigenkapital in die Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis 
Vorpommern-Rügen umgegliedert. 
 
Die vom DRK KV Rügen-Stralsund an den Eigenbetrieb Rettungsdienst ausgezahlten und 
nicht durch Investitionen verbrauchten Abschreibungen in Höhe von 402.319,00 € gehen in 
das Eigenkapital des Eigenbetriebes über. 
 
Die entsprechenden Buchungen werden im Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes 
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Rettungsdienst berücksichtigt. 
 
Das beschriebene Vorgehen ist entsprechend der Hinweise des Landesrechnungshofes 
Mecklenburg-Vorpommern vom Kreistag zu legitimieren. 
 

Anlagen: 
 

• Öffentlich-rechtlicher Vertrag Landkreis Rügen / DRK KV Rügen 

• Vertragsanpassung öffentlich-rechtlicher Vertrag Landkreis Vorpommern-Rügen / DRK 
Rügen-Stralsund 

  
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 
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(2) Das DRK hat die ständige Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten und 
die Durchführung des 'Rettungsdienstes mit geeigneten Rettungsmittel, mit dazu 
geeigneter Gerätetechnik und fachlich ausgebildetem und geprüftem Personal gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben des RDG M-V und des Landesrettungsdienstplanes 
sicherzustellen. 

(1) Das DRK ist verpflichtet, die Durchführung so zu gestalten, daß alle für die 
Durchführung des Rettungsdienstes relevanten Vorschriften vollinhaltlich erfüllt werden. 

§2 
Grundsätze der Durchführung 

(2) Ausgenommen von dieser Übertragung ist die Aufgabe der Errichtung und Betreibung 
der Rettungsleitstelle einschließlich der mit dieser verbundenen Sicherstellung der 
notwendigen Funkanlagen und Funktechnik sowie die Bestellung eines ärztlichen Leiters 
des Rettungsdienstes. 

§ 1 
Übertragung der Durchführung 

(1) Der Landkreis Rügen überträgt gernäß S 6 Abs. 4 RDG M-\i dem DRK Kreisverband 
Rügen e. V., nachstehend DRK genannt, im Rettungsdienstbereich Landkreis Rügen die 
Durchführung der Aufgaben des öffentlichen Rettungsdienstes. 

dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Rügen e. V., vertreten 
durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvor- 
sitzenden, Herrn Erwin Abraham (nachfolgend „DRK KV Rügen 
e. V." genannt), Raddasstraße 18, 18528 Bergen auf Rügen 

und 

dem Landkreis Rügen als Träger des Rettungsdienstes, vertreten 
durch die Landrätin, Frau Dr. Karin Timmel (nachfolgend 
„La~dkreis Rügen" genannt), Billrothstraße 5, 1~528 Bergen auf 
Rügen 

zwischen 

die Durchführung des Rettungsdienstes im Landkreis Rügen über 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 



(2) Über Unstimmigkeiten, Schwierigkeiten und Probleme in der Durchführung der 
Zusammenarbeit sowie über beabsichtigte Veränderungen ist der Landkreis unverzüglich 
zu informieren. 

(1) Das DRK regelt die Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern durch schriftliche 
Verträge unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen und sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Vorgaben, die dem Landkreis vor Abschluß zur Kenntnis gegeben werden. 

§5 
Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern 

(4) Das DRK stellt sein Personal und seine Einrichtungen im Bedarfsfall auch für Zwecke 
des Katastrophen- und Brandschutzes zur Verfügung. Hierzu wird eine gesonderte 
Vereinbarung getroffen. 

(3) Sollte die Einsatzbereitschaft zu irgendeinem Zeitpunkt nicht in vollem Umfang 
gewährleistet sein, ist hiervon unverzüglich die Rettungsleitstelle zu informieren. 
Entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sind durch die 
Leitstelle zu verfügen. 

(2) Das DRK hat die zur Erfüllung der insbesondere im Rettungsdienst-Plan näher 
bezeichneten Aufgaben der Rettungsleitstelle erforderliche Zusammenarbeit durch die im 
öffentlichen Rettungsdienst Tätigen zu gewährleisten, die insoweit dieser unterstellt sind. 

(1) Die durch das Rettungsdienstgesetz M-V geregelten Aufgaben und Leistungen der 
Rettungsleitstelle werden durch die integrierte Leitstelle des Landkreises ausgeführt. 

§4 
Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle 

(2) Soweit Änderungen dieser Anlage aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
erforderlich werden, werden diese im Benelunen mit dem Bereichsbeirat erarbeitet und 
festgelegt. 

(2) Die diesbezüglichen Vorgaben zur Zeit des Vertragsschlusses sind in der Anlage I des 
Vertrages dargestellt. 

(1) Die Organisation des öffentlichen Rettungsdienstes, insbesondere Anzahl und Standort 
der Wachen, Anzahl der Rettungsmittel, Anzahl des Rettungsdienstpersonals, 
Vorhaltezeiten, Einsatzsysteme, mobile Wachen, wachübergreifender Rettungsdienst, 
Einsatzindikationen, Notarztindikationen, Bewältigung von Großschadensereignissen 
unterschiedlichster Größenordnung, werden vom Landkreis auf der Grundlage der 
gegebenen Vorgaben und unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und · 
Sparsamkeit soweit erforderlich geregelt. 

§3 
Vorgaben des Landkreises als Träger 



( 4) Im Rahmen seiner Finanzveranwortung für die Durchführung der Aufgaben des 
öffentlichen Rettungsdienstes wird dem DRK die Befugnis übertragen, in eigenem 
Namen die Entgelte gegenüber den jeweiligen Kostenträgern geltend zu machen und 
einzuziehen. Darüberhinausgehende Forderungen gegenüber dem Landkreis Rügen als 
Gegenleistung für die Durchführung des Rettungsdienstes entstehen dem DRK nicht. 

(3) Die Benutzungsentgelte für die Einsätze im Rettungsdienst werden entsprechend dem 
RDG verhandelt und vereinbart. Die Verhandlungen werden unter Beteiligung des DRK 
geführt. 

(2) Das DRK stellt die erforderlichen Gesamtabrechnungen und Kalkulationen auf. 

(1) Die mit der Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes verbundenen 
finanzwirtschaftlichen Vorgänge sind nach der Verordnung über die 
Buchführungspflichten im Rettungsdienst zu führen. Das DRK hat die Einhaltung 
entsprechender Verpflichtungen durch die anderen Leistungserbringer sicherzustellen. 

§8 
Finanzverantwortung und Entgelte 

(3) Das DRK wird dem Landkreis Rügen abgeschriebene Fahrzeuge zur kostenfreien 
Übernahme anbieten. 

(2) Die Übernahme der zur Zeit des Vertragsschlusses im Eigentum des Landkreises Rügen 
stehenden Fahrzeuge wird durch Übergabeverträge geregelt. 

(l) Die Anschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der zur bedarfsgerechten und 
wirtschaftlichen Durchführung des Rettungsdienstes erforderlichen Fahrzeuge und der 
dazugehörigen Betriebseinrichtungen obliegt dem DRK. 

§7 
Fahrzeuge 

(3) Das DRK erklärt sich bereit, in bestehende Mietverträge des Landkreises Rügen als 
Mieter einzutreten. 

(2) Die Überlassung der im Eigentum des Landkreises Rügen stehenden Rettungswachen an 
das DRK wird vertraglich geregelt. 

(1) Die Unterhaltung der Rettungswachen und deren Ausstattung gemäß den Vorgaben des 
Rettungsdienstplanes obliegt dem DRK. 

§6 
Rettungswachen 

(3) Für die Rettungswachenstandorte Altenkirchen und Hiddensee sowie die Beteiligung an 
der Rettungswache Binz sichert das DRK der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., nachstehend 
JUH genannt, Bestandsschutz zu. 



Soweit sich die für die Durchführung dieses Vertrages relevanten rechtlichen oder 
tatsächlichen Ralunenbedingungen in nicht unerheblicher Weise ändern und aus Sicht einer 
Vertragspartei eine Anpassung des Vertrages erfordern, werden sich beide Vertragsparteien 
bemühen, innerhalb einer Frist von 6 Monaten eine entsprechende Vertragsanpassung zu 
vereinbaren. 

§ 12 
Vertragsanpassung 

Das DRK hat den Landkreis von allen etwaigen Schadensersatzforderungen, die gegen den 
Landkreis aus der Durchführung des Rettungsdienstes geltend gemacht werden, im Rahmen 
seiner ihm vom Landkreis übertragenen Befugnisse freizustellen. 

§ 11 
Haftung 

(4) Das DRK gestattet dem LandesrechnungshofM-V rettungsdienstbezogene Prüfungen 
durchzuführen. · 

(3) Der Landkreis kann sich zum Zwecke der Ausübung seiner Aufsicht der Mitarbeit seines 
Rechungsprüfungsamtes bedienen. 

(2) Zu diesem Zwecke ist er jederzeit berechtigt, Auskünfte zu velangen, Kontrollen 
durchzuführen und die hierfür relevanten Unterlagen einzusehen. Das DRK sichert die 
rechtzeitige Bereitstellung von statistisch relevanten Angaben an abfordernde Behörden 
und Stellen. 

(1) Der Landkreis Rügen ist Träger des öffentlichen Rettungsdienstes und übt die Aufsicht 
über die ordnungsgemäße, flächendeckende, bedarfsgerechte und wirtschaftliche 
Durchführung des Rettungsdienstes aus. Das DRK ist verpflichtet, unverzüglich alle 
relevanten Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten in geeigneter Weise dem Landkreis 
Rügen anzuzeigen. 

§ 10 
Aufsicht 

(3) Die Einzelheiten des stichtagsbezogenen Übergangs der Kostentragungs- und Kostener- 
stattungspflichten werden gesondert geregelt. 

(2) Zu diesen Kosten gehören zum einen diejenigen, die dem Landkreis in seiner Funktion 
als Träger des Rettungsdienstes gemäß Anlage II und zum anderen diejenigen, die ihm 
als Leistungserbringer insbesondere durch Errichtung und Betrieb der Leitstelle 
entstehen. 

(1) Das DRK erstattet dem Landkreis Rügen die ihm entstehenden Kosten des öffentlichen 
Rettungsdienstes. Die Erstattung der Selbstkosten erfolgt in Form von monatlichen 
gesondert zu vereinbarenden Vorauszahlungen. 

§9 
Kostenerstattung durch das DRK 

J 



f .. Ao. lt. 2 000 Bergen au Rugen, den . .. lu .- ~. 2 oco Bergen auf Rugen, den . 

R. Feit 
1. Beigeordneter 

-------~~i!:.----~-~------ 

' Vorstandsvorsitzender 
E. Dr. K. Timmel 

Landrätin 

ügen e. V. Für den Landkreis Rügen 
\ \ 

/'~ 

Ergänzungen dieses Vertrages sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Die Gültigkeit 
dieses Vertrages bleibt unberührt, wenn eine seiner Bestimmungen unwirksam oder nichtig ist 
bzw. wird. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine unwirksame oder nichtige Be- 
stimmung durch die Regelung zu ersetzen, die dem inhaltlich gewollten Zweck am nächsten 
kommt. Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.04.2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt der 
Vertrag vom 21.02.1997 ausser Kraft. Die Vertragsparteien erhaltenje eine Ausfertigung. 

§ 14 
Sonstiges 

( 4) Das darüber hinaus bestehende Recht zur Kündigung in besonderen Fällen bleibt 
unberührt. 

(3) Der Vertrag kann vom Landkreis mit einer Frist von 12 Monaten auch für einzelne 
Teilleistungen gekündigt werden, wenn sich die für die Durchführung des Vertrages 
relevante Rechtslage dahingehend ändert, dass der Landkreis für die übertragenen 
Aufgaben ganz oder teilweise nicht mehr zuständig ist oder Art und Weise der 
Durchführung aus rechtlichen Gründen geändert werden muss. 

(2) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Monaten 
gekündigt werden, wenn eine Einigung nach§ 12 nicht zustande kommt. 

(1) Der Vertrag wird für die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils 
um 2 Jahre, wenn er nicht von einer Vertragspartei 12 Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 

§ 13 
Vertragsdauer, Kündigung 

.. 



Anpassung öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung des Rettungs-
dienstes im Landkreis Vorpommern-Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen, vertreten durch den Landrat, Herrn Ratf Drescher (nach-
fotgend Landkreis Vorpommern-Rügen), Cart-Heydemann-Ring 67, 18437 Stratsund

und

das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Rügen-Stratsund e.V., vertreten durch den Vorstand,
dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Gerhard Konermann

(nachfotgend ,,DRK KV Rügen-Stratsund e.V."), Raddasstraße 18, 18528 Bergen auf Rügen

vereinbaren gem. § 12 des öffenttich-rechttichen Vertrages über die Durchführung des Ret-
tungsdienstes im Landkreis Vorpommern-Rügen, den der Rechtsvorgänger des Landkreises,
der Landkreis Rügen und das DRK Rügen am 10.04.2000 geschtossen haben, aufgrund der
geänderten Rahmenbedingungen

mit Wirkung vom 01 .01.2013 fotgende Vertragsanpassung:

PräambeI

lm Zuge der Landkreisneuordnung bitdete sich aus den ehemats drei eigenständigen Ret-
tungsdienstbereichen Rügen, Stratsund und Nordvorpommern kraft Gesetzes der neue Ret-
tungsdienstbereich Vorpommern-Rügen. Träger des öffenttichen Rettungsdienstes ist der
Landkreis Vorpommern-Rügen. Die lnsel Rügen ist jetzt ein Teitbereich des Rettungsdienst-
bereichs Vorpommern-Rügen. Die Übertragung der Leistungserbringung gem. § 6 Abs. 4 RDG
wurde in den drei Attbereichen unterschiedtich gehandhabt. Um eine ftächendeckende, ein-
heittiche, bedarfs- und fachgerechte Versorgung der Bevötkerung im neuen Landkreis mit
Leistungen der Notfattrettung und des Krankentransports auch künftig sicherstetten zu kön-
nen und Optimierungen sowie Synergieeffekte zu erzieten, macht es sich erfordertich, die
bestehenden Vertragsgestattungen anzupassen. Die Vertragsparteien haben Einvernehmen
über die wesenttichen Punkte der Vertragsanpassung erziett und sind sich einig, dass die aus
den genannten Gründen notwendige Vertragsanpassung nicht ats Neuvertrag zu werten ist.

§ 1 Allgemeines

('1) Der Landkreis Vorpommern-Rügen überträgt gem. S 6 Abs. 4 RDG M-V dem DRK Kreisver-
band RÜgen-Stratsund e.V., nachstehend DRK genannt, im Rettungsdienstteitbereich lnseI
Rügen die Durchführung der Aufgaben des öffenttichen Rettungsdienstes, mit Ausnahme der
Rettungswache Attenkirchen sowie des Rettungsdienstteitbereichs lnseI Hiddensee.

(2) Ausgenommen von dieser Übertragung sind die Aufgaben der Errichtung und Betreibung
der Rettungsteitstette einschtießtich der damit verbundenen Sicherstettung der notwendigen
Funkantagen und Funktechnik sowie die Bestettung eines ärzttichen Leiters des Rettungs-
dienstes.

§ 2 Grundsätze der Durchführung

(1) Das DRK ist verpftichtet, die Durchführung so zu gestatten, dass atte für die Durchführung
des Rettungsdienstes retevanten Vorschriften vo[tinhatttich erfüttt werden.

(2) Das DRK hat die ständige Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährteisten und
die Durchführung des Rettungsdienstes mit geeigneten Rettungsmittetn, mit dazu geeigneter



Gerätetechnik und fachtich ausgebitdetem und geprüftem Personal gemäß den gesetztichen
Vorgaben des RDG M-V und des Landesrettungsdienstptanes sicherzustetten.

(3) Bei der Durchführung finden insbesondere das RDG M-V, das SGB V, die Rettungsdienst-
buchführungsverordnung und Tarifverträge der Leistungserbringer in der jeweits gettenden
Fassung Anwendung.

§ 3 Vorgaben des Landkreises als Träger

(1) Die Organisation des öffenttichen Rettungsdienstes, insbesondere AnzahI und Standort
der Wachen, Anzaht der Rettungsmittet, AnzahI des Rettungsdienstpersonats, Vorhattezei-
ten, Einsatzsysteme, mobite Wachen, wachübergreifender Rettungsdienst, Einsatzindikatio-
nen, Notarztindikationen, Bewättigung von Großschadensereignissen unterschiedtichster
Größenordnung, werden vom Landkreis auf der Grundtage der gegebenen Vorgaben und un-
ter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschafttichkeit und Sparsamkeit, soweit erforderlich,
geregett.

(2) Die diesbezügtichen Vorgaben zur Zeit des Vertragsschtusses am 10.04.2000 sind in der
Antage I des Vertrages dargestettt.

(3) Soweit Anderungen dieser Antage aus tatsächtichen oder rechttichen Gründen erforder-
lich werden, werden diese im Benehmen mit dem Bereichsbeirat erarbeitet und festgetegt.

(4) Fahrzeuge sowie Defibrittatoren werden vom Landkreis Vorpommern-Rügen angeschafft
und dem DRK für die Durchführung des Rettungsdienstes zur Verfügung gestettt.

(5) Die Hitfsorganisationen verpftichten sich zu einem sorgfättigen Umgang mit den Fahrzeu-
gen und Defibrittatoren. Bei Vertust und Beschädigung besteht Anzeigepfticht.

§ 4 Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle

(1) Die durch das Rettungsdienstgesetz M-V geregetten Aufgaben und Leistungen der Ret-
tungsteitstette werden durch die integrierte Leitstetle des Landkreises ausgeführt.

(2) Das DRK hat die zur Erfüttung der insbesondere im Rettungsdienst-Ptan näher bezeichne-
ten Aufgaben der Rettungsteitstette erfordertiche Zusammenarbeit durch die im öffenttichen
Rettungsdienst Tätigen zu gewährteisten, die insoweit dieser unterstettt sind.

(3) Sottte die Einsatzbereitschaft nicht in vottem Umfang gewährteistet sein, ist hiervon un-
verzügtich die Rettungsteitstette zu informieren. Entsprechende Maßnahmen zur Sicherstet-
[ung der Einsatzbereitschaft sind durch die Leitstette zu verfügen.

(4) Das DRK stettt sein Personal und seine Einrichtungen im Bedarfsfatl auch für Zwecke des
Katastrophenschutzes zur Verfügung. Hierzu wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

§ 5 Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern (entftillt)

§ 6 Rettungswachen

(1) Die Unterhattung der Rettungswachen und deren Ausstattung gemäß den Vorgaben des
Rettungsdienstptanes obtiegen dem DRK KV Rügen-Stratsund e.V.

(2) Absatz 2 und 3 entfatten ersatztos.



S 7 Fahrzeuge

(1 ) Die Unterhattung der zur bedarfsgerechten und wirtschafttichen Durchführung des Ret-
tungsdienstes erfordertichen Fahrzeuge und der dazugehörigen Betriebseinrichtungen obtie-
gen dem DRK.

(2) Die im Zusammenhang mit der Aufgabendurchführung vom Rechtsvorgänger, dem Land-
kreis Rügen, übernommenen Fahrzeuge bteiben im Eigentum des DRK KV Rügen-
Stratsund e.V.

(3) Das DRK KV Rügen-Stratsund e.V. wird dem Landkreis abgeschriebene Fahrzeuge (unter
Berücksichtigung der AfA-Zeit DRK bis zum Ende der Abschreibung) zur kostenfreien Uber-
nahme anbieten.

§ 8 Finanzverantwortung und Entgelte

(1) Die mit der Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes verbundenen finanzwirt-
schafttichen Vorgänge sind nach der Verordnung über die Buchführungspftichten im Ret-
tungsdienst zu führen.

(2) Dem DRK KV Rügen-Stral,sund e.V. werden die im Rettungsdienst nachgewiesenen not-
wendigen Aufwendungen, die nach betriebswirtschafttichen Gründen ansatzfähig sind, er-
stattet. Das DRK KV Rügen-Stratsund e.V. [eistet dafür, nach Anforderung durch den Land-
kreis Vorpommern-Rügen, regetmäßig Zuarbeit.

(3) Dem DRK KV Rügen-Stratsund e.V. werden vom Landkreis Vorpommern-Rügen, Eigenbe-
trieb Rettungsdienst, monattiche Abschtagszahtungen unter Berücksichtigung des Jahresptans
zu Monatsbeginn überwiesen. Die Höhe des Uberweisungsbetrages beträgt 1/12 des Jahres-
ptans.

(4) Der DRK KV Rügen-Stratsund e.V. reicht dem Landkreis Vorpommern-Rügen bis zum
30. September einen Jahresptan für das Fotgejahr ein. Der Landkreis Vorpommern-Rügen
verpftichtet sich, den eingereichten Jahresptan auf Richtigkeit zu prüfen.

(5) Der Landkreis Vorpommern-Rügen prüft die Richtigkeit der Aufstettung. Sie dient ats
Grundtage für die Endabrechnung der von der Hilfsorganisation im Rettungsdienst erbrachten
Leistungen.

§ 9 Kostenerstattung durch das DRK (ersatzlos gestrichen)

§ 10 Aufsicht

(1) Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Träger des öffenttichen Rettungsdienstes und übt
die Aufsicht über die ordnungsgemäße, ftächendeckende, bedarfsgerechte und wirtschaftti-
che Durchführung des Rettungsdienstes aus. Das DRK ist verpftichtet, unverzügtich atte rete-
vanten Besonderheiten und Unregetmäßigkeiten in geeigneter Weise dem Landkreis Vor-
pommern- Rügen anzuzeigen.

(Z) 7u diesem Zwecke ist er jederzeit berechtigt, Auskünfte zu vertangen, Kontrotten durch-
zuführen und die hierfür retevanten Untertagen einzusehen. Das DRK sichert die rechtzeitige
Bereitstettung von statistisch retevanten Angaben an abfordernde Behörden und Stetten.

(3) Der Landkreis Vorpommern-Rügen kann sich zum Zwecke der Ausübung seiner Aufsicht
der Mitarbeit seines Rechnungsprüfungsamtes bedienen.



(4) Das DRK KV Rügen-Stratsund e.V. gestattet dem Landesrechnungshof MV rettungsdienst-
bezogene Prüfungen durchzuführen.

§ 1 1 Haftung

Das DRK hat den Landkreis Vorpommern-Rügen von atten etwaigen Schadensersatzforderun-
gen, die gegen den Landkreis Vorpommern-Rügen aus der Durchführung des Rettungsdienstes
gettend gemacht werden, im Rahmen seiner ihm vom Landkreis Vorpommern-Rügen übertra-
genen Befugnisse freizustetten.

§ 12 Vertragsanpassung

Soweit sich die für die Durchführung dieses Vertrages retevanten rechttichen oder tatsächti-
chen Rahmenbedingungen in nicht unerhebticher Weise ändern und aus Sicht einer Vertrags-
partei eine Anpassung des Vertrages erfordern, werden sich beide Vertragsparteien bemü-
hen, innerhatb einer Frist von sechs Monaten eine entsprechende Vertragsanpassung zu ver-
einbaren.

§ 13 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Der Vertrag in Form der Vertragsanpassung gitt ab dem 01 .01.2013 und hat eine Laufzeit
von zwei Jahren. Er vertängert sich jeweits um zwei Jahre, wenn er nicht von einer Ver-
tragspartei 12 Monate vor Abtauf schrifttich gekündigt wird.

(2) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Monaten gekün-
digt werden, wenn eine Einigung nach § 12 nicht zustande kommt.

(3) Der Vertrag kann vom Landkreis Vorpommern-Rügen mit einer Frist von 12 Monaten auch
für einzetne Teitteistungen gekündigt werden, wenn sich die für die Durchführung des Ver-
trages retevante Rechtstage dahingehend ändert, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen für
die übertragenen Aufgaben ganz oder teitweise nicht mehr zuständig ist oder Art und Weise
der Durchführung aus rechttichen Gründen geändert werden muss.

(4) Das darüber hinaus bestehende Recht zur Kündigung in besonderen Fätten bteibt unbe-
rührt.

§ 14 Sonstiges

Ergänzungen dieses Vertrages sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Die Güttigkeit
dieses Vertrages bteibt unberührt, wenn eine seiner Bestimmungen unwirksam oder nichtig
ist bzw. wird. Die Vertragsparteien verpftichten sich, eine unwirksame oder nichtige Be-
stimmung durch die Regetung zu ersetzen, die dem inhatttich gewottten Zweck am nächsten
kommt.

Landkreis Vorpommern- Rügen DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e.V.

t- //ts



Erklärung des Landkreises Vorpommern-Rügen zum Eintritt in den Vertrag der
Hansestadt Stralsund und des DRK KV Stralsund (jetzt DRK KV Rljgen-

Stralsund e.V.)vom 1. März 2006 über die Übertragungvon Aufgaben im Ret-
tungsdienstteilbereich Hansestadt Stralsund

PräambeI

Die Hansestadt Stratsund hat mit Vertrag vom 1 . März 2006 die Durchführung von Aufgaben
nach dem Rettungsdienstgesetz zu gteichen Teiten auf die Berufsfeuerwehr und die Hitfsor-
ganisationen DRK und ASB übertragen.
Der DRK KV Rügen-Stratsund e.V. ats Rechtsnachfotger des DRK KV Stratsund e.V. betreibt
auf Grundlage dieses Vertrages die Rettungswache am Paschenberg.
lm Zuge der Landkreisneuordnung hat die Hansestadt den Status Kreisfreiheit vertoren. Der
Landkreis Vorpommern-Rügen ist gem. § 11 Funktionsnachfotger der Hansestadt und damit
zuständiger Träger des öffenttichen Rettungsdienstes für den Rettungsdienstteitbereich
Hansestadt Stratsund.
Der Auseinandersetzungsvertrag gem. S 12 LNOG enthätt keine Regetung über den zwischen
der Hansestadt Stratsund und dem DRK geschtossenen Vertrag über die Durchführung der
Aufgabe öffentticher Rettungsdienst.
Nach den Hinweisen des lnnenministeriums vom 21. Juti 2011 werden Rechte und Pftichten
aus Verträgen gem. § 12 Abs. 1 Satz 3 LNOG nicht im Wege der Funktionsnachfolge über-
tragen. Der Schutdnerwechsel vottzieht sich gem. 5 414 ff BGB auf vertragticher Grundtage.
Dabei wird eine Vereinbarung zwischen dem eintretenden und austretenden Vertrags-
partner mit Zustimmung des verbleibenden Vertragspartners geschtossen. Eine Schutdüber-
nahme wurde zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stratsund
nicht vereinbart. Aufgrund der Funktionsnachfotge ist der Landkreis Vorpommern-Rügen für
die Sicherstettung des Rettungsdienstes im Bereich der Hansestadt Stratsund zuständig, so
dass sich daraus eine Verpftichtung zur Regetung des Vertragsverhättnisses über die Durch-
führung rettungsdienstticher Aufgaben ergibt.

Das DRK Rügen-Stratsund hat erktärt, dass es den Vertrag mit dem Landkreis Vorpommern-
Rügen fortsetzen witt. Die Weiterführung kann in Form einer Eintrittserktärung zum Vertrag
erfotgen, wobei das DRK dem Eintritt zustimmt.

Eintrittserklärung

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erktärt ats Funktionsnachfotger der Hansestadt Stratsund
und Träger des öffenttichen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Vorpommern-
Rügen

den Eintritt

in den Vertrag vom 1. März 2006

zwischen der Hansestadt Stratsund und dem DRK KV Stratsund, jetzt DRK KV Rügen-
Stratsund e.V.

über die Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstteitbereich Hansestadt
Stratsund mit fotgenden Maßgaben:

1) Das DRK Rügen-Stratsund betreibt die Rettungswache,,Am Paschenberg" in Stratsund.



2) Die Rettungswache ist der Leitstette des Landkreises Vorpommern-Rügen zur Einsatzten-
kung unterstellt.

3) Die Hitfsorganisation stettt die Einsatzbereitschaft der RettungsmitteI und des Personats
sicher. Das vom DRK Rügen-Stratsund e.V. eingesetzte Personal muss fachtich und gesund-
heittich geeignet sowie zuvertässig sein.
Das DRK sorgt dafür, dass die vom ihm gestettten Einrichtungen sowie deren Ausstattung
und Ausrüstung den attgemein anerkannten Regetn der Technik, dem Stand der medizini-
schen Wissenschaft und den gesetztichen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus stettt
das DRK 50 % der Personatbesetzung des NEF.

4) Das DRK handett nach den Anweisungen des Kreises. Die Erteitung von Anweisungen er-
fotgt insbesondere zur Sicherstettung einer einheittichen und gteichmäßigen Erfüttung der
Aufgaben des Rettungsdienstes.

Landkreis Vorpommern -Rügen

Stratsund, ,//.1 , // Stratsund, lE S' 'ts

#
Carmen Schröter
1. Stettv. Landrätin

Das DRK stimmt dem Eintritt des Landkreises Vorpommern-Rügen in den Vertrag zwischen
der Hansestadt Stratsund und dem DRK über die Durchführung des Rettungsdienstes in der
Hansestadt Stratsund vom 1. März 2006 mit den dazu erktärten Maßgaben zu.

DRK Kreisverband Rügen-Stratsund e.V.



Zusatzerklärung des Landkreises Vorpommern-Rügen als Träger des öffentlichen
Rettungsdienstes zur Übertragung der Aufgabendurchführung für den Bereich

der Versorgung mit notärztlichen Leistungen auf den DRK Kreisverband Rügen-
Stralsund e.V.

PräambeI

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Träger des öffenttichen Rettungsdienstes und hat zur
Erfüttung der öffenttichen Aufgabe die Versorgung der Bevötkerung mit Leistungen der Not-
fattrettung und des Krankentransportes sicherzustetten.
Der Rechtsvorgänger des Landkreises Vorpommern-Rügen, der Landkreis Rügen, hat mit
Vertrag vom 10. März 2000 über die Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienst-
teitbereich Rügen gemäß S 1 die Aufgabendurchführung auf das DRK übertragen. Ausge-
nommen von der Ubertragung war der Rettungsdienstteitbereich Hiddensee, die Rettungs-
wache Attenkirchen, die Errichtung und Betreibung der Leitstette sowie der damit verbun-
denen Funktechnik und die Bestettung des Arzttichen Leiters.
ln Hinsicht auf die in § 1 geregette Übertragung der Durchführung rettungsdienstticher Auf-
gaben sind sich der Landkreis Vorpommern-Rügen und das DRK einig, dass das DRK neben
der Aufgabe Notfattrettung und Krankentransport auch die Versorgung mit notärzttichen
Leistungen durchführt.
ln Erfüttung dieser Aufgabe hat das DRK Rügen (jetzt DRK KV Rügen-Stratsund e.V.) am
4. Dezember 2002 mit dem Sana Krankenhaus Rügen GmbH einen Vertrag über die Sicher-
stettung eines Notarztsystems im Rettungsdienstbereich Rügen geschtossen.
Das Krankenhaus verpftichtet sich in dem Vertrag, eine/n Notärztin/Notarzt im Tagesdienst
von Montag bis Freitag im Notarztstützpunkt Bergen vorzuhatten. Zur Wahrnehmung der
notärzttichen Aufgaben setzt das Krankenhaus Arzte ein, die über den Fachkundenachweis
,,Rettungsdienst" verfügen.
Für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Vertetzter und Kranker stettt das Kranken-
haus aus der Gruppe der [eitenden Notärzte einen Arzt frei.
Das DRK vereinbart jährtich mit dem Sana Krankenhaus Rügen GmbH auf Grundtage einer
Kostenkatkutation die Vergütung für den Notärztedienst.
Des Weiteren hat das DRK zur Sicherste[tung von notärzttichen Leistungen im Gesamtgebiet
des Rettungsdienstteitbereichs lnseI Rügen Verträge mit niedergetassenen und angestettten
Arzten geschtossen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gibt zu dem

Vertrag zwischen dem DRK KV Rügen-Stratsund e.V. und dem Sana Krankenhaus Rü-
gen GmbH über die Sicherstettung des Notarztsystems - Rettungsdienstbereich Rü-
gen -

fotgende Erktärung ab:

Das DRK war auf Grundtage des § 1 des Vertrages vom 10. März 2000 verpftichtet und be-
rechtigt, die Vereinbarung mit dem Sana Krankenhaus Rügen GmbH über die Sicherstettung
des Notarztsystems im Rettungsdienstbereich Rügen und Verträge mit niedergetassenen
und angestettten Arzten zu schtießen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hätt an der Übertragung der Aufgabe für den Bereich
Versorgung mit notärzttichen Leistungen fest.



Die Verantwortung des Landkreises Vorpommern-Rügen ats Träger des öffenttichen Ret-
tungsdienstes für die Erfütl,ung der öffenttichen Aufgabe Rettungsdienst wird durch die Re-
getung von Aufsichtsrechten gem. 510 des Vertrages über die Durchführung des öffentti-
chen Rettungsdienstes wahrgenommen.

Landkreis Vorpommern - Rügen
Stratsund, ß§-'4S

*
Carmen Schröter
1. Stettv. Landrätin

stratsund, 
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Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 30.03.2022    

Kreisausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022    

 
 

Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Rettungsdienst für das Jahr 2020, 

Umstellung der Bilanzierung der Gewinnvorträge und der kalkulatorischen Verzinsung des 
Eigenkapitals des Eigenbetriebes Rettungsdienst 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 

1. Der Kreistag stellt den durch die WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften 
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2020 mit Erlösen von 28.394.660,79 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 
2.871.192,92 EUR fest. 

 
2. Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.871.192,92 EUR wird mit dem Gewinnvortrag i. H. v. 

3.321.192,92 EUR verrechnet. Der verbleibende Gewinnvortrag i. H. v. 450.000,00 EUR 
wird in eine Gewinnrücklage eingestellt.  

 

Stralsund, 17. März 2022 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

Eigenbetrieb Rettungsdienst  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0326 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen gehört laut § 14 des 

Kommunalprüfgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V) zu den prü-

fungspflichtigen Einrichtungen (§§ 11 bis 16 KPG M-V). Dem Landesrechnungshof obliegt die 

Aufgabe bei Eigenbetrieben ohne Größenklassenbegrenzungen die Verträge mit dem 

Jahresabschlussprüfer im Namen und für Rechnung der prüfungspflichtigen Einrichtungen 

abzuschließen (§ 14 Abs. 1 KPG M-V), das Prüfverfahren zu überwachen und den 

Prüfbericht des Jahresabschlussprüfers freizugeben (§§ 15 und 16 KPG M-V). 

Der Landesrechnungshof hat mit Vertrag vom 28. Juli 2020 die WIKOM AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 bestellt. 

Die Prüfung wurde am 18. Oktober 2021 abgeschlossen. 

 

Bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2019 wurden Gewinne und Verluste in der Position 
Gewinn- und Verlustvortrag des Eigenkapitals dargestellt. Unter Berücksichtigung des 
Jahresergebnisses 2019 i. H. v. 3.578.161,45 EUR und einem Verlustvortrag aus Vorjahren i. 
H. v. 256.968,53 EUR ergibt sich ein Gewinnvortrag zum Stichtag 31.12.2019 i. H. v. 
3.321.192,92 EUR.  
Die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes haben darauf hingewiesen, dass 
in den Jahresabschlüssen aufgelaufene Überschüsse dem Eigenbetrieb Rettungsdienst nicht 
zustehen, sondern diesbezüglich eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber den 
Krankenkassen besteht. Dementsprechend wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 
erstmalig in entsprechender Höhe eine Rückstellung ausgewiesen. Diese rechtliche 
Verpflichtung ergibt sich aus § 5 Abs. 4 des Vertrages mit den Krankenkassen in Verbindung 
mit § 12 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG). Danach sind 
Überschüsse eines Jahres in den folgenden Jahren entgeltmindernd in den 
Vertragsverhandlungen zu berücksichtigen (Kostendeckungsprinzip). Fehlbeträge sind 
dementsprechend entgelterhöhend zu berücksichtigen. Vertraglich vereinbart ist ein 
jährlicher Gewinn. i. H. v. 50.000,00 EUR als Eigenkapitalverzinsung. Dieser Gewinn ist als 
Jahresergebnis auszuweisen. Unter Einbeziehung der Jahre 2012 bis 2020 durfte ein 
maximaler Gewinn von 450.000,00 EUR im Eigenkapital ausgewiesen werden. Folglich 
bestand i. H. des Differenzbetrages zwischen dem in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen 
Gewinnvortrag und dem vertraglich zulässigen Gewinn eine Rückzahlungsverpflichtung 
gegenüber den Krankenkassen.  
 
Der Klarheit halber soll dieser Überschuss einer Gewinnrücklage zugeführt werden. Der 
erstmalige Ausweis im Eigenkapital erfolgt mit dem Jahresabschluss 2021.  
 
Die Zuführung zu der Gewinnrücklage bedarf der Zustimmung des Kreistages. 
   

Anlagen: 
 
Anlage 1: Auszug aus dem Prüfbericht 2020 (Bestätigungsvermerk)  
Anlage 2: Bilanz zum 31. Dezember 2020 
Anlage 3: Gewinn- und Verlustrechnung 31. Dezember 2020 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             
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über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen
Ribnitz-Damgarten

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung des Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V,

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs l.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HgrG im Ge-

schäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG IVI-V haben wir in

dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte

bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-

betriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung

der Abschfussprüfung nach § 53 HgrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 1 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragen-

kreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass ge-

ben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der

gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Rostock, 18. Oktober 2021

Norbert Kfamt
Wirtschaftsprüfer

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

31351/2020 -24-



Eigenbetrieb Rettungsdienstdes Landkreises Vorpommem-Rügen
Ribnib-Damgarten
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Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts be-

darf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses

und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Uber-

setzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer ärneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestäti-

gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Rostock. 18. Oktober 2021
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Norbert Klamt
Wirtschaftsprüfer

WIKOMAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Wirtsct)6ftsprüferin
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Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen Ribnitz-Damgarten
Ribnitz-Damgarten

31351/2020  

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Entgeltlich erworbene Software 37.741,00 3,00

II. Sachanlagen

1. Fahrzeuge 3.736.779,00 3.205.166,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen 177.591,00 3.914.370,00 183.318,00

3.952.111,00 3.388.487,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Vorräte 12.597,04 12.606,96

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 4.190.625,49 4.689.467,80

2. sonstige Vermögensgegenstände 247.141,33 4.437.766,82 870.378,93

III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten 4.283.233,79 203.574,06

8.733.597,65 5.776.027,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.068,40 5.852,66

A. Eigenkapital

I. Rücklagen 2.411.461,02 2.411.461,02

II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag) 3.321.192,92 256.968,53-

III. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) 2.871.192,92- 3.578.161,45
2.861.461,02 5.732.653,94

B. Sonderposten aus Zuschüssen und 
Spenden zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens 7.356,00 15.331,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 7.242.456,59 188.800,87

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 2.224.505,45 2.634.219,14

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 279.647,74 519.676,45

3. sonstige Verbindlichkeiten 78.350,25 2.582.503,44 79.686,01

12.693.777,05 9.170.367,41 12.693.777,05 9.170.367,41



Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

der
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

31351/2020  

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € T€

1. Erträge aus Leistungen 28.394.660,79 29.232

2. Personalkostenerstattung 157.296,66 95

3. sonstige betriebliche Erträge 47.600,24 624

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.963.134,84 -3.651
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al-

tersversorgung und für Unterstützung -826.937,84 -4.790.072,68 -865

5. Kfz-Aufwand -368.336,82 -336

6. Gebäudeaufwendungen -476.545,98 -369

7. Sanitätsmaterial -234.952,58 -154

8. Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf -317.548,27 -300

Zwischenergebnis 22.412.101,36 24.276

9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.975,00 8

10. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachan-

lagen ohne Kraftfahrzeuge -77.440,59 -82
b) auf Kraftfahrzeuge einschließlich Leasing -1.179.020,52 -1.256.461,11 -1.042

11. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.998.470,66 -19.535

Zwischenergebnis -2.834.855,41 3.625

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 59,91 0

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -36.397,42 -47

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.871.192,92 3.578

15. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) 2.871.192,92 -3.578



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 30.03.2022    

Kreisausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022    

 
 

Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Rettungsdienst für das Jahr 2020 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Der Kreistag erteilt der Betriebsleitung für das Haushaltsjahr 2020 die Entlastung. 
 
 

 

Stralsund, 17. März 2022 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

Eigenbetrieb Rettungsdienst  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0327 

Status: öffentlich 
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Begründung:  

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen gehört laut § 14 des 
Kommunalprüfgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V) zu den 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (§§ 11 bis 16 KPG M-V). Dem Landesrechnungshof obliegt 
die Aufgabe bei Eigenbetrieben ohne Größenklassenbegrenzungen die Verträge mit dem 
Jahresabschlussprüfer im Namen und für Rechnung der prüfungspflichtigen Einrichtungen 
abzuschließen (§ 14 Abs. 1 KPG M-V), das Prüfverfahren zu überwachen und den 
Prüfbericht des Jahresabschlussprüfers freizugeben (§§ 15 und 16 KPG M-V). 

Der Landesrechnungshof hat mit Vertrag vom 28. Juli 2020 die WIKOM AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 bestellt. 
Die Prüfung wurde am 18. Oktober 2021 abgeschlossen. 

Laut dem Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ergibt sich aus den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes kein Anlass für wesentliche 
Beanstandungen, die einer Entlastung entgegenstehen würden.  

 

Anlagen: 
 
keine 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
      

 
 
 



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
 

 
 

 

BV/3/0315  Seite: 1 von 2 

Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus und Digitalisierung 

Vorberatung 17.01.2022    

Mobilitätsausschuss Vorberatung 25.01.2022    

Kreisausschuss Vorberatung 31.01.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 28.02.2022    

Mobilitätsausschuss Vorberatung 29.03 2022    

Kreisausschuss Vorberatung 04.04.2022    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022    

 

Konzept zur Verdichtung des Radwegenetze im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt, 

1. die Anwendung des „Konzeptes zur Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen im Landkreis Vorpommern-Rügen“ zur Ermittlung von Prioritäten für den 
Ausbau von Radwegen an übergeordneten Straßen (Anlage) 

und 

2. der Bau von straßenbegleitenden Radwegen entlang von Kreisstraßen soll in der Regel mit 
Hilfe von Fördermitteln erfolgen. 

 

Stralsund, 10. Januar 2022 

 
 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Bau und Planung  
Vorlagen-Nr.: 

BV/3/0315 

Status: öffentlich 
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Begründung:  

 
Eine sinnvolle Erschließung des Landkreises Vorpommern-Rügen mit Radwegen für den 

Alltagsverkehr kann nur über einen flächendeckenden Ausbau der Infrastruktur von 

Radwegen prioritär entlang von Bundes- und Landesstraßen und ergänzend an Kreisstraßen 

erfolgen. Der weitere Ausbau soll dabei helfen, allen Bürger/innen im Landkreis den 

Umstieg auf das Rad für den Alltagsverkehr zu ermöglichen und damit ein Teil der 

Verkehrswende zu sein sowie diese aktiv mitzugestalten. 

Aktuell sind im Landkreis jedoch leider noch zu wenige Radwege vorhanden, sodass ein 

Ausbau weder kurz- noch mittelfristig, sondern einem langfristigen Plan entsprechend 

erfolgen muss. Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt eine Priorisierung für die 

Lücken benötigt, um eine langfristige Strategie aufzubauen und allen Bürger/innen einen 

Ausblick zu geben, in welchem Zeitraum die Radwege in ihrem Bereich geplant und 

umgesetzt werden sollen. Es soll sich dabei um eine Methodik handeln, die objektiv 

nachvollziehbar aufgebaut ist, sodass jeder die Herangehensweise verstehen kann.  

Mit Hilfe der Beschlussfassung soll die grundsätzliche Methodik bestätigt werden, nach der 

der Landkreis Vorpommern-Rügen in Zukunft bei der Priorisierung der einzelnen 

Maßnahmen vorgehen möchte. Da jedoch nicht ausschließlich Radwege entlang von 

Bundes- und Landesstraßen, sondern auch entlang von Kreisstraßen betrachtet werden, soll 

für eben jene der Ausbau in der nächsten Stufe dem anliegenden Konzept folgend 

beschlossen werden. 

Um den Haushalt zu entlasten, sollen Radwege entlang von Kreisstraßen in der Regel nur 

dann geplant und gebaut werden, wenn hierfür eine finanzielle Förderung in Aussicht 

steht.  

Die Evaluierung des Konzepts erfolgt im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen in einem 

Zeitraum von sechs Jahren.   

Anlage: 
Konzept zur Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im LK V-R 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 5420000/7853200       

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: 2022  0,00 € 
Haushaltsjahr: 2023  0,00 € 
Haushaltsjahr: 2024  0,00 € 
Haushaltsjahr: 2025  0,00 € 

Bemerkungen:  
Es handelt sich vorliegend um einen Grundsatzbeschluss. Es ist beabsichtigt, für geförderte 
Projekte zur Verdichtung des Radwegenetzes an Kreisstraßen ab dem Doppelhaushalt 
2024/2025 jährlich voraussichtlich ca. 125.000 € als Eigenanteil bereitzustellen. 
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1. Ziel und Zweck des Konzeptes 

Im Landkreis Vorpommern-Rügen (LK VR) liegen ca. 230 km Bundes-, 658 km Landes- und 
323,5 km Kreisstraßen. Dem gegenüber stehen ca. 86,5 km Radwege an Bundes-, 272 km Rad-
wege an Landes- und 58 km Radwege an Kreisstraßen. 

Eine sinnvolle Erschließung des Landkreises mit Radwegen kann nur über eine flächende-
ckende Infrastruktur von Radwegen an Bundes- und Landes-, ergänzend an Kreisstraßen, erfol-
gen.  

Dabei ist vor allem der Alltagsradverkehr in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen, um 
den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Vorpommern-Rügen trotz der starken ländlichen 
Prägung den Umstieg aufs Rad und damit eine Partizipation an der Verkehrswende zu ermögli-
chen. Alltagsradverkehr zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

• Er findet nahezu täglich auf wiederkehrenden Strecken statt. 

• Er ist räumlich begrenzt. 

• Er findet bei fast jedem Wetter statt. 

• Er wird auch von minderjährigen Verkehrsteilenehmer/innen selbständig realisiert. 

• Bürgerinnen und Bürger, die Alltagsradverkehr realisieren, sind auf die Verlässlichkeit der 
Strukturen angewiesen. 

• Es wird in der Regel die kürzeste Verbindung zwischen Start- und Zielpunkt gewählt. Je 
weiter ein Umweg ausfällt, desto mehr sinkt die Akzeptanz zusätzliche Strecken (ggf. zu-
gunsten einer höheren Sicherheit) in Kauf zu nehmen. 

Daraus ergeben sich folgende Anforderungen, die Radwege für den Alltagsradverkehr erfüllen 
müssen: 

• Sie müssen eine gewisse Sicherheit bieten, d. h. sie müssen von der Öffentlichkeit wahr-
nehmbar platziert sein (einsame, schlecht einsehbare Strecken werden eher gemieden). 

• Sie müssen befestigt sein (mind. wassergebundene Decke). 

• Sie müssen ausreichend breit sein (mind. 2,50 m). 

• Sie müssen gepflegt werden (Laub, Winterdienst). 

• Sie müssen bei Dunkelheit sicher befahrbar sein. 

Das Konzept zur Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes und Kreisstraßen im 
Landkreis Vorpommern–Rügen soll den Prozess der Entscheidungsfindung, welche Radwegab-
schnitte konkret gebaut werden sollen, durch objektivierbare Kriterien unterstützen und so 
eine echte Priorisierung der knappen Ressourcen zu Umsetzung des Ziels ermöglichen. 

2. Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation im LK VR wird auf der nachfolgenden Karte dargestellt. 
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Auf der Abbildung 1 sind 
die übergeordneten Stra-
ßen abgebildet.  

Zu diesen zählen die Auto-
bahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen. Wäh-
rend die Autobahnen und 
deren Zubringer für den 
Radverkehr irrelevant 
sind, bilden die anderen 
Kategorien das Grundge-
rüst des Alltagradwege-
netzes. Bundesstraßen 
sind in blau, Landesstra-
ßen in grün und Kreisstra-
ßen in orange abgebildet. 
Die breiten eingezeichne-
ten Linien stellen die ak-
tuellen Situationen mit 
straßenbegleitenden Rad-
wegen dar, bei den feinen 
Linien ist daher kein stra-
ßenbegleitender Radweg 
vorhanden. 
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3. Zielstellung und Methodik zur Ermittlung der einzelnen Abschnitte 

Da die Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur sinnvoll 
möglich ist, wenn Schwerpunkte gesetzt werden, ist für die 1. Phase ein klares Ziel zu defi-
nieren, was ein möglicher Ausgangspunkt bzw. was mögliche Ausgangspunkte für eine Ver-
dichtung sein können.  

Eine Verdichtung des Radwegenetzes unter dem Gesichtspunkt des Alltagsverkehrs kann sinni-
gerweise nur von Städten bzw. zentralen Orten aus in die Fläche erfolgen. Die Städte bzw. 
zentralen Orte sind sowohl Ausgangs- als auch Endpunkt für radbezogenen Alltagsverkehr, da 
sie neben Einkaufsmöglichkeiten, der Möglichkeit zum Arzt oder zur Apotheke zu gehen oder 
eine Schule zu besuchen auch häufig Sitz des Arbeitsplatzes oder Verkehrsumstiegspunkte 
sind. Hierzu wurde die Kategorisierung der Regionalplanung, ergänzt um die Siedlungsschwer-
punkte aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern, aus dem Jahr 2010 als 
Grundlage genommen, um eine gute Abdeckung in die Fläche des Landkreises zu erhalten. 

In der 1. Phase muss der Fokus auf die Realisierung der überörtlichen Verbindungen von Orts-
ausgansschild bis Ortseingangsschild liegen, da  

• innerörtliche Verbindungen aufgrund des vorhandenen Platzes und eines notwendigen 
Grunderwerbs nur sehr langsam, personal- und kostenintensiv realisiert werden können, 

• für innörtliche Radwegeverbindungen ein entsprechendes Radwegekonzept der jeweiligen 
Gemeinde vorliegen muss, um Fehl- bzw. Parallelplanungen zu verhindern, 

• bei innerörtlichen Verbindungen geklärt sein muss, ob ein reiner Radweg oder ein gemein-
samer Rad- und Gehweg erstellt werden soll. 

Da radbezogener Alltagsverkehr für den Normalbürger aber auch physische Grenzen hat, ist es 
sinnvoll um die o. g. Städte bzw. zentralen Orte einen Radius von ca. 5 km, beginnend ab der 
Stadt- bzw. Ortsgrenze, zu ziehen und sich in der 1. Phase auf die Verdichtung des Radwege-
netzes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in diesem Umkreis zu konzentrieren, wobei Al-
ternativrouten zu den straßenbegleitenden Radwegen in die Überlegungen einzubeziehen 
sind, wenn diese die unter 1. genannten Bedingungen erfüllen. 

In einer 2. Phase kann dann konzeptionell überlegt werden, wie die so entstandenen „Rad-
wegeenden“ sinnvoll miteinander verknüpft werden können. 

3.1. Ergebnis der Betrachtungen 

Als Städte bzw. zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte wurden folgende ermittelt: 

Oberzentrum: 

 

Stralsund 

Mittelzentren: 

 

Bergen auf Rügen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten 

Grundzentren: 

 

Baabe, Bad Sülze, Barth, Binz, Franzburg, Garz/Rügen, Marlow, 
Putbus, Richtenberg, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin, Tribsees, 
Zingst 
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Siedlungsschwer-
punkte 

 

Abtshagen, Altenkirchen, Altenpleen, Breege, Dierhagen, Dranske, 
Gingst, Glowe, Grammendorf, Middelhagen, Niepars, Poggendorf, 
Reinkenhagen, Velgast, Wiek 

 

Für die o. g. Orte ergibt sich dann folgendes Gesamtbild unter Berücksichtigung des 5 km Ra-
dius. Wie zu erkennen ist, sind nach den zentralen Orten noch einige Bereiche zu finden, in 
denen die nächsten Versorgungsmöglichkeiten weiter entfernt sind, weshalb ebenfalls Sied-
lungsschwerpunkte in die Auswertung mit eingeflossen sind.
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Auf Abbildung 2 
sind die ermittelten 
Orte mit den jewei-
ligen Radien abge-
bildet. Die Linien 
stellen jeweils eine 
Kategorie der Stra-
ßen dar. Die Unter-
schiede zwischen 
feinen und breite-
ren Linien hängen 
mit aktuell vorhan-
denen straßenbe-
gleitenden Radwe-
gen zusammen. So 
fehlt an einer fei-
nen Linie aktuell 
ein straßenbeglei-
tender Radweg, 
wohingegen an 
breiteren Linien ein 
Radweg vorhanden 
ist. 
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Für die o. g. Orte ergibt sich dann jeweils eines der nachfolgenden Bilder unter Berücksichti-
gung des 5 km Radius. 

3.2. Oberzentrum 

Stralsund 

Für die erste Karte wird eine etwas längere Erklärung gemacht. So sind die dunkelroten Berei-
che jeweils die Siedlungsflächen der Zentren, die etwas hellere Farbe stellt die 5 Kilometer 
Pufferzone dar, um einen Überblick zu bekommen, welche Abschnitte in Frage kommen. 
Blaue Linien stehen für Bundesstraßen, grün steht für Landesstraßen und orange für Kreisstra-
ßen. Die jeweils breiteren Linien bedeuten einen vorhandenen straßenbegleitenden Radweg, 
die feinen Linien stehen für eine Straße ohne straßenbegleitenden Radweg. Etwaige Alterna-
tivrouten sind nicht eingezeichnet. Neben den Straßen sind im Abstand von einem Kilometer 
Markierungen (offizielle Kilometrierung der Straßen) zu finden, die jeweils zwischen Knoten-
punkten gemacht wurden. Somit lässt sich die Länge des fehlenden Abschnittes besser ein-
schätzen. 

Für Stralsund lässt sich feststellen, dass nahezu alle Abschnitte bereits über einen straßenbe-
gleitenden Radweg verfügen. Lediglich zwei Abschnitte fehlen momentan. Zum einen ist auf 
Rügen in Richtung Gustow (nicht im 5 km-Radius) im Osten noch ein kleiner Abschnitt nicht 
mit einem straßenbegleitenden Radweg versehen. Dieser Abschnitt findet sich jedoch auf der 
Prioritätenliste wieder. Zum anderen fehlt der Radweg an einem Abschnitt entlang der L 222 
nach Zarrendorf. 
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3.3. Mittelzentren 

Bergen auf Rügen 

Rund um Bergen auf Rügen gibt es ein engmaschiges Netz aus verschiedenen Straßentypen. So 
gibt es Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. In Bezug auf Bundesstraßen fehlt hierbei eine Ver-
bindung von Süden kommend entlang der B 196. Nach Osten gibt es eine solche Verbindung, 
genauso wie in Richtung Norden entlang der B 96. Bei den Landesstraßen fehlt eine solche 
Verbindung sowohl nach Nord-Westen, als auch nach Süd-Osten an der L 301, in welcher aller-
dings aktuell ein Teilstück zwischen Neklade und Siggermow geplant wird. Gleiches gilt für 
die RÜG 15 aus Richtung Tilzow kommend, auch dieser Abschnitt ist im Moment in Planung. 
Abschnitte, die aktuell an Kreisstraßen noch nicht in Planung sind und auch noch nicht im Be-
stand, sind entlang der RÜG 7 im Westen und RÜG 18 im Nord-Osten. 
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Grimmen 

Grimmen ist an den Bundes- und Landesstraßen bereits gut erschlossen. So fehlen lediglich 
Bereiche in Norden der B 194 und im Süden bis Poggendorf (allerdings ohne Siedlung im 5 km-
Radius). Die Landesstraßen sind ebenfalls gut erschlossen, sodass der einzige noch fehlende 
Abschnitt entlang der L 30 ab Bartmannshagen sich aktuell auf der Prioritätenliste wiederfin-
det. An den Kreisstraßen sieht die Situation hingegen anders aus. Es ist zu sehen, dass keine 
der drei Kreisstraßen NVP 12, NVP 15 oder NVP 20 über einen straßenbegleitenden Radweg 
verfügt. 
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Ribnitz-Damgarten 

Ribnitz-Damgarten ist für den nördlichen Bereich bereits relativ gut versorgt mit straßenbe-
gleitenden Radwegen. In diesem Bereich sind nahezu alle übergeordneten Straßen mit stra-
ßenbegleitenden Radwegen versorgt. Lediglich ein Abschnitt entlang der L 21 fällt aus, für 
diese Verbindung wurde allerdings eine Vereinbarung mit dem Land getroffen, sodass hier ein 
sogenannter „Ziffer 6 Radweg“ abseits der Straßen vom Land finanziert wurde, der diese Ver-
bindung abdeckt und für den ein straßenbegleitender Radweg somit entfällt. Größere Lücken 
sind im südlichen Bereich zu finden. Die L 181 befindet sich aktuell in Planung und Bau über 
die Prioritätenliste. Bei den Landesstraßen fehlt somit noch der Abschnitt entlang der L 191 in 
Richtung Bartelshagen I. Ebenfalls fehlend ist ein Radweg entlang der NVP 5. Hierfür wäre al-
lerdings auch ein straßenbegleitender Radweg entlang der L 191 erforderlich. 
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3.4. Grundzentren 

Baabe 

Im Bereich um das Grundzentrum Baabe sind nahezu alle straßenbegleitenden Radwege vor-
handen. Es fehlt lediglich ein kurzer Abschnitt entlang der L 192. Für alle anderen Abschnitte 
gibt es bereits straßenbegleitende Radwege. Zudem sind Alternativrouten vorhanden, die die 
fehlende Verbindung ersetzen können. 
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Bad Sülze 

Bad Sülze verfügt aktuell über einen straßenbegleitenden Radweg in Richtung Langsdorf (Trib-
sees) entlang der L 19. Entlang der L 23 in Richtung Böhlendorf laufen aktuell Planungen. Die 
restlichen Abschnitte entlang der L 23 in Richtung Eixen und der L 19 in Richtung Mar-
low/Dettmannsdorf-Kölzow haben aktuell keinen straßenbegleitenden Radweg. 
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Barth 

Das Grundzentrum Barth hat durch seine bedeutende Stellung für die umliegenden Gemeinden 
bereits viele straßenbegleitende Radwege. Lediglich entlang der L 21 in Richtung Groß 
Kordshagen fehlt aktuell noch ein straßenbegleitender Radweg. 
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Binz 

Für den Bereich um das Grundzentrum Binz fehlt aktuell die Verbindung Richtung Bergen auf 
Rügen entlang der L 293 (die wie bereits erwähnt geplant wird). Ebenfalls fehlend ist eine 
Verbindung entlang der L 29 in Richtung Serams südlich von Binz, wobei hier eine Alternativ-
route vorhanden ist. 
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Franzburg 

Für das Grundzentrum Franzburg fehlen einige straßenbegleitende Radwege. So gibt 
es lediglich eine kurze Verbindung entlang der L 22 bis zum Kreisverkehr in Müggen-
hall und von dort anschließend in Richtung Richtenberg. Für die weiteren Abschnitte 
in Richtung Millienhagen-Oebelitz, Drechow, Hohenbarnekow und – auch wenn die Dis-
tanz zu groß ist – Abtshagen sind aktuell keine straßenbegleitenden Radwege vorhan-
den. Weitere Verbindungen werden bei Richtenberg, dem zweiten Teil des zusammen-
gehörigen Grundzentrums erwähnt. 
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Garz/Rügen 

Garz hat zwar eine straßenbegleitende Radwegeverbindung in Richtung Süden zur Fähre Gle-
witz, ebenso ist entlang der L 30 Richtung Samtens der Abschnitt auf der Prioritätenliste, es 
fehlen allerdings Abschnitte sowohl an der L 29 Richtung Poseritz und in Richtung Putbus, als 
auch entlang der L 291 in Richtung Sehlen. Aktuell wird ein Lückenschluss entlang des Ostsee-
küstenradweges an der RÜG 13 geplant und gebaut. Der Lückenschluss hilft auch dabei, die 
Verbindung Puddemin Garz herzustellen. 
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Marlow 

Für Marlow lässt sich ähnliches sagen wie für Franzburg-Richtenberg, auch hier gibt es außer-
halb von Marlow nur einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 18, in Richtung Dett-
mannsdorf-Kölzow (die Lücke ist aktuell in Planung), der zweite Abschnitt in Richtung Plennin 
wird aktuell geplant. Für die anderen Landesstraßen, L 181 in Richtung Bad Sülze und Al-
lerstorf sowie der L 182 in Richtung Alt Guthendorf lässt sich dies nicht sagen. Für die NVP 6 
von Camitz bis zur L 18 findet sich eine alternative Wegeführung (die nebenbei kürzer ist, als 
die Verbindung über die Kreisstraße). Für die NVP 5 von Brünkendorf bis Marlow fehlt ein an-
schließender Radweg entlang der L 182 bis Marlow. 
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Putbus 

Für Putbus lässt sich feststellen, dass aktuell noch recht wenige straßenbegleitende Radwege 
zur Verfügung stehen. So gibt es wie bereits erwähnt entlang der L 301 keine Verbindung 
Richtung Bergen auf Rügen im Norden. Ebenfalls ist entlang der L 29 Richtung Lonvitz und in 
Verlängerung (außerhalb des 5 km-Radius) Richtung Binz kein straßenbegleitender Radweg 
vorhanden. In Richtung Garz im Westen erstreckt sich der straßenbegleitende Radweg eben-
falls nicht auf die komplette Strecke, auch wenn Garz außerhalb des definierten Abstandes 
liegt und es eine touristische Wegeführung abseits der L 29 gibt. 
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Richtenberg 

Richtenberg gilt zusammen mit Franzburg als Grundzentrum. Somit sind die vorhandenen Rad-
wege ähnlich zu beurteilen. Der Unterschied hierbei ist, dass es in Richtenberg einen vorhan-
denen straßenbegleitenden Radweg in Richtung Steinhagen gibt. Allerdings sind keine zusätz-
lichen Radwege vorhanden. So fehlt das letzte Stück nach Jakobsdorf entlang der L 21, eben-
falls wie der straßenbegleitende Radweg entlang der L 212 in Richtung Wolfshagen/Schuenha-
gen. 
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Sagard 

Für das Grundzentrum Sagard lässt sich feststellen, dass zum einen die Verbindung Richtung 
Sassnitz entlang der B 96 fehlt (wird allerdings bereits vom Straßenbauamt geplant) und zum 
anderen die Verbindung in Richtung Glowe im Norden entlang der L 30. 
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Samtens 

Auch bei Samtens lassen sich noch einige fehlende Abschnitte feststellen. So ist zwar der Ab-
schnitt zwischen Samtens und Garz auf der Prioritätenliste des Landkreises und wird aktuell 
vom Straßenbauamt geplant, in Richtung Dreschvitz auf der L 30 fehlt allerdings noch ein 
straßenbegleitender Radweg, ebenso wie in Richtung Nord-Osten parallel zur B 96/L 296. In 
Richtung Süden verfügt die RÜG 12 ebenfalls über keinen straßenbegleitenden Radweg. 
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Sassnitz 

Für den Bereich Sassnitz fehlt analog zu Sagard die bereits geplante Verbindung entlang der 
B 96. Ebenfalls fehlend ist die Verbindung durch den Nationalpark Jasmund in Richtung Nor-
den entlang der L 303. Der Radweg entlang der Brücke bei Mukran ist aktuell im Lücken-
schlussprogramm zu finden und in Planung. 
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Sellin 

Das gemeinsame Grundzentrum mit Baabe hat eine ähnliche Ausstattung mit straßenbeglei-
tenden Radwegen. So fehlt auch bei Sellin lediglich ein Abschnitt entlang der L 292, für den 
jedoch eine Alternativroute vorhanden ist. Dabei muss allerdings auch erwähnt werden, dass 
die nächste betreffende Siedlung mit Middelhagen weiter entfernt ist als die 5 Kilometer. 
Diese fällt in den Einflussbereich von Baabe. 
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Tribsees 

Tribsees verfügt über den bereits erwähnten straßenbegleitenden Radweg in Richtung Bad 
Sülze. Des Weiteren kommt ein Abschnitt entlang der L 19 in Richtung Zarrentin und der L 22 
in Richtung Rekentin hinzu. Es fehlt aktuell ein Abschnitt entlang der L 192 in Richtung 
Drechow sowie ein Verbindungsstück südlich der Autobahn entlang der L 19. Die Kreisstraßen 
NVP 13 und NVP 9 haben ebenfalls keinen straßenbegleitenden Radweg. 
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Zingst 

Da Zingst stark touristisch geprägt ist, gibt es in diesem Bereich viele Radwege. Dadurch kön-
nen die fehlenden straßenbegleitenden Radwege entlang der L 21 und der NVP 25 durch alter-
native Verbindungen ausgeglichen werden. 
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3.5. Siedlungsschwerpunkte 

Abtshagen 

Für den Bereich von Abtshagen sind keine straßenbegleitenden Radwege vorhanden. Im Nah-
bereich von 5 Kilometern fehlen Radwege entlang der B 194 nach Norden in Richtung Steinha-
gen und nach Süden in Richtung Schönenwalde. Entlang der L 222 fehlt der vorhin bereits er-
wähnte Abschnitt in Richtung Franzburg. Hinzu kommt ein weiterer Abschnitt in Richtung 
Nord-Osten nach Elmenhorst. Bei der Kreisstraße 16 ist in Richtung Wittenhagen ebenfalls 
kein straßenbegleitender Radweg vorhanden. 
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Altenkirchen 

Im Bereich um Altenkirchen ist ein straßenbegleitender Radweg entlang der L 30 in Richtung 
Breege vorhanden. In Richtung L 30 nach Wiek fehlt hingegen ein straßenbegleitender Rad-
weg. Ähnlich verhält es sich entlang der RÜG 1 in Richtung Putgarten und der RÜG 2 in Rich-
tung Dranske/Kuhle, für die es jedoch jeweils alternative Wegeverbindungen gibt. 
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Altenpleen 

Für den Bereich um Altenpleen lässt sich sagen, dass es in Richtung Prohn bis auf einen kurzen 
Abschnitt einen straßenbegleitenden Radweg entlang der NVP 11 gibt. In Richtung Groß Mohr-
dorf und Günz fehlt jeweils der Radweg entlang der NVP 11 aus Altenpleen heraus und im An-
schluss daran auf der L 213. 
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Breege 

Für den Bereich Breege bestehen sowohl Verbindungen entlang der L 30 in Richtung Glowe, 
als auch in Richtung Altenkirchen. Die RÜG 3 in Richtung Lobkevitz verfügt hingegen über kei-
nen straßenbegleitenden Radweg. 
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Dierhagen 

Der Bereich um Dierhagen hat bereits straßenbegleitende Radwege entlang der L 21 in Rich-
tung Süden. In Richtung Norden nach Wustrow fehlt für diese Straße ein straßenbegleitender 
Radweg. Ebenfalls vorhanden ist ein Radweg entlang der NVP 1. 
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Dranske 

Für Dranske ist lediglich die RÜG 2 von Interesse, da alle anderen Abschnitte außerhalb des 
5 km-Radius liegen. Bis Kuhle verfügt diese Straße über einen straßenbegleitenden Radweg. 
Im Anschluss fehlt ein Abschnitt bis zum Abzweig L 30, der allerdings auch keine Verbindung 
innerhalb des 5 km-Radius ermöglichen würde. 
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Gingst 

Im Gebiet um Gingst ist kein straßenbegleitender Radweg entlang der L 30 sowohl in Richtung 
Dreschvitz, als auch in Richtung dem Abzweig L 301 bis Kluis zu finden. Im Gegensatz dazu 
verfügt die RÜG 9 in Richtung Ummanz über einen straßenbegleitenden Radweg. 
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Glowe 

Der Bereich um Glowe hat einen Radweg auf der Schaabe in Richtung Breege entlang der L 30. 
Fehlend sind hingegen Radwege entlang der L 30 in Richtung Sagard und der L 301 in der Ver-
längerung in Richtung Lohme, was jedoch außerhalb des 5 km-Radius liegt. 
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Grammendorf 

Im Bereich um Grammendorf gibt es keinen straßenbegleitenden Radweg. Es gibt sowohl in 
der Verlängerung mit der L 26 und L 27 keinen straßenbegleitenden Radweg, als auch direkt 
angrenzend mit den Kreisstraßen NVP 13 und NVP 14. 
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Middelhagen 

Für den Bereich um Middelhagen ist entlang der L 292 lediglich ein Abschnitt fehlend, der be-
reits bei Baabe erwähnt wurde. Ansonsten ist in Richtung Süden bis Thiessow ein straßenbe-
gleitender Radweg vorhanden. Entlang der RÜG 8 ist ein letzter Abschnitt in Richtung Gager 
ohne straßenbegleitenden Radweg, hier gibt es jedoch eine alternative Wegeführung. 
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Niepars 

Rund um Niepars ist an der B 105 in beiden Richtungen ein straßenbegleitender Radweg vor-
handen. Entlang der L 21 nach Duvendiek ist ein Radweg in Planung. Fehlend ist die Verlänge-
rung nach Lassentin im Norden und in Richtung Süden nach Obermützkow. 
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Poggendorf 

Entlang der B 194 gibt es direkt um Poggendorf keinen straßenbegleitenden Radweg. Dieser 
endet aus Richtung Grimmen kommend in Barkow. Nach Süden gibt es keine Siedlung im rele-
vanten Umkreis. Entlang der L 26 ist ebenfalls kein Radweg vorhanden. Weder in Richtung Ra-
kow, noch in Richtung Kandelin gibt es einen straßenbegleitenden Radweg. In Richtung bzw. 
hinter Kandelin folgt jedoch ab dem Abzweig Groß Bisdorf/B 109 ein Radweg. 
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Miltzow 

Um Reinkenhagen/Miltzow gibt es einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 30 nach 
Reinberg, in Richtung Bartmannshagen wird ein Radweg geplant. Fehlend sind noch Ab-
schnitte entlang der NVP 16 nach Hildebrandshagen und der NVP 18 nach Ahrendsee. 
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Velgast 

Entlang der B 105 wird in beide Richtungen bereits ein straßenbegleitender Radweg geplant. 
Fehlend sind jedoch Abschnitte entlang der L 212 in Richtung Karnin im Norden, in der Verlän-
gerung nach Groß Kordshagen sowie im Süden in Richtung Schuenhagen/Wolfshagen. 
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Wiek 

Im Bereich um Wiek fehlen Radwege entlang der L 30 in Richtung Süden zur Wittower Fähre 
und Norden bis nach Altenkirchen. Im Anschluss daran ist zudem kein Radweg entlang der 
RÜG 2 nach Kuhle und der RÜG 3 nach Lobkevitz vorhanden. 

 

 

 

In die untersuchten Nahbereiche der Zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte fallen insge-
samt rund 94 km Bundes-, 383 km Landes- und 136 km Kreisstraßen. Aktuell sind dabei in die-
sen Bereichen Radwege an etwa 78 km der Bundes-, 170 km der Landes- und 48 km der Kreis-
straßen zu finden. Die Differenz hierzu soll im ersten Schritt mit Hilfe dieses Konzeptes ge-
schlossen werden. 
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4. Methodik zur Priorisierung der ermittelten Abschnitte 

Die einzelnen zu bewertenden Radwegelücken an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den 
oben definierten räumlichen Bereichen sind nach einheitlichen, nachvollziehbaren Kriterien 
zu bewerten. 

Für die Bewertung werden folgenden Kriterien herangezogen: 

• Durchschnittlicher täglicher Verkehr (nur bei Bundes- und Landesstraßen) 

• Alltagsverkehr (verschiedene Aktivitäten) 

• Einschätzung des Gefahrenpotenzials 

• Touristische Bedeutung 

 

Die Bewertung der Kriterien erfolgt nach folgendem Muster: 

Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV): 

o Die Anzahl der Kfz die den Abschnitt im Schnitt jeden Tag befahren 

Alltagsverkehr: 

o Schulweg (Grundschule, Regionale Schule, Gymnasium) 

o Weg zum Einkaufen (Supermarkt) 

o Gesundheit (Weg zum Arzt/zur Apotheke) 

o Amtsweg 

o Weg zum nächsten Bahnhof 

Einschätzung des Gefahrenpotenzials 

o Ist die Straße breit genug (ist ein Mittelstreifen vorhanden)? 

o Sichtbehinderungen durch Kurven/Bäume/… 

Touristische Bedeutung 

o In welcher Raumkategorie des Tourismus befindet sich der Abschnitt 

Die Gesamtbewertung für eine Radwegelücke erfolgt indem der Wert des DTV mit den weite-
ren Aspekten des täglichen Lebens addiert wird.  

So gibt es jeweils einen Punkt für Grundschule, Regionale Schule, Gymnasium, Einkaufen, 
Arzt, Apotheke, Amtsweg, Bahnhof, Breite der Straße und Sichtbehinderungen.  



 

Seite 43 von 55 
 

Für den Tourismus stellt sich eine etwas andere Situation dar. Hier werden die Punkte je nach 
Tourismusregion klassifiziert (maximal zwei Punkte) und zusätzlich für Fernradwege (Ostsee-
küsten- und Hamburg-Rügen Radweg mit zwei Punkten) und vom Tourismusverband Mecklen-
burg-Vorpommern beworbenen Rundwegen (ein Punkt) bewertet, die sich auf dem Abschnitt 
befinden. 

Im Ergebnis erhalten die Radwegelücken einen Gesamtpunktwert, wobei die Abschnitte mit 
einem hohem Punktwert eine höhere Priorität besitzen. 

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild für die vorderen Platzierungen der zehn am höchsten 
eingestuften Abschnitte. Die komplette Tabelle ist im Anhang zu finden: 

An Bundes- und Landesstraßen 

Abschnitt Straßenbezeichnung Ergebnis Streckenlänge 

Binz – Serams (Alter-
nativroute vorhanden) 

L 29 17,1 3 km 

Teschenhagen - Ber-
gen 

B 196 / L 296 13,9 3 km 

Ramitz – Bergen L 301 13,4 5 km 

Zipke – Barth L 21 12,6 3 km 

Sagard – Glowe L 30 12,4 6,3 km 

Bartelshagfen I – Rib-
nitz – Damgarten 

L 191 12,3 5,5 km 

Sagard – Sassnitz (in 
Planung) 

B 96 12,1 3 km 

Nadelitz – Putbus (Al-
ternativroute vorhan-
den) 

L 29 11,9 4,5 km  

Wustrow – Dierhagen 
(Alternativroute vor-
handen) 

L 21 11,6 5 km 

Poseritz – Garz (Alter-
nativroute vorhanden) 

L 29 11,4 4,3 km zu bauen 
(1,2 km Bestand) 
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An Kreisstraßen 

Abschnitt Straßenbezeichnung Ergebnis Streckenlänge Kosten 

Thesenvitz – Bergen RÜG 7 11 2 km Kreis –   
1 km Land 

0,8 Mio. € 

Stedar – Bergen RÜG 18 11 5 km 2 Mio. € 

Kaschow – Grimmen NVP 20 10 1 km 0,4 Mio. € 

Ketelshagen – Putbus RÜG 15 10 3,3 km 1,3 Mio. € 

Müggenwalde – Grimmen NVP 12 9 3,2 km 1,3 Mi. € 

Kuhlrade – Ribnitz-Dam-
garten 

NVP 5 9 2,4 km Kreis - 
1,5 km Land 

1 Mio. € 

Breesen – Tribsees NVP 9 8 4 km 1,6 Mio. € 

Fäsekow – Tribsees NVP 13 8 4,3 km  1,7 Mio. € 

Putgarten - Altenkirchen 
(Alternativroute vorhan-
den) 

RÜG 1 8 5,5 km 2,2 Mio. € 

Hoikenhagen – Grimmen 
(über Müggenwalde mög-
lich) 

NVP 12 7 2,2 km  0,9 Mio. € 

Brünkendorf – Marlow NVP 5 7 
2,6 km Kreis – 
2,3 km Land 

1 Mio. € 

Groß Stubben/Frankent-
hal – Samtens 

RÜG 12 7 4 km 1,6 Mio. € 

 

5. Abstimmung und Entscheidung 

Die vorliegende Konzeption enthält alle Informationen, um eine Priorisierung der einzelnen 
Abschnitte vornehmen zu können. 

Bundes- und Landesstraßen: 

Die Ergebnisse dieser Konzeption dienen dazu, die Prioritätenliste fortzuschreiben. Dazu wer-
den die Ergebnisse dieses Konzepts im Kreistag diskutiert und es wird eine Rangfolge der Maß-
nahmen festgelegt, welche in den nächsten 6 Jahren aus Sicht des Landkreises realisiert wer-
den sollen. 
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Kreisstraßen: 

Die Ergebnisse dieser Konzeption dienen dazu die Maßnahmen festzulegen, welche durch die 
Verwaltung in den nächsten 6 Jahren realisiert werden sollen. Dazu werden die Ergebnisse 
dieses Konzepts im Kreistag diskutiert und es werden die Maßnahmen bestimmt. 

Die Verwaltung berichtet jährlich über die Umsetzung der Konzeption detailliert im Kreistag. 

Nach Ablauf von 4 Jahren sind die Ergebnisse aus dem Konzept zu überprüfen und es ist anzu-
passen bzw. in Bezug auf die 2. Phase fortzuschreiben. 

6. Finanzierung und Haushaltsplanung 

Die Finanzierung von Radwegen an Bundes- und Landesstraßen erfolgt über den Bund bzw. das 
Land.  

Die Finanzierung von Radwegen an Kreisstraßen soll vornehmlich über Fördermittel erfolgen. 
Dazu ist je zweijähriger Haushaltsperiode insgesamt ein Eigenanteil von 250.000 Euro im 
Kreishaushalt einzuplanen. 
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Anhang 

Bundesstraßen 
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Sagard – Sassnitz  
(In Planung) 

 

B 96 8,1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 12,1 3 

Schönenwalde – 
Abtshagen 

B 194 4,8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8,8 4 

Steinhagen – Abts-
hagen 

B 194 4,2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8,2 4,7 

Barkow - Poggen-
dorf 

B 194 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3 
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Landesstraßen 
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Serams - Binz L 29 9,1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 17,1 3 

Teschenhagen 
– Bergen 

B 
196/ 
L 296 

7,9 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13,9 3 

Ramitz - Ber-
gen 

L 301 4,4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 13,4 5 

Zipke - Barth L 21 1,6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12,6 3 

Glowe - 
Sagard 

L 30 6,4 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 12,4 6,3 

Bartelshagen I 
- RDG 

L 191 4,3 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 12,3 5,5 

Nadelitz - Put-
bus 

L 29 3,9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11,9 4,5 

Wustrow - 
Dierhagen 

L 21 7,6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11,6 5 
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Poseritz - Garz L 29 4,4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11,4 4,3 

Kluis – Gingst  L 301 4,4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10,4 4 

Putbus - Ber-
gen 

L 301 3,3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 10,3 5,8 

Jahnkendorf – 
Marlow 

L 181 2,3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10,3 3,8 

Dalgen – FR L 192 3,1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10,1 4,4 

Dreschvitz - 
Samtens 

L 30 2,7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9,7 4 

Kneese - Mar-
low 

L 181 1,7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9,7 4,1 

Neu Lassentin 
- Niepars 

L 213 1,6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9,6 2,3 

Hohenbarne-
kow - FR 

L 22 1,1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9,1 4,6 
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Neu Guthen-
dorf - Marlow 

L 182 1,1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9,1 4 

Drechow – Tri-
bsees 

L 192 3,1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9,1 6,1 

Karnitz - Garz L 291 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 3,5 

Milienhagen - 
FR 

L 22 1,7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8,7 2,8 

Schuenhagen - 
FR 

L 212 1,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8,5 4,6 

Kneese – Bad 
Sülze 

L 19 3,1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8,1 3,5 

Kasnevitz - 
Garz 

L 29 4,4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7,4 4,4 

Böhlendorf – 
Bad Sülze 

L 23 1,3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7,3 3,2 
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Klein Bisdorf - 
Poggendorf 

L 26 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7 5,7 

Kavelsdorf – 
Bad Sülze 

L 23 0,6 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6,6 4,3 

Groß Mohrdorf 
– Altenpleen 

L 213 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 2,4 + 2 
Kreis-
straße 

Günz - Alten-
pleen 

L 213 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 0,9 + 2 
Kreis-
straße 

Wolfshagen – 
Velgast 

L 212 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 5,4 

Wiek - Alten-
kirchen 

L 30 0,9 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5,9 3,2 

Jakobsdorf - 
FR 

L 21 1,3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5,3 2,2 

Zarrendorf - 
Stralsund 

L 222 2,1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5,1 2 
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Karnin - Vel-
gast 

L 212 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 2,2 

Dreschvitz - 
Gingst 

L 30 2,7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4,7 6 

Bischofsdorf - 
Wiek 

L 30 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,9 3,5 

Rakow - Pog-
gendorf 

L 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,8 4,2 
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Stedar - 
Bergen 

RÜG 18  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5 

Thesenvitz 
– Bergen 

RÜG 7  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 

Kaschow – 
Grimmen 

NVP 20  0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

Ketelsha-
gen - Put-
bus 

RÜG 15  0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3,3 

Kuhlrade - 
RDG 

NVP 5  0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2,4 
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Müggen-
walde - 
Grimmen 

NVP 12  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,2 

Fäsekow – 
Tribsees 

NVP 13  0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 8 4,3 

Breesen - 
Tribsees 

NVP 9  0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 8 4 

Putgarten 
- Altenkir-
chen 

RÜG 1  0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 8 5,5 

Hoikenha-
gen – 
Grimmen 

NVP 15  0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 2,2 

Frankent-
hal - Garz 

RÜG 12  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 4 
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Brünken-
dorf - Mar-
low 

NVP 5  1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 2,6 

Lobkevitz - 
Breege 

RÜG 3  0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 5 2 

Kreuzung L 
213 - Al-
tenpleen 

NVP 11  1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 2 

Hilde-
brandsha-
gen - Rein-
kenhagen 

NVP 16  0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 4 

Ahrendsee 
- Reinken-
hagen 

NVP 18  0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 4 

Deyelsdorf 
- Gramm-
endorf 

NVP 13  1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 4,2 

Rodde - 
Grammen-
dorf 

NVP 14  1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 7 (4,7 
Neh-
rin-
gen) 
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Brönkow - 
Grammen-
dorf 

NVP 14  1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 3,3 

Lüttkevitz 
– Dranske 

RÜG 2  0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1,8 

Glewitz - 
Grammen-
dorf 

NVP 13  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 
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Nahverkehrsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt den als Anlage beigefügte Nahverkehrsplan, dieser 
ist bei Bedarf fortzuschreiben. 

Stralsund, 29. März 2022 

 
 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Stabsstelle Wirtschaftsförderg./ Regionalentwicklung  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0322/1 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist nach §3 Abs. 3 (ÖPNVG M-V) der Aufgabenträger für 

den ÖPNV. Er hat nach §7 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Mecklenburg-Vorpommern einen Nahverkehrsplan aufzustellen. Dieser bildet einen 

strategischen Rahmenplan für die Entwicklung des ÖPNV im Landkreis Vorpommern-Rügen 

ab. Der im Nahverkehrsplan festgelegte Mindeststandard ist durch den Aufgabenträger des 

sonstigen ÖPNV zu finanzieren.  

Der Nahverkehrsplan enthält nach §7 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen 

Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern Aussagen über den Bestand und die 

künftige Entwicklung des ÖPNV-Angebots, Aussagen über den Bestand und Entwicklung der 

Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen, der Finanzierung und Organisation des ÖPNV. 

Im Rahmen der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind umfangreiche 

Beteiligungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Beteiligung der Amts-, Gemeinde- und 

Stadtverwaltungen erfolge durch folgende Formate: 

• Frühbeteiligung (Januar 2020 – März 2020) 

• ÖPNV-Beirat (1. Arbeitstreffen Mai 2020) 

• 9 Mobilitätsdialoge (1. Runde Juni 2020 – September 2020) 

• Online Befragung (Februar 2021 – März 2021) 

• ÖPNV-Beirat (2. Arbeitstreffen Juni 2021) 

• 3 Mobilitätsdialoge (2. Runde Juni 2021)) 

• Beteiligung im Rahmen eines TÖB-Verfahrens mit Möglichkeit zur Stellungnahme 

(Juni 2021 – September 2021) 

Neben den Ämtern, Gemeinden und amtsfreien Gemeinden des Landkreises Vorpommern-

Rügen wurden ebenso Interessenvertretungen inkl. Umweltverbände, Aufgabenträger, 

Landesplanung und Politik sowie Verkehrsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus wurde ein 

begleitender ÖPNV-Beirat einberufen. Die Anmerkungen und Einwände aus den 

Stellungnahmen, Befragungen und Dialogen wurden gegeneinander abgewogen und sind als 

Anlage beigefügt. 

Die Erstellung des Nahverkehrsplans erfolgte unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Vorgaben. Das in der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2022/23 abgebildete Ziel, 

die bestehenden Mobilitätsangebote des Landkreises für alle Schülerinnen und Schüler 

ab dem Schuljahr 2022/2023 ganzjährig fahrpreislos gestalten zu wollen, ist in dieser 

Beschlussvorlage des Nahverkehrsplans eingearbeitet (vgl. S. 147, 188). 

 

   

Anlagen: 
 

1. Nahverkehrsplan Landkreis Vorpommern-Rügen 
2. Abwägungsprotokoll der Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung 
3. Vermerk rechtliche Prüfung Aufnahme Wegebahnen in Nahverkehrsplan 
4. Übersicht Änderungen 
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Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten bis 2025:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: 2022      1.000.000 EUR 
Haushaltsjahr: 2023      1.500.000 EUR 
Haushaltsjahr: 2024      1.500.000 EUR  
Haushaltsjahr: 2025      1.500.000 EUR 

Bemerkungen: 
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Änderungen zur BV/3/0322/1 – Nahverkehrsplan Landkreis Vorpommern-Rügen 

 

Kapitel 4.4.3 ÖPNV und Gelegenheitsverkehr (S.111 – 112) – Ergänzung: 

Der Landkreis unterstützt im Sinne eines sinnvollen Gesamtansatzes ein koordiniertes Ange-
bot aus ÖPNV entsprechend Netzdefinition und Mindeststandards und Gelegenheitsverkehren 
in Form des Ausflugsverkehrs. Dabei ist die Abgrenzung zwischen ÖPNV und Gelegenheitsver-
kehr zu beachten, da es sich funktional um unterschiedliche Produkte handelt (vgl. S.184).  

Der Kreistagsbeschluss (KT 306-14/2021) vom 13. Dezember 2021 ("Etablierte touristische Ver-
kehre als erlebnisorientierte Gästebeförderung müssen auch zukünftig Bestand haben! Auf-
nahme der Wegebahnen in den Nahverkehrsplan") zur Etablierung von Gelegenheitsverkehren 
in Form des Ausflugsverkehrs soll nach Abschluss der noch laufenden Beanstandung im Rah-
men der Fortschreibung des Nahverkehrsplans berücksichtigt werden. 

Kapitel 5.2.4 Tarif-, Vertriebs- und Marketingqualität (S. 147) – Änderung: 

Kurzfristig: Maßnahmen zur Schülerbeförderung 

Zur verkehrsmittelübergreifenden Verbesserung der Schülerbeförderung und der Freizeitmobi-
lität der Schülerinnen und Schüler sind für die Haushaltsjahre 2022/2023 8 Mio.€ bereitge-
stellt. Die Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2022/23 bildet ab, die bestehenden Mobili-
tätsangebote des Landkreises für alle Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2022/2023 
ganzjährig fahrpreislos gestalten zu wollen. 

Verwaltungsseitig wurde begonnen, Umsetzungsszenarien mit dem Ziel der Beschlussreife im 
Juni-Kreistag 2022 und Umsetzung zum Schuljahresbeginn 2022/23 zu erarbeiten. Der Land-
kreis stellt sicher, dass diese Maßnahmen dem Beihilferecht entsprechen und im Rahmen der 
gültigen Vertragswerke umgesetzt werden können (vgl. S. 188). 

Kapitel 7.3 Zusammenfassender Maßnahmenplan (S. 183, 188) – Ergänzung, Änderung: 

Lfd.Nr. Maßnahme/Prüfauftrag Bezug Umsetzungshorizont 

8 Berücksichtigung des Beschlusses zur Etablierung 
von Gelegenheitsverkehren in Form des Ausflugs-
verkehrs durch eine Fortschreibung des NVP 

4.4.3 Nach Vorliegen des 
Ergebnisses der Be-

anstandung 

123 Maßnahmen zur verkehrsmittelübergreifenden 
Verbesserung der Schülerbeförderung und der 
Freizeitmobilität der Schüle-rinnen und Schüler 

5.2.4 15. August 2022 
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Gremium  Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022 

 
 
Änderungsantrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR zur Beschlussvorlage BV/3/0322/1 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Beschlussvorlage BV/3/0322/1 zugrundeliegende Beschlussfassung des Nahverkehrsplanes 
(NVP, Vergabenummer SL51-19v) wird in folgenden Punkten geändert bzw. ergänzt: 

 

Seit
e 

Kap. Textstelle Änderung / Ergänzung Begründung 

 
29 

 
1.3 

Dritter 
Aufzählungspunkt 
 
 
 
…..eine 
angebotsorientierte 
Gestaltung des ÖPNV-
Systems] 

 
Wird als erster Punkt der 
Aufzählung genannt und 
geändert in: 
 
…eine angebots- und 
marktorientierte Gestaltung 
des ÖPNV-Systems, 
verbunden mit dem 
politischen und 
unternehmerischen Ziel, bis 
zum Jahr 2026 eine 50%ige 
Steigerung und bis zum Jahr 
2030 eine Verdopplung der 
Fahrgastzahlen gegenüber 
den Zahlen von 2019 zu 
erreichen. 

Neben klimapolitischen 
Zielen, einer Verbesserung 
des Angebotes und einer 
besseren 
Flächenerschließung ist es 
erforderlich, auch 
hinsichtlich der 
Nutzer*innenzahlen Ziele 
zu formulieren und diese 
regelmäßig zu überprüfen. 
Dies ist hinsichtlich der 
Einnahmesituation der VVR 
ein wesentlicher Faktor, 
denn nur durch eine 
deutliche Erhöhung der 
Fahrgastzahlen wird der 
Anteil am Modal Split 
steigen und eine 
langfristige 
Angebotssicherung 
ermöglicht. Im 
vorliegenden NVP wird 
lediglich unverbindlich die 
Erhöhung des Anteils des 
Umwelt-verbundes aus Rad-
, Fußverkehr und ÖPNV 
formuliert, ohne dass 

 

Änderungsantrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR  
Vorlagen  Nr.: 

A/3/0160 

Status: öffentlich 
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erkennbar ist, welche 
konkrete und auch 
quantifizierbare 
Zielsetzung für den 
sonstigen ÖPNV in 
Vorpommern-Rügen 
besteht. Angesichts einer 
weiter steigenden PKW-
Nutzung von 
Wohnbevölkerung und 
Touristen, des großen 
Flächenverbrauchs und 
nach wie vor hoher 
Unfallzahlen ist ein Ausbau 
und eine offensive 
Vermarktung des ÖPNV 
dringend erforderlich. 
Insbesondere soll mit dieser 
geänderten Zielsetzung ein 
Umstieg auf Busse, Bahnen 
und neue Mobilitätsdienst-
leistungen (z.B. On-
Demand-Verkehre) erreicht 
und die soziale Teilhabe in 
den ländlichen Regionen 
Vorpommern-Rügens ohne 
eigenen PKW gestärkt 
werden. Aufgrund dieser 
Festlegung im neuen NVP 
wird der Landkreis als 
Aufgabenträger für den 
ÖPNV und als 
Gesellschafter der VVR 
aufgefordert, die 
Unternehmensziele des 
kommunalen Verkehrs-
unternehmens konsequent 
an dem Ziel der Fahrgast-
gewinnung und des 
gewünschten Umstiegs von 
bisherigen Nicht- und 
Gelegenheitsnutzern auf 
Busse der VVR 
auszurichten. 
Die Fahrgastprognose 
(Kap.3.3.2, Seite 75,76) 
basiert auf Zahlen von 2020 
und berücksichtigt weder 
den Einfluss der 
Coronapandemie noch die 
Wirkung einer sich 
ändernden Gesetzeslage 
sowie eines sich ändernden 
Mobilitätsverhaltens der 
Bevölkerung. Die Prognose 
muss deutlich übertroffen 
werden, dies ist als Ziel 
festzuhalten und im 
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Rahmen eines jährlichen 
Monitorings zu überprüfen. 
 

29 1.3 Erster 
Aufzählungspunkt: 
 
Steigerung des Modal 
Split-Anteils des 
Umweltver-bundes (…) 
von derzeit 43% auf 
mindestens 50% bis zum 
Jahr 2035 

Wird zweiter 
Aufzählungspunkt 
 
Steigerung des ÖV-Anteils 
am Modal-Split von derzeit 
5-7,5% auf 10-15% in 2030 
sowie die Steigerung des 
Modal Split-Anteils des 
Umweltverbundes (…) von 
derzeit 43% auf mind. 48% 
bis zum Jahr 2026 und 66% 
bis zum Jahr 2030  

Der ursprüngliche Vorschlag 
bedeutet lediglich eine 
Steigerung des Modal Split-
Anteils des 
Umweltverbundes von 
0,54%/Jahr. Zur Erreichung 
der Klimaziele ist ein 
ambitionierteres Ziel 
erforderlich. Der Anteil des 
ÖV am Modal-Split beträgt 
laut BV zwischen 5 und 
7,5% (siehe Seite 74, 
Abb.19). Zu Beginn der 
Legislatur hat sich der 
Mobilitätsausschuss das Ziel 
gesetzt, diesen Anteil am 
Modal-Split von 5% auf 10% 
zu verdoppeln. Dieses Ziel 
ist mit dieser Formu-lierung 
im NVP verankert. 

29 
 

1.3 Zweiter 
Aufzählungspunkt: 
Erreichung von 50% 
CO2-Neutralität der 
Fahrzeugflotte im 
sonstigen ÖPNV bis 
2035 … 

Wird dritter 
Aufzählungspunkt 
 
Erreichung von mindestens 
50% CO2-Neutralität bis 2030 
und 100% bis 2035. 

Aus klimapolitischen 
Gründen ist eine deutliche 
Beschleunigung der Um-
stellung auf klimaneutrale 
Antriebe erforderlich, dies 
sollte auch als Ziel-
formulierung im NVP 
Berücksichtigung finden. 
Die Clean Vehicle Directive 
der EU und das „Saubere 
Fahrzeugebeschaffungsgese
tz“ der Bundesregierung 
von 2021 sind einzuhalten, 
eine entsprechende 
Förderung der Beschaffung 
sowie Werkstätten- und 
Ladeinfrastruktur durch 
den Gesetzgeber ist hierbei 
zwingend erforderlich. 
 

30 1.3 Nach Aufzählung  
 

Als ersten Absatz einfügen: 
 
Zur Umsetzung der mit 
diesem Nahverkehrsplan 
verbundenen Aufgaben, zur 
Sicherung der Zielerreichung 
und zum Zwecke der 
Vernetzung und 
Koordinierung der mit der 
Verkehrswende verbundenen 
Themen und Aufgaben wird 
bis 2024 durch den 
Aufgabenträger ein dem 
Aufgabenumfang 

Dieser NVP umfasst eine 
Vielzahl von Prüfaufträgen 
und Umsetzungs-
vorschlägen. Er beinhaltet 
diverse Bezüge zu 
Zuständigkeiten der 
Landes- und Bundes-
gesetzgebung sowie 
Verweise auf kommunale 
Zuständigkeiten, 
Fördermöglichkeiten und 
weitere Details. Der NVP 
steht nicht für sich allein, 
sondern entfaltet seine 
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entsprechendes 
Mobilitätsmanagementsyste
m aufgebaut und strukturell 
sowie personell abgesichert.  
 
 

Wirksamkeit erst im engen 
Zusammenwirken mit 
anderen, das Gelingen der 
Verkehrswende ebenfalls 
tragenden Handlungs-
strängen. Als ein Beispiel 
sei hier das Radwege-
konzept des Landkreises 
genannt. Diese Handlungs-
stränge müssen 
zusammengeführt und im 
Sinne der Zielerreichung 
sinnvoll miteinander 
verknüpft werden. Dies 
bedarf der zentralen 
Begleitung und Steuerung 
durch den Aufgabenträger. 

30 1.3 Nach Aufzählung: Als zweiten Absatz einfügen: 
 
Zur Überprüfung der 
Zielerreichungsqualität 
erfolgt ein jährliches 
Monitoring, dass die 
einzelnen Teilaspekte 
detailliert erfasst und 
bewertet. Die Vorlage des 
Ergebnisberichtes erfolgt 
rechtzeitig zur 
Haushaltsplanung des 
Folgejahres, so dass bei 
Bedarf nachgesteuert 
werden kann. Die 
Landkreisverwaltung hält die 
hierzu erforderlichen 
personellen und 
strukturellen Ressourcen 
vor. Ein erster Bericht 
erfolgt zum Ende des Jahres 
2022. 
 

Die in Kapitel 6.2 (Seite 
170 ff) beschriebenen 
Maßnahmen zu 
Qualitätssteuerung und -
controlling benennen die 
Daten und durchgeführten 
Maßnahmen, welche durch 
den Verkehrsbetrieb zu 
erheben und darzustellen 
sind. Eine Gesamt-
betrachtung in Bezug auf 
die Zielerreichung ist 
hierdurch jedoch noch 
nicht gegeben. Um eine 
zielgerichtete Fort-
schreibung des NVPs 
anhand der aktuellen 
Situation vornehmen zu 
können und diese über die 
Haushaltsplanung 
sicherzustellen, bedarf es 
jedoch genau einer solchen 
umfänglichen und regel-
mäßigen Gesamt-
betrachtung. 

124 4.6.
7 

Letzter Satz, nach 
…Knieperdamm“  

Einfügen: 
 
zu überprüfen und 
umzusetzen. Insbesondere 
zu den Randzeiten und an 
Wochenenden sind die 
Umsteigebeziehungen 
zwischen Bahn und Bus zu 
optimieren. 

Inwiefern das zitierte 
Richtungsknoten-Konzept in 
der vorliegenden Form 
umsetzbar ist, ist strittig, 
Insofern empfiehlt es sich, 
dieses im Rahmen der 
laufenden Diskussion zu 
überprüfen. Unabhängig 
von der finalen Umsetzung 
des Richtungsknoten-
konzeptes ist eine 
Optimierung der Umstiegs-
beziehungen zu den 
genannten Zeitpunkten zu 
prüfen. 
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182 7.3 Nach dem ersten 
Absatz: 
 
[..anhand des 
Umsetzungshorizonts 
priorisiert] 

Einfügen: 
 
Der Umsetzungsstand und 
die Priorisierung des 
Maßnahmenplans wird im 
Rahmen des im Kapitel 1 
beschriebenen Monitoring-
verfahrens einmal jährlich 
systematisch überprüft. Aus 
den Ergebnissen abzu-
leitende Änderungen der 
Priorisierung und die 
Umsetzung konkreter 
Einzelmaßnahmen sind auf 
Grundlage eines jeweiligen 
Kreistagsbeschlusses unter 
Berücksichtigung der haus-
halterischen Grundsätze 
möglich, auch wenn dies den 
im NVP genannten 
Umsetzungshorizont 
verkürzt. 

Im Maßnahmenplan werden 
145 Einzelmaßnahmen, 
versehen mit einem teils 
mehrjährigen Umsetzungs-
horizont, 
zusammengefasst. In der 
überwiegenden Mehrzahl 
handelt es sich hier um 
Prüfaufträge. Es ist 
sicherzustellen, dass der 
Aufgabenträger aufgrund 
sich beispielsweise 
ändernder gesetzlicher 
Rahmenbedingungen oder 
aus anderen Gründen 
heraus schnell reagieren, 
Änderungen der 
Priorisierung und ggf. 
beschleunigte Verfahren 
zur Umsetzung einzelner 
Maßnahmen vornehmen 
kann.    

182 7.3 Weiterer Absatz Einfügen:  
 
Das im Rahmen der 
Aufstellung des 
Nahverkehrsplanes 
angewandte 
Beteiligungsverfahren wird 
in Bezug auf die Umsetzung 
der im Maßnahmenplan 
zusammengefassten 
Maßnahmen verstetigt. 
Hierzu finden einmal 
jährlich regionale 
Mobilitätsdialoge in den 
Regionen Nordvorpommern / 
Fischland – Darss – Zingst – 
Boddenregion / Stralsund / 
Rügen statt. Zu diesen 
Dialogen werden 
Vertreter*innen der 
jeweiligen Ämter und 
Gemeinden aus Verwaltung 
und Politik sowie weitere 
Träger öffentlicher Belange 
und die Bevölkerung 
eingeladen.  
 

 
Die Umsetzung der 
Verkehrswende bedarf 
einer breiten 
gesellschaftlichen 
Akzeptanz und 
transparenter 
Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesse. Bei 
der Erarbeitung des NVP 
wurde hierauf großer Wert 
gelegt, ein breites 
Beteiligungsverfahren 
wurde gewählt und 
durchgeführt. Diese 
Beteiligungsqualität wird 
durch die vorgeschlagenen 
jährlichen Mobilitätsdialoge 
während der Umsetzungs- 
und Fortschreibungsphase 
des NVP aufrechterhalten.   

184 30 Satzanfang Überarbeitung und 
Umsetzung des 
Richtungsknoten-Konzeptes 
in der Hansestadt Stralsund. 
Prüfung der Umstiegs-
beziehungen Bahn/Bus zu 
Randzeiten und an 
Wochenenden 

Bezug zu 4.6.7 
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190 108 Wiederherstellung 
SPNV-Anbindung… 

Ersetzen: 
Aktivierung SPNV-Anbindung 
an den Hafen Mukran … 

Die Formulierung 
„Wiederherstellung“ ist 
irreführend. Die Anbindung 
ist vorhanden. 

188 119 Koordinierung der 
Angebote von 
Fernbussens und 
sonstigem ÖPNV  

Koordinierung der Angebote 
von Fernbussen und 
sonstigem ÖPNV 

Redaktionell 

188 121 Verlegung der 
Haltestelle des 
Fernbusses in der … 

Ersetzen: 
Verlegung der Haltestelle 
der Fernbusse in der … 

Redaktionell 

 
 
gez. Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp 
Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR 
 
 

 

 
 
   
 
  
 
 
 



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Kreistag Vorpommern-Rügen 
Zustimmungsre
cht 

25.04.2022    

 
 

Inkommunalisierung gemeindefreier Wasserflächen - Seebad Insel Hiddensee - Erweiterung 
Hafen Vitte 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Dem Antrag der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee auf Inkommunalisierung einer gemeindefreien 
Wasserfläche im Bereich des Hafens von Vitte wird zugestimmt.  

Der maßstabsgerechte Lageplan des Vermessungsingenieurs Holger Krawutschke vom 19. 
November 2020 Antr.-Nr. BK207282 ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

 

 

Stralsund, 8. April 2022 

 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat – 

 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Recht und Kommunalaufsicht  
Vorlagen  Nr.: 

BV/3/0338 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 hat die Gemeinde Seebad Insel Hiddensee auf der 
Grundlage des Gemeindevertreterbeschlusses vom 20. November 2018 die 
Inkommunalisierung einer gemeindefreien Wasserfläche im Bereich des Vitter Hafens beim 
Innenministerium beantragt. 
 
Der Amtsausschuss des Amtes West-Rügen hat dem Antrag der Gemeinde Seebad Insel 
Hiddensee auf Inkommunalisierung am 15. Oktober 2019 zugestimmt. 
 
Eine Inkommunalisierung erfolgt gem. § 11 Abs. 1 KV M-V aus Gründen des öffentlichen 
Wohls. Diese liegen insbesondere dann vor, wenn hoheitliche Aufgaben das Vorhandensein 
gemeindlicher und kreislicher Gebietshoheit erfordern. 

Die Gemeinde beabsichtigt die notwendige Sanierung des bestehenden, bereits 
gemeindezugehörigen Hafens Vitte als auch eine darüberhinausgehende Neustrukturierung 
der bislang vermischten Passagier- und Frachtabfertigung und einer großräumig angelegten 
Hafensicherung, die nicht nur den bestehenden Hafen, sondern auch noch nicht 
gemeindezugehörige private Steganlagen und wilde Ankerplätze vor dem ehem. 
Hotelschiffanleger berücksichtigt.  

Mit der Inkommunalisierung der Wasserflächen wird der Gemeinde die Möglichkeit gegeben 
planungsrechtlich auf dem Gebiet tätig zu werden.  
Insofern die tatsächlich in Anspruch genommene Fläche von der derzeit geplanten Fläche 
abweicht, ist eine Exkommunalisierung anvisiert.  

Da sich mit der Inkommunalisierung der bisher gemeindefreien Wasserfläche neben der 
Gemeinde- auch die Kreisgrenze nach § 11 Abs. 5 KV M-V ändert, ist der Landkreis gem. § 
11 Abs. 1 Satz 2 KV M-V i.V.m. § 104 Abs. 3 Ziffer 13 KV M-V hinsichtlich der beabsichtigten 
Inkommunalisierung vorher anzuhören.  

Anlagen: 
 
Anlage 1: Lageplan des Vermessungsingenieurs Holger Krawutschke vom 19. November 2020 
Antr.-Nr. BK207282  
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Bemerkungen: 
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Die Koordinaten sind dem amtlichen 
Liegenschaftskatasterinfonnationssystem entnommen. 
Die Daten wurden am 26.10.2020 durch den Landkreis 
Vorpommern-Rügen FD 41 Kataster und Vermessung bereitgestellt. 
Gemäß § 34 Abs. 1 des Gesetzes über das amtliche Geoinfonnations 
und Vermessungswesen vom 16.12.2010 (GVO BI. M-V S.713), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22 05.2018 
(GVOBI. M-V S.193,204) wird die Genehmigung über die 
Veröffentlichung und Umarbeitung des Ausschnittes 
der Liegenschaftskarte der Gemarkung Breege im vorliegenden 
Lageplan des Ob VI Holger Krawutschke vom 17.11.2020 zum Zwecke 
der lnkommunalisierung von Wasserflächen erteilt. 
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Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022 

 
 
Antrag der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR: "Förderung der Jugend- und Sozialarbeit 
erhalten" 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 

1. Der Kreistag stellt fest, dass die Jugend- und Schulsozialarbeit ein unverzichtbarer 
Bestandteil sozialpädagogischer Begleitung und Hilfen in der Schule und in der 
Jugendarbeit ist und aktuell keine Erkenntnisse dazu vorliegen, dass Teile der derzeitigen 
Angebote verzichtbar sind.  

 
2. Der Kreistag fordert die Landesregierung daher dazu auf, die Förderung sowohl der 

Jugend- wie auch der Schulsozialarbeit ab 2023 mindestens in bisheriger Höhe aufrecht 
zu erhalten und Kostensteigerungen bei der Förderung zu berücksichtigen.  

 
3. Zusätzliche Bedarfe etwa bei der Schulsozialarbeit insbesondere im ländlichen Raum 

sollen durch die Landesregierung zusätzlich finanziert werden.  
 

4. Der Kreistag appelliert an die Landesregierung und den Landtag, die Finanzierung der 
Jugend- und Schulsozialarbeit ab 2023 zu verstetigen und zu sichern und die mit der 
Finanzierung aus dem europäischen Sozialfonds verbundene Begrenztheit und 
Unsicherheit zu beenden.  

 
Der Landrat wird beauftragt, der Landesregierung wie auch dem Landtag MV die o.g. 
Forderungen und Feststellungen in schriftlicher Form mitzuteilen und eine Stellungnahme zu 
erbitten. 
 
Begründung:  

Laut öffentlicher Berichterstattung sollen die Mittel für die durch das Land weitergereichten 
Mittel für die Jugendsozialarbeit zukünftig deutlich reduziert werden. In der Folge droht, dass 
Stellen etwa für Streetworker oder in den Jugendclubs nicht mehr finanziert werden können. 
Hintergrund ist eine geplante Umschichtung der Fördermittel auf die Schulsozialarbeit. 

 
gez. Anett Kindler 

 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FR  
Vorlagen  Nr.: 

A/3/0146 

Status: öffentlich 
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Kreistagsmitglied 
Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR  



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
 

 

 

 

    

Auszug aus der Niederschrift über die 

19. Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 14. März 2022 

Beschlussausfertigung 

TOP  5.1 

Antrag der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR: "Förderung der Jugend- und Sozialarbeit 
erhalten" 

Vorlage: A/3/0146 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
1. Der Kreistag stellt fest, dass die Jugend- und Schulsozialarbeit ein unverzichtbarer 

Bestandteil sozialpädagogischer Begleitung und Hilfen in der Schule und in der 
Jugendarbeit ist und aktuell keine Erkenntnisse dazu vorliegen, dass Teile der 
derzeitigen Angebote verzichtbar sind.  

2. Der Kreistag fordert die Landesregierung daher dazu auf, die Förderung sowohl der 
Jugend- wie auch der Schulsozialarbeit ab 2023 mindestens in bisheriger Höhe aufrecht 
zu erhalten und Kostensteigerungen bei der Förderung zu berücksichtigen.  

3. Zusätzliche Bedarfe etwa bei der Schulsozialarbeit insbesondere im ländlichen Raum 
sollen durch die Landesregierung zusätzlich finanziert werden.  

4. Der Kreistag appelliert an die Landesregierung und den Landtag, die Finanzierung der 
Jugend1und Schulsozialarbeit ab 2023 zu verstetigen und zu sichern und die mit der 
Finanzierung aus dem europäischen Sozialfonds verbundene Begrenztheit und 
Unsicherheit zu beenden.  

Der Landrat wird beauftragt, der Landesregierung wie auch dem Landtag MV die o.g. 
Forderungen und Feststellungen in schriftlicher Form mitzuteilen und eine Stellungnahme 
zu erbitten 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei drei Enthaltungen zugestimmt 

 

 

Stralsund, 11. April 2022  Im Auftrag 22.05 Kathrin Radde 

 

Dienststelle/Unterschrift 

 



Landkreis Vorpommern-Rügen 
 

 

 

Der Landrat 
 

 
 

 

    

Auszug aus der Niederschrift über die 

19. Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 14.03.2022 

TOP  5 

Jugend- und Schulsozialarbeit 

 

Wortprotokoll: 

 
Die Tagesordnungspunkte 5, 5.1. und 5.2. werden im Folgenden zusammengefasst. 
 
Frau Müller informiert zur Rückstellung des Antrages „Förderung der Jugend- und 
Schulsozialarbeit erhalten“ der Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR im Kreistag. 
 
Frau Kindler gibt Informationen zum Hintergrund des Antrages. Der Erhalt der Jugend- und 
Schulsozialarbeit und der Weg aus der ESF-Finanzierung ist ein oft diskutiertes Thema. Ziel 
des Antrages ist es einen Appell vom Landrat aus an die Landesregierung zu richten sich 
mit Landesmitteln an der Jugend- und Schulsozialarbeit zu beteiligen.  
 
Frau Heinrich merkt an, dass Schulsozialarbeit im SGB VIII als Pflichtaufgabe geregelt ist. 
Im Koalitionsvertrag wurde die Finanzierung festgeschrieben.  
 
Frau Müller informiert, dass die Verwaltung an einer zukünftigen möglichen Finanzierung 
der Jugend- und Schulsozialarbeit arbeitet. 
 
Frau Heinrich informiert zum jetzigen Stand:  
An 53 Schulen im Landkreis werden aus ESF-Geldern+Landesmittel+Aufholen nach 
Corona+SSA Plus Schulsozialarbeiter*innen finanziert. 22 Jugendsozialarbeiter*innen 
werden aus ESF-Geldern finanziert. 
Insgesamt steigen die Kosten für Schul- und Jugendsozialarbeit aber die Zuschüsse des 
Landes nehmen ab. Bis 2029 werden die Zuschüsse von 2022 (1,8 Mio EUR) nicht wieder 
erreicht werden. Demnach steigt die kommunale Beteiligung, wenn die vorhandenen 
Stellen erhalten werden sollen.  
22 Schulen, i.d.R. Grundschulen, verfügen über noch keine Schulsozialarbeit. Anfragen sind 
bereits vorhanden und der Bedarf wird sich zukünftig erhöhen. 
  
In der strategischen Ausrichtung des Landkreises soll jede öffentliche Schule im Landkreis 
über Schulsozialarbeit verfügen.  
Solange ESF-Gelder für Schul- und Jugendsozialarbeit zur Verfügung stehen werden diese 
auch im Landkreis genutzt werden.  
Gespräche mit Bürgermeister*innen zur möglichen zukünftigen Finanzierung haben bereits 
begonnen. Es werden unterschiedliche kommunale Beteiligungen diskutiert. Denkbar sind 
die fachliche Ausgestaltung und die Finanzierung ohne ESF-Gelder über eine Richtlinie des 
Landkreises.    



   

 
Frau Heinrich hinterfragt das Ziel des Antrages und äußert ihre Bedenken bzgl. der 
Erfolgsaussichten. In den letzten Jahren gab es immer wiederkehrende Aktionen, welche 
bei der Landesregierung erfolglos blieben. 
 
Die Ausschussmitglieder diskutieren zum Antrag. Zur strategischen Ausrichtung des 
Landkreises wird mit dem Appell an die Landesregierung kein Wiederspruch gesehen. 
 
Herr Heinke kommt um 16:25 Uhr zur Sitzung dazu. 
 
Frau Müller gibt den Antrag zum Beschluss. Einstimmig mit 3 Enthaltungen wird der Antrag 
an den Kreistag gegeben.   
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Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022 

 
Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: "Stand der Planungen zum Ausbau 
straßenbegleitender Radwege an Landesstraßen" 

Beschlussvorschlag: 
 

1.  Der Kreistag Vorpommern-Rügen beauftragt den Landrat bei der Landesregierung 
 den konkreten Planungsstand zum Ausbau straßenbegleitender Radwege an den 
 Landesstraßen im Landkreis Vorpommern-Rügen zu erfragen.  

 
2.  Insbesondere soll in Erfahrung gebracht werden, inwieweit Mittel in welcher Höhe 

 im Doppelhaushalt des Landes für die Planung und den Ausbau straßenbegleitender 
 Radwege an Landesstraßen in unserem Landkreis zur Verfügung stehen und welche 
 Maßnahmen mit welchen Fertigstellungsterminen konkret geplant sind.  

 
3.  Der Landrat wird aufgefordert, sich verstärkt bei der Landesregierung für den 

 Ausbau der straßenbegleitenden Radwege im Landkreis Vorpommern-Rügen bei der 
 Landesregierung einzusetzen. 

 
Begründung:  

Die weitere Entwicklung des Radwegenetzes ist für unseren Landkreis sowohl mit Blick auf den 
Klimawandel als auch aus touristischer Sicht von besonderer Bedeutung. Bedauerlicherweise ist 
der Ausbaugrad der Radwege in vielen Bereichen unseres Landkreises noch vollkommen 
unbefriedigend, was nicht dazu beiträgt das Radfahren für unsere Einwohner und Gäste attraktiv 
zu machen, und dies, obgleich die Untersuchungen bzw. Befragungen aus touristischer Sicht oder 
auch in Zusammenhang mit unserem kreislichen Nahverkehrskonzept eine hohe Nachfrage 
bestätigen.  
Leider gibt es grade auch an den Landesstraßen in unserem Landkreis in dieser Frage immer noch 
erhebliche Defizite. Das kreisliche Konzept zur Verdichtung des Radwegenetzes in Verbindung 
mit der durch den Kreistag beschlossenen Prioritätenliste machen sowohl die Defizite als auch 
den diesbezüglichen Handlungsbedarf deutlich. 

 

gez. Mathias Löttge   gez. Gerd Scharmberg  gez. Benjamin Heinke 
Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion BVR/FW  Kreistagsfraktion BfS/FDP  Kreistagsfraktion CDU 
 
 

 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0155 

Status: öffentlich 
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Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: "Vollständige Umsetzung des 
Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1" 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen spricht sich nachdrücklich für eine vollständige 
Umsetzung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1, insbesondere für 
einen zweispurigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Rostock - Stralsund aus.  

 
2. Der Landrat wird aufgefordert, sich gegenüber der Landes- und Bundesregierung für 

eine Einordnung dieser wirtschafts- und verkehrspolitisch bedeutsamen Maßnahme 
in den Bundesverkehrswegeplan einzusetzen. 

 
Begründung:  

Über 30 Jahre ist es nun her, dass der zweispurige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Rostock und 
Stralsund als Teilprojekt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1 beschlossen wurde. 
Bis zum heutigen Tage ist keine vollständige Umsetzung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit 
Nummer 1 erfolgt.  
Die nach über 30 Jahren immer noch ausstehende Umsetzung dieses verkehrs- und 
wirtschaftspolitisch bedeutsamen Vorhabens ist vollkommen inakzeptabel. Grade in einer Zeit 
wo auf Bundesebene verstärkt über neue Verkehrslösungen im Zuge des Klimawandels und eine 
Verlagerung der Verkehrsströme von der Straße auf die Schiene diskutiert bzw. hierfür die 
Umsetzung konkreter Maßnahmen eingefordert wird, kann und darf es nicht sein, dass dieses 
wichtige Teilprojekt nicht weitergeführt wird. Durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke 
Lübeck-Stralsund wäre es möglich das Tempo auf 160 Stundenkilometer zu erhöhen und damit 
die Fahrzeiten zu verkürzen. Damit könnten zusätzliche Güterverkehre auf die Schiene verlagert 
und der Personenverkehr attraktiver und bedarfsfreundlicher gestaltet werden. 2 Auch für die 
Gestaltung des ÖPNV würden sich weitere Möglichkeiten z. B. durch die Einrichtung von S-Bahn 
Angeboten ergeben. Damit könnten Individualverkehre reduziert und auf die Schiene verlagert 
werden. Darüber hinaus könnten die beiden wirtschaftlichen Zentren Stralsund und Rostock mit 
ihren Häfen und Unternehmungen besser an das westdeutsche Schienennetz angebunden 
werden. 

gez. Mathias Löttge   gez. Gerd Scharmberg   gez. Benjamin Heinke 
Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion BVR/FW  Kreistagsfraktion BfS/FDP  Kreistagsfraktion CDU 
 
 

 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0156 

Status: öffentlich 
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Antrag der Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU: "Eigentumswechsel der 
Wasserburg Divitz an das Land Mecklenburg-Vorpommern" 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreistag Vorpommern-Rügen spricht sich dafür aus, die Wasserburg Divitz in die 
Trägerschaft und damit in die Verantwortung des Landes zu überführen um dieses 
kulturell, denkmalspflegerisch und architektonisch wertvolle Gebäude von nationaler 
Bedeutung auch zukünftig zu erhalten.  

 
2. Der Landrat wird aufgefordert, mit der Landesregierung und dem Eigentümer des 

Gebäudes entsprechende Verhandlungen zu führen. 
 
Begründung:  

Es ist unstrittig und von verschiedenen Experten bestätigt, dass es sich bei der Wasserburg Divitz 
um ein kulturell, denkmalspflegerisch und architektonisch besonders wertvolles Gebäude mit 
hoher kulturhistorischer Bedeutung handelt. Die besondere Bedeutung dieses Kulturgutes wurde 
sowohl durch das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege als auch durch internationale 
Experten ausdrücklich bestätigt und der Erhalt desselben als dringlich eingestuft.  
Trotzdem konnte bisher keine Finanzierung für einen Erhalt bzw. eine Sanierung des Gebäudes 
dargestellt werden. Auch ein konkretes Nutzungskonzept für das Gebäude, welches auch die 
Folgekosten berücksichtigt liegt bisher nicht vor. Die Landesregierung hat am 07. März 2022 in 
Beantwortung einer kleinen Anfrage des MdL Marc Reinhardt erklärt, dass man derzeit keine 
Möglichkeit einer Förderung sieht. Eine konkrete Förderzusage der Bundesregierung liegt 
gleichfalls nicht vor. Der Eigentümer (Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz e. V.) ist mit 
der Sanierung und dem Erhalt des Gebäudes ohne Hilfe der Landesregierung vollkommen 
überfordert. 2 Nach Einschätzung des Ministeriums für Inneres sind sowohl die Gemeinde  
Divitz-Spoldershagen als auch der Landkreis Vorpommern-Rügen finanziell nicht in der Lage die 
Trägerschaft des Gebäudes zu übernehmen bzw. die Kosten für die Sanierung und die 
Folgekosten darzustellen. Ausgehend von dieser Situation kann ein Erhalt dieses Gebäudes von 
nationaler Bedeutung nur durch eine Übernahme in das Eigentum und die Verantwortung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern erfolgen. Die Landesregierung sollte sich hier nach dem 
Beispiel des Schloss Bothmer in Klütz klar zu diesem bedeutenden Kulturgut im Landesteil 
Vorpommern bekennen. 

gez. Mathias Löttge  gez. Gerd Scharmberg  gez. Benjamin Heinke 
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion BVR/FW Kreistagsfraktion BfS/FDP  Kreistagsfraktion CDU  
 

 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktionen BVR/FW, BfS/FDP und CDU  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0157 

Status: öffentlich 
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Antrag der Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR: "Finanzielle Mittel für den notwendigen 
Eigenanteil zum Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie" 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt in Fortsetzung des 
Kreistagsbeschlusses KT 271-13/2021 vom 11.10.2021 und der Beratung im Bildungs-, Kultur- und 
Sportausschuss den Eigenanteil zum Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum 
aus Mitteln des Haushalts 2022 bereitzustellen.  
Die Inhalte der zu erbringenden Machbarkeitsstudie befinden sich in der Anlage dieses Antrages. 
 
Begründung:  

Eine Machbarkeitsstudie ist notwendig zur Klärung einer Reihe von offenen Fragen, z.B. zum 
inhaltlichen Profil, zum Standort, zu Möglichkeiten der Finanzierung (s. Anlage). Eine 
Beantwortung dieser Fragen mittels einer professionellen Machbarkeitsstudie ist ein notwendiger 
und folgerichtiger Schritt zur Umsetzung des Beschlusses vom 11.10.2021.  

Bezüglich der Frage des Standortes gibt es positive Signale aus den Gemeinden Putbus und 
Sassnitz. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V hat in Aussicht gestellt, eine 
Machbarkeitsstudie zu fördern und schätzt die Kosten auf ca. 70.000 €. Dafür ist ein Eigenanteil 
des Landkreises von 20% erforderlich, das sind ca. 15.000 €. Der Verein INSULA RUGIA e.V. ist 
grundsätzlich bereit, die Trägerschaft für das Erarbeiten der Machbarkeitsstudie zu übernehmen.  

 
gez. Dr. Carmen Kannengießer 
Kreistagsmitglied 
Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR 
 
   

Anlage: 
 

• Eckpunkte für eine Machbarkeitsstudie zum Rügen-Museum 
 
 

 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FR  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0158 

Status: öffentlich 
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Anlage  

zum Antrag „Finanzielle Mittel für den notwendigen Eigenanteil zum 

Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum“ 

 

Eckpunkte für eine Machbarkeitsstudie zum Rügen-Museum 

1. Was ist eine Machbarkeitsstudie und warum ist sie notwendig? 

Eine Machbarkeitsstudie ist ein wichtiges Instrument, das Entscheidungsträgern „eine 

objektive und auf einer ausführlichen Analyse beruhenden Entscheidungsgrundlage an die 

Hand gibt. Insbesondere bei Neugründungen…soll die Studie abklären, ob die von…den 

politischen Entscheidern und der interessierten Öffentlichkeit gewünschten und erhofften 

Potentiale tatsächlich gegeben und welche positiven Veränderungseffekte zu erwarten sind. 

Die Studie soll aber nicht nur die tatsächliche Machbarkeit abklären, sondern auch 

Entwicklungsoptionen aufzeigen, die das Museum zukunftsfähig machen.“1  

Der Fund des Silberschatzes von Schaprode im April 2018 gab den Anstoß, erneut über ein 

Rügen-Museum nachzudenken, in dem die Vielfalt und die Besonderheiten des historischen 

und kulturellen Erbes der Insel in Beziehung zum regionalen Umfeld einem breiten Publikum 

erschlossen werden sollen. Im Ergebnis mehrjähriger Diskussion werden im RUGIA Rügen-

Jahrbuch 2022 fünf Argumente für die Notwendigkeit eines solchen Museums genannt: 

    1) Ein Rügen-Museum stiftet Identität, 

    2) ein Rügen-Museum wertet die Tourismusregion auf, 

    3) ein Rügen-Museum schafft Synergien, 

   4) ein Rügen-Museum verbindet mit Landschaft, 

   5) ein Rügen-Museum lässt Gegenwart verstehen und weist in die Zukunft, 

sowie eine Reihe von Besonderheiten der Insel aufgeführt, „die jede für sich ein 

Alleinstellungsmerkmal darstellen und in ihrer Gesamtheit und Kombination einzigartig in 

Deutschland sind.“2  

Folgende Themen werden als überregional bedeutsam und näherer Betrachtung und 

Darstellung für Wert befunden: 

    - Kreide, Gletscher, Meeresspiegel, 

   - Rügen und der Ostseeraum, 

   - Hünengräber, Burgwälle und Schatzfunde, 

    - mittelalterliche Kirchen, 

   - Schlösser, Parks und Herrenhäuser, 

   - historische Kartenwerke von Lubin bis Hagenow, 

   - Malerinseln Rügen, Hiddensee und Vilm, 

   - Tourismus und Bäderarchitektur,  

 
1 Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: Die museumsfachliche Machbarkeitsstudie 

– eine Grundlagenermittlung für die Zukunftsfähigkeit von Museen. Eine Arbeitshilfe. 

https://www.museen-in-

Bayern.de/fileadmin/Daten/Landesstelle/Downloads/Machbarkeitsstudie.pdf  

2 Knapp, H. D., Kannengießer, C., Kannengießer, W., Piechocki, R., Schmidt, I., Dietrich, P., Ruchhöft, F. (2021): 
Rügen braucht ein „Rügen-Museum“. RUGIA Rügen-Jahrbuch 2022, S. 94-102. 

https://www.museen-in-bayern.de/fileadmin/Daten/Landesstelle/Downloads/Machbarkeitsstudie.pdf
https://www.museen-in-bayern.de/fileadmin/Daten/Landesstelle/Downloads/Machbarkeitsstudie.pdf
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   - Putbus als Residenzstädtchen, 

Als nächster Schritt ist eine museumsfachliche Machbarkeitsstudie erforderlich, die diese 

Vorschläge auf ihre Sinnhaftigkeit und Machbarkeit prüft, offene Fragen beantwortet und 

Empfehlungen gibt, ob und ggf. wie ein Rügen-Museum Wirklichkeit werden kann. 

 

2. Welche Fragen soll die Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum beantworten? 

 

1) Wie ist die Situation der bestehenden musealen Einrichtungen auf Rügen zu bewerten? 

2) Braucht Rügen wirklich ein „zentrales“ Rügen-Museum? 

3) Welche Themen sind von überregionalem Interesse und geeignet für eine attraktive 

Darstellung in einem modernen Rügen-Museum? 

4) Welcher Raumbedarf besteht für eine museale Aufbereitung dieser Themen? 

5) Welches Besucherpotential ist auf Rügen und in Vorpommern vorhanden bzw. zu 

erwarten? 

6) Welche Voraussetzungen muss der Standort erfüllen, welche Orte kommen dafür 

grundsätzlich in Frage und welcher kann empfohlen werden? 

7) Welche Modelle einer Trägerschaft kommen grundsätzlich in Frage und welches 

Modell sollte weiterverfolgt werden? 

8) Welche Rolle können bzw. sollen Sammlungstätigkeit und Forschung spielen? 

9) Welche Kosten für Aufbau, Einrichtung und Betrieb sind zu erwarten? 

10) Welche Förderprogramme (EU, Bund, Land, Stiftungen) kämen in Betracht und an 

welche Bedingungen wären diese geknüpft? 

11) Mit welchen Wirkungen auf Rügen und die Region Vorpommern ist zu rechnen? 

12) Welche Kooperationsmöglichkeiten bestehen und welche Synergien zu erwarten?  

 

 

3. Wie sollte die Machbarkeitsstudie strukturiert sein, um die gestellten Fragen zu 

beantworten? 

In Anlehnung an die o.g. Arbeitshilfe wird folgende (vorläufige) Struktur zugrunde gelegt 

werden: 

1. Bestandsaufnahme und Situationsanalyse 

1.1 Museen und Museale Einrichtungen auf Rügen 

       (Name, Ort, Themen-Schwerpunkt, Sammlung, Forschung, Trägerschaft;  

       Besucherzahl der vergangenen fünf Jahre, Personalbestand) 

1.2 Museen in der Region Vorpommern (Festland) 

      (Auswahl von Museen mit mehr als 20.000 Besuchern/Jahr) 

1.3 Kooperationen und Netzwerke 

      (z.B. Museumsverband, Kunst- und Kulturrat, Medien incl. Fachzeitschriften,  

      Museumskonferenzen) 

1.3 Sammlungsanalyse 

      (in welchen Museen oder Sammlungen befinden sich bedeutende Fundstücke 

      und Werke von bzw. über Rügen, Identifikation herausragender Objekte) 

1.4 Besucher-/Zielgruppen-Analyse und Besucherpotential 

      (Einwohner*3, Schulen und Kitas auf Rügen, Tagestouristen, Feriengäste,  

 
3 * geschlechtsneutrale Formulierung als generisches Maskulinum    
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      Tourismusentwicklung der vergangenen fünf Jahre, Trends) 

1.5 Analyse kultur-touristischer Angebote 

      auf Rügen und im Landkreis Vorpommern-Rügen 

 

2. Inhaltliches Profil und Leitbild 

2.1 Allgemeines Heimatmuseum 

2.2 Archäologisches Museum 

2.3 Kunstmuseum 

2.4 Rügen-Museum mit Schwerpunktthemen, Einbeziehung von Objekten in der  

      Landschaft und Vernetzung mit bestehenden musealen Einrichtungen 

      (Darstellung der grundsätzlich denkbaren Varianten und des Für und Wider) 

2.5 Rügen-Museum als Prozess und Netzwerk 

2.6 Vergleichende Auswertung und Empfehlung 

 

3. Standort und Gebäude 

3.1 Notwendige Voraussetzungen des Ortes für den Aufbau des Rügen-Museums 

      (Verkehrsanbindung, vorhandene Infrastruktur, Attraktivität, Verfügbarkeit eines  

      Gebäudes bzw. Grundstücks, Position der Kommune) 

3.2 Bergen 

3.3 Saßnitz 

3.4 Putbus 

3.5 Vergleichende Auswertung und Empfehlung 

 

4. Trägermodell 

4.1 Öffentliche Trägerschaft (Land, Landkreis, Kommune) 

4.2 Private Trägerschaft (Stiftung, Verein, gGmbH) 

4.3 „Public-Privat-Partnership“ 

4.4 Vergleichende Auswertung und Empfehlung 

 

5. Raum- und Flächenkonzept 

5.1 Raum- und Flächenbedarf 

(Ausstellungsräume, Foyer, Shop, Büros, Sanitär, Café, museumspädagogische  

      Werkstatt, Magazin, Veranstaltungsraum, Lagerraum, Freiflächen) 

5.2 Bauliche Struktur 

      (Umbau und Sanierung eines vorhandenen Gebäudes, Neubau, Energie-Effizienz, 

      Ver- und Entsorgung) 

5.3 Sicherheitsaspekte       

 

6. Finanzierungsmöglichkeiten 

5.1 Förderprogramme für die bauliche Errichtung bzw. Umbau eines  

      bestehenden Gebäudes 

      (Planungs- und Genehmigungsphase, Bauphase) 

5.2 Förderprogramme für Entwicklung und Aufbau der Ausstellungen 

       (Planung, Umsetzung und Ausstattung) 

5.3 Finanzierungsmodell für laufenden Betrieb 
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7. Kostenschätzung 

7.1 Voraussichtliche Planungskosten 

7.2 Voraussichtliche Baukosten 

7.3 Voraussichtliche Ausstellungskosten 

7.4 Voraussichtliche Betriebskosten 

 

8. Schritte und Zeitrahmen 

8.1 Planungsphase (Bau und Ausstellung) 

8.2 Bauphase Gebäude 

8.3 Aufbauphase Ausstellung 

 

9. Erwarteter Nutzen für die Insel Rügen, den Landkreis Vorpommern-Rügen 

und die Region Vorpommern 

 

10. Ergebnis und zusammenfassende Empfehlungen 

 

 

 

 

       



Landkreis Vorpommern-Rügen 
3. Wahlperiode 
 
 
 

  Seite 1 von 1 

Gremium  Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 25.04.2022 

 
Änderungsantrag der Kreistagfraktionen B90/DIE GRÜNEN/FR zum Antrag A/3/0158: 
"Finanzielle Mittel für den notwendigen Eigenanteil zum Erarbeiten einer 
Machbarkeitsstudie" 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Antragstext des Antrages A/3/0158 wird um die roten Textpassagen ergänzt.  
 
Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt in Fortsetzung des 
Kreistagsbeschlusses vom 11.10.2021 und der Beratung im Bildung- Kultur- und Sportausschuss 
und der Zustimmung des Ausschusses Wirtschaft- Tourismus und Digitalisierung den Eigenanteil 
zum Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie für ein Rügen-Museum aus Mitteln des Haushalts 2022, 
unter der Voraussetzung, dass die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern die Förderung 
bewilligt, bereitzustellen. Die Inhalte der zu erbringenden Machbarkeitsstudie befinden sich in 
der Anlage dieses Antrages. 
 
 
Begründung:  

Erfolgt mündlich. 

 

gez. Dr. Carmen Kannengießer 
Kreistagsmitglied 
Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR 
 

Anlage: 
 

• Eckpunkte für eine Machbarkeitsstudie zum Rügen-Museum 
 
 

 
 
 
 
 

Änderungsantrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktion B90/DIE GRÜNEN/FR  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0158/1 

Status: öffentlich 
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Antrag der Kreistagsfraktionen SPD, CDU, B90/GRÜNE/FR und BVR/FW: "Bundes- und 
Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung" 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 

1. sich hinter die Pläne des Opernale e.V. zur Errichtung einer Bundes- und Landesakademie 
für künstlerisch-kulturelle Bildung in Vorpommern zu stellen. 
 

2. Der Kreistag Vorpommern-Rügen hebt dabei die Wichtigkeit und Chance für den kulturell- 
künstlerischen Bereich durch Errichtung der Akademie für die gesamte Region hervor.  

 
3. Aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen bekundeten die Städte Ribnitz-Damgarten und 

Grimmen Interesse. 
 
Begründung:  

Künstlerisch-kulturelle Bildung zeichnet sich durch ein vielfältiges Spektrum aus und betrifft die 
gesamte Breite der Gesellschaft. Sämtliche Kulturformen bekommen durch Errichtung einer 
solchen Akademie einen gemeinsamen Anlauf- und Austauschpunkt. Kulturelle Bildung ist ein 
wichtiger Stützpfeiler der Gesellschaft indem sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die 
Toleranz innerhalb der Gesellschaft und die Demokratie im Allgemeinen stärken. Unsere 
Kulturlandschaft in der Region, insbesondere der ländliche Raum würde nachhaltig von diesem 
Projekt profitieren und so eine weitere Entwicklung beflügeln. 

 
gez. Kristine Kasten  gez. Benjamin Heinke gez. Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp 
Fraktionsvorsitzende  Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion SPD  Kreistagsfraktion CDU Kreistagsfraktion B90/GRÜNE/FR 
 
gez. Mathias Löttge 
Fraktionsvorsitzender 
Kreistagsfraktion BVR/FW 

 
 
 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktionen SPD, CDU, B90/GRÜNE/FR und BVR/FW  
Vorlagen Nr.: 

A/3/0159 

Status: öffentlich 
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